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0.1 Ziel der Studie

Diese Studie soll aufzeigen, wie sich das Akkredi-
tierungswesen in Deutschland über einen Zeitraum 
von mehr als 25 Jahren entwickelt hat. Die Bundes-
anstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) 
und der Deutsche Akkreditierungsrat DAR haben 
bei dieser Entwicklung wichtige Beiträge geleistet.

Leitmotiv dieser Studie ist eine These des Philo-
sophen Udo Marquard, zitiert im Vorwort der BAM 
Chronik 1871-1996, „Die neue Welt kann nicht 
sein ohne die alten Fertigkeiten – Zukunft braucht 
Herkunft“ [1].

Die Erfahrungen bei der Entwicklung des deutschen 
Akkreditierungssystems sollen zusammengefasst 
werden, um Schlussfolgerungen für die Zukunft ab-
leiten zu können, da bisher keine zusammenfassende 
und überblicksmäßige Darstellung des gesamten 
Entwicklungsprozesses vorhanden ist.

Ziele dieser Studie sind die Darstellungen

 — der Beiträge des deutschen Akkreditierungs-
systems zur gegenseitigen Anerkennung 
von Zertifikaten und Prüfberichten in der 
EU zur Mitgestaltung des gemeinsamen 
Marktes der EU und zum Abbau interna-
tionaler tarifärer Handelshemmnisse, 

 — der Komplexität von Akkreditierung 
und Konformitätsbewertungsvorgängen 
in einzelnen Problemkreisen,

 — der Entwicklung des deutschen 
Akkreditierungssystems von den 
Anfängen bis zur Tätigkeitsaufnahme 
der Deutschen Akkreditierungsstelle 
(DAkkS  GmbH) am 1. Januar 2010,

 — der Rolle des Deutschen Akkreditierungsrates 
(DAR) (04.03.1991 bis 31.12.2009) anhand 
wichtiger Eckdaten und Hauptergebnisse aus 
seinem Präsidium und den vier Ausschüssen,

ATF DAR-Ausschuss für Technische Fragen

AIZ DAR-Ausschuss für Internationale  
Zusammenarbeit

AZ DAR-Ausschuss für Zusammenarbeit  
gesetzlich geregelter und  
gesetzlich nicht geregelter Bereich

ABT DAR-Ausschuss für  
Begutachtertraining

 — der Wege zum Finden eines nationalen 
Konsenses mit mehreren privaten und 
staatlichen Akkreditierungsstellen, um 
eine einheitliche Außenvertretung in 
internationalen Gremien zu gewährleisten,

 — der ständigen Bemühungen um enge 
Zusammenarbeit zwischen gesetzlich nicht 
geregeltem und gesetzlich geregeltem Bereich,

 — der Aktivitäten und Ergebnisse, um zu einem 
einheitlichen deutschen Akkreditierungs-
system zu gelangen, der Rolle der BAM 
im deutschen Akkreditierungswesen, der 
Entstehung des BAM-Akkreditierungssystems 
(BAS) und seine Überleitung in das Deutsche 
Akkreditierungssystem Prüfwesen (DAP),

 — der Führung der Geschäftsstelle des DAR 
und des Akkreditierungsbeirats (AKB) des 
Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie ( BMWi) (2006 bis 2009 und ab 2010)

 — der Tätigkeiten des 
BAM-Evaluierungsausschusses.
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0.2 Methodik und Literatur

Die Literatur zum Thema dieser Studie besteht aus den Kategorien:

1. Protokolle und Ergebnisniederschriften von DAR-Gremien
2. Broschüren des DAR und des Newsletters „DAR aktuell“
3. Offizielle behördliche Schreiben
4. Zeitschriftenartikel
5. Richtlinien und Texte der Europäischen Kommission und der Senior   

Officials Group on Standardisation and Conformity Assessment (SOGS)
6. Fachliteratur und Studienberichte

1. Protokolle und Ergebnisnieder - 
schriften von DAR-Gremien

Die Protokolle der DAR-Sitzungen, des 
Präsidiums und der Ausschüsse, die Ergeb-
nisniederschriften des BAM-Kuratoriums, 
der Präsidiumssitzungen des Deutschen 
Institut für Normung e.V. (DIN), Protokol-
le der Koordinierungsgruppe gesetzlich 
geregelter Bereich (KOGB), Protokolle der 
Koordinierungsgruppe gesetzlich nicht ge-
regelter Bereich (KONGB), des BAM-Evaluie-
rungsausschusses und des AKB waren nicht 
öffentlich zugänglich und wurden seinerzeit 
nur an die Teilnehmer verteilt. Zur besseren 
Rückverfolgbarkeit wurden daher in wichti-
gen Einzelfällen die internen Dokumenten-
nummern mit angegeben.

2. Broschüren des DAR und  
des Newsletters „DAR aktuell“

Die Broschüren des DAR und der Newsletter 
„DAR aktuell“ waren öffentlich verfügbar. 
Sie konnten beim Verlag für Neue Wirt-
schaft und über die DAR-Geschäftsstelle 
bestellt werden. Die verabschiedeten 
DAR-Dokumente (Grundlagendokumente, 
Informationsunterlagen, Empfehlungen, 
Leitfäden) und der Newsletter „DAR aktuell“ 
konnten über die Internetseite des DAR kos-
tenlos eingesehen und ausgedruckt werden. 
Die DAR-Broschüren und der Newsletter 
„DAR aktuell“ sind in der BAM-Bibliothek 
archiviert.

3. Offizielle behördliche Schreiben

Offizielle behördliche Schreiben mit wichti-
gen Festlegungen sowie Gutachten waren 
nur den Adressaten und Mitgliedern von 
betroffenen Gremien zugänglich.

4. Zeitschriftenartikel

Zeitschriftenartikel waren öffentlich 
zugänglich und enthielten in der Regel nur 
allgemeine Informationen zu generellen 
Entwicklungen. 



10 Vorwort | Methodik und Literatur

5. Richtlinien und Texte der Europäischen 
Kommission und der SOGS

Die Richtlinien und Verordnungen der Euro-
päischen Kommission waren verbindlich 
und öffentlich über die Internetseiten der 
Europäischen Kommission verfügbar. Die 
sogenannten CERTIF-Dokumente waren 
offizielle Arbeitsdokumente der Europäi-
schen Kommission und frei zugänglich. Sie 
enthielten Grundsätze und Empfehlungen 
zur Vereinheitlichung der Akkreditierungs- 
und Konformitätsbewertungssysteme in 
der EU und waren juristisch nicht bindend. 
Von der SOGS wurden die sogenannten 
SOGS-Dokumente erarbeitet. Sie enthielten 
Vorschläge für die Europäische Kommission 
zu Normen und deren Ausgestaltung für 
die weitere Harmonisierung des europäi-
schen Konformitätsbewertungssystems. Sie 
wandten sich an die zuständigen nationalen 
Behörden der Mitgliedstaaten und waren 
diesen zugänglich.

6. Fachliteratur und Studienberichte

Fachliteratur und Studienberichte von 
Einzelautoren und Autorengruppen waren in 
der Regel öffentlich verfügbar.

Die Hauptquelle dieser Studie waren die Protokolle 
und Ergebnisniederschriften der DAR-Gremien, da 
sie am besten den Werdegang der Entwicklung er-
kennen ließen. Sie waren näher am Geschehen als 
die wissenschaftliche Fachliteratur. Letztere ist nicht 
im Detail ausgewertet worden, wurde jedoch der 
Vollständigkeit halber mit in das Literaturverzeich-
nis aufgenommen. Das Literaturverzeichnis ist in 
der Reihenfolge der Erwähnungen im Text angelegt.

Die Methodik bestand in der systematischen Erfas-
sung aller analog und digital vorhandenen Unter-
lagen des DAR, ihre Aufbereitung zur Auswertung 
und Archivierung und der Auswertung der DAR- 
Beschlüsse, der Hauptergebnisse der DAR-Sitzungen 
und seiner Gremien (Präsidium, ATF, AIZ, AZ, ABT).

Die Darstellung in Form von tabellarischen 
Zeitstrahlen zu bestimmten Ereignisketten soll die 
miteinander verflochtenen und sich gegenseitig 
beeinflussenden Vorgänge sichtbar machen.

Es wurden folgende Meilensteine des deutschen 
Akkreditierungssystems im Zeitraum von 1988 bis 
2010 identifiziert:

 — Gründung des BAS, 1988
 — Gründung des DAR und Gestaltung eines 

nationalen Akkreditierungssystems, 1991
 — Erarbeitung des Regelwerks, Konzentration 

auf technische Aspekte, transparente 
Darstellung der Wirkungsweise des Systems

 — Außenvertretung des deutschen 
Akkreditierungssystems und Sicherung 
seiner internationalen Anerkennung

 — Mitwirkung in internationalen Akkredi-
tierungsorganisationen (EA, ILAC, IAF)

 — Entwicklung der DAR-Mitgliedschaften, 
Neuaufnahmen und Austritte

 — Einbeziehung unterstützender Gremien 
und Verfahren ( TGA-  ASTÜ, KOGB, 
KONGB, BAM-Evaluierungsausschuss)

 — Klärung rechtlicher Fragen während 
einer Interimsphase, Präzisierung 
des Regelwerks, 2002-2003

 — Gründung des AKB beim  BMWi, Übernahme 
der Außenvertretung des deutschen Akkredi-
tierungssystems durch das  BMWi, 2006

 — Umsetzung der EU-Verordnung 765/2008, 
Mitgestaltung des Akkreditierungs stellen-
gesetzes (AkkStelleG), Vorbereitung der 
Gründung der nationalen Akkreditie-
rungsstelle und des AKB, 2008-2009
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Diese Meilensteine in der Wirkungszeit des DAR 
werden in dieser Studie grafisch dargestellt. Sie 
beziehen sich auf die

 — Mitgliedschaften im DAR, Neuaufnahmen, 
Beendigungen der Akkreditierungstätigkeit, 
Austritte, Neugründungen und Fusionen,

 — unterstützenden Gremien wie dem 
 TGA-  ASTÜ-Überwachungssystem im Rahmen 
der Koordinierungsfunktion der TGA, KOGB, 
KONGB, BAM-Evaluierungsausschuss, 
AKB beim  BMWi und Aufbaustab,

 — besonderen Ereignisse wie Klagen gegen den 
DAR und seinen Vorsitzenden,  Interims-
phasen, Rechtsgutachten, Gastgeberschaft der 
internationalen Akkreditierungskonferenz 
in Verbindung mit den Jahrestagungen 
von ILAC und IAF, Veröffentlichung 
der EU-Verordnung 765/2008 und des 
deutschen  AkkStelleG, Übernahme der 
Außenvertretung des deutschen Akkredi-
tierungssystems durch das  BMWi.

Diese Studie konzentriert sich auf die Vorgänge 
in Deutschland und streift die Entwicklungen bei 
European cooperation for Accreditation (EA), 
 International Laboratory Accreditation  Cooperation 
(ILAC) und International  Accreditation  Forum  
(IAF) nur dann, wenn diese für das deutsche 
Akkre ditierungssystem von Bedeutung waren. Der 
Zeitstrahl „Meilensteine und Veränderungen im 
deutschen Akkreditierungssystem, 1991-2016“ 
(siehe Anl. 1) zeigt die Veränderungen der Mit-
gliedschaften im DAR, die Gründung und Been-
digung unterstützender Gremien sowie besondere 

Ereignisse. Anhand der zeitlich versetzten und 
teilweise gleichzeitigen Veränderungen ist die wech-
selseitige Beeinflussung erkennbar. 

In Anl. 2 „DAR – Deutscher Akkreditierungsrat, 
Struktur und Zeitliche Entwicklung der Ausschüsse, 
Gremien und Mitgliedschaften im DAR, 1991-2009“ 
werden Beginn und Ende der Ausschüsse, Gremien 
und Mitgliedschaften im DAR dargestellt. 

In Anl. 3 „DAR, Strukturfragen und Problemfelder“ 
werden schematisch einige Problemfelder dargestellt, 
die zu wichtigen Veränderungen im DAR führten. 

In Anl. 4 „DAR, Organe und Struktur und Mit-
glieder“ sind die Ausschüsse des DAR mit Angabe 
ihrer Existenzdauer sowie die zusätzlichen Gremien 
dargestellt.
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0.3 Ausgewählte Begriffe

Die Begriffe Akkreditierung und Zertifizierung ge-
hören zum allgemeinen Oberbegriff Konformitäts-
bewertung, das heißt das Feststellen und die Be-
wertung der Übereinstimmung mit Anforderungen.

Konformitätsbewertungstätigkeiten sind Prüfen, 
Kalibrieren, Inspizieren und Zertifizieren von Pro-
dukten, Dienstleistungen, Managementsystemen, 
Validierungs- und Verifizierungsstellen und von 
Personen. Sie werden von entsprechenden Stellen 
durchgeführt.

Konformitätsbewertung ist ein Soll-Ist-Vergleich, 
zum Beispiel ob ein Produkt, eine Dienstleistung, 
ein System oder Personen die vereinbarten Eigen-
schaften tatsächlich besitzen. Die zu erfüllenden 
Anforderungen beziehungsweise Eigenschaften 
können in Verträgen, Normen, nationalen oder 
internationalen Gesetzen (zum Beispiel in EG-Ver-
ordnungen) enthalten sein. Bei den Anforderungen 
und deren Verbindlichkeit wird zwischen gesetzlich 
geregeltem und gesetzlich nicht geregeltem Bereich 
unterschieden. 

Im gesetzlich geregelten Bereich stehen die EU-Mit-
gliedstaaten in der Pflicht, die Erfüllung grundle-
gender Anforderungen an Produkte und Verfahren 
zum Schutz der Bürger und der Umwelt verbind-
lich festzulegen und durchzusetzen. Dafür wurden 
EG-Richtlinien für bestimmte Produktgruppen 
erlassen, die diese grundlegenden Anforderungen 
enthalten und deren Schwerpunkt Sicherheits-
anforderungen sind. Diese EG-Richtlinien sind 
durch Umsetzung in nationales Recht rechtswirk-
sam und verpflichtend einzuhalten. Zum gesetzlich 
geregelten Bereich gehören auch nationale Rechts-
vorschriften. Nach Bildung der Europäischen Union 
wurden EU-Richtlinien eingeführt.

Im gesetzlich nicht geregelten Bereich gibt es eine 
Vielzahl von freiwilligen Konformitätsbewer-
tungssystemen und -programmen, die spezifischen 
Hersteller- und Konsumenteninteressen dienen und 
deren Nutzung freiwillig ist. Sie orientieren sich auf 
allgemeine als auch besonders hervorzuhebende 

Produkteigenschaften und Qualitäten. Konformi-
tätsbewertungsergebnisse, zum Beispiel in Form von 
Logos und Siegeln, sind ein Marketing-Werkzeug, 
um sich von Konkurrenten zu unterscheiden und 
um bestimmte Zielgruppen zu erreichen. So gibt es 
beispielsweise Herstellergruppen und Fachverbände, 
die für selbst festgelegte Kriterien und Qualitäts-
merkmale stehen, wie zum Beispiel die RAL-Güte-
zeichengemeinschaft für die verschiedensten, über 
100 Produktgruppen, Bioprodukthersteller und 
Bioprodukthändler, Fair Trade-Erzeuger und Fair 
Trade-Händler etc., mit bekannten Logos auf den 
Produkten. Bei technischen Produkten und Materia-
lien sind Eigenschaften wie zum Beispiel Festigkeit, 
Dichtheit, Energieverbrauch, Lebensdauer, Zuverläs-
sigkeit, Eignung für den Verwendungszweck und so 
weiter wichtig, aber auch allgemeine Eigenschaften 
wie zum Beispiel „ungiftig“, „umweltfreundlich“, 

„hergestellt im ökologischen Landbau“ als auch 
„sicher“ und „störfrei“, zum Beispiel im Rahmen 
elektromagnetischer Verträglichkeit. Die Nachweise 
über die Erfüllung von konkreten Anforderungen 
können durch Prüfungen und Bewertung der Prüf-
ergebnisse erbracht werden, zum Beispiel in Form 
von Zertifikaten. Die Zertifikate sollen Vertrauen 
erzeugen und von Kunden, Auftraggebern und 
Behörden anerkannt werden. Voraussetzung sind 
vorher festgelegte und messbare Eigenschaften 
 sowie zuverlässige Prüfverfahren, die glaubhafte 
und vertrauenswürdige Ergebnisse liefern.

Zertifikate sind ein zusammengefasstes und bewer-
tetes Ergebnis eines in der Regel umfangreichen 
Soll-Ist-Vergleichs, der auf konkreten Prüfergeb-
nissen und Anforderungen beruht. Ausdruck einer 
Zertifizierung von Produkten können zum Beispiel 
bestimmte Gütezeichen oder Siegel auf den Produk-
ten sein. Beim Zertifizieren wird in der Regel die 
Übereinstimmung von Prüf-, Kalibrier- und Inspek-
tionsergebnissen mit entsprechenden Anforderungen 
festgestellt und mit einem Zertifikat bestätigt. Die 
allgemeinen Anforderungen an Konformitätsbewer-
tungsstellen, das heißt Prüf- und Kalibrierlaborato-
rien, Inspektionsstellen sowie Zertifizierungsstellen 
für Produkte, Personen und Dienstleistungen, sind 
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weltweit in internationalen Normen festgehalten 
worden, zum Beispiel in der ISO/IEC 17000er Serie, 
die die EN 45000er Serie aus den 1990er Jahren 
ablöste. Anl. 13 zeigt eine Übersicht der Normen zur 
Konformitätsbewertung. Die Vergleichbarkeit der 
Ergebnisse von Konformitätsbewertungen wird ge-
fördert, wenn anstelle nationaler Normen regionale 
und internationale Normen angewendet werden. 
Dadurch wird die gegenseitige Anerkennung und 
Akzeptanz von Konformitätsbewertungsergebnissen 
erleichtert. Doppelprüfungen und Doppelbewertun-
gen können reduziert, beziehungsweise vermieden 
werden. Das führt zu Handelserleichterungen und 
spart Kosten.

Zertifizierung ist die Feststellung und Beschei-
nigung (zum Beispiel durch ein Zertifikat), dass 
ein Erzeugnis, eine Person, ein Verfahren oder eine 
Dienstleistung in Übereinstimmung mit festgelegten 
Anforderungen (zum Beispiel in einer Norm oder in 
einem Gesetz) ist. Die wörtliche Definition von Zerti-
fizierung gemäß DIN EN ISO/IEC 17000:2005-03 
lautet „Bestätigung durch eine dritte Seite bezogen 
auf Produkte, Prozesse, Systeme oder Personen“.

Viele Prüflaboratorien haben ein Qualitätsmanage-
mentsystem eingeführt. Es soll sicherstellen, dass 
beim gleichen Prüfobjekt stets die gleichen Prüf-
ergebnisse vorliegen, egal ob am Montag früh oder 
Freitagnachmittag geprüft wird, entweder durch das 
Stammpersonal oder durch eine jeweilige Krank-
heits- oder Urlaubsvertretung. Durch eine Akkredi-
tierung können sich Konformitätsbewertungsstellen 
ihre Kompetenz und zuverlässige Tätigkeit formal 
und von unabhängiger Seite bestätigen lassen. 
Dabei wird durch ein externes Begutachterteam 
festgestellt, ob zum Beispiel das Prüflaboratorium 
kompetent ist, bestimmte Prüfverfahren durchzu-
führen. Kompetenz bedeutet in diesem Fall, dass 
entsprechend qualifiziertes Personal vorhanden ist, 
dass die Prüfgeräte, die Umgebungsbedingungen 
und angewendeten Prüfverfahren und Prozeduren 

geeignet sind, zuverlässige und vertrauenswürdige 
Ergebnisse zu liefern. Das Akkreditierungsverfahren 
besteht aus vier Phasen:

1. Antragsphase, bestehend aus  Anfrage, 
Antragstellung, Prüfung des Antrags 
und Vorbegehung (optional)

2. Begutachtungsphase, bestehend aus 
 Auswahl der Begutachter, Beauftragung 
der Begutachter, Dokumentenprüfung, 
 Begehung vor Ort, Begutachtungsbericht

3. Akkreditierungsphase, bestehend aus Entschei-
dung durch den Akkreditierungsausschuss, 
Ausstellung des Akkreditierungsbescheids 
und der Akkreditierungsurkunde, Aufnahme 
in das Verzeichnis der akkreditierten Stellen

4. Überwachungsphase, bestehend aus 
Überwachung, Erweiterung oder 
 Ände rung des Akkreditierungsumfangs, 
 Reakkreditierung nach fünf Jahren

Akkreditierung ist die formale Anerkennung der 
Kom pe tenz einer Kon for mi täts be wer tungs stelle 
(Prüf labor, Kalibrier labor, Zer ti fi zierungs stelle, 
In spek tions stelle) durch eine unabhängige Stelle 
(Akkreditierungsstelle), bestimmte Konformitäts-
bewertungstätigkeiten (Prüfen, Kalibrieren, Zerti-
fizieren, Inspizieren) durchführen zu können. Die 
wörtliche Definition von Akkreditierung gemäß 
DIN EN ISO/IEC 17000:2005-03 ist „Bestätigung 
durch eine dritte Seite, die formal darlegt, dass eine 
Konformitätsbewertungsstelle die Kompetenz be-
sitzt, bestimmte Konformitätsbewertungsaufgaben 
durchzuführen“.





KAPITEL 1

Einleitung
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1.1 Europäische und deutsche Entwicklungen  
zu einem Akkreditierungssystem

Die Europäische Gemeinschaft (EG) hatte das Ziel, 
bis zum Januar 1993 den Gemeinsamen Markt 
zu schaffen. Dazu bedurfte es eines einheitlichen 
Konformitätsbewertungssystems in allen Mitglied-
staaten der Gemeinschaft. Um zur gegenseitigen 
Anerkennung von Konformitätsnachweisen zu 
gelangen, sollten Prüf- und Kalibrierlaboratori-
en, Inspektionsstellen und Zertifizierungsstellen 
nach vergleichbaren Grundsätzen arbeiten und 
zu vergleichbaren Ergebnissen kommen, um das 
Vertrauen in Konformitätsbewertungsergebnisse zu 
stärken. Damit sollten technische Handelshemm-
nisse zum freien Warenaustausch aller Produkte 
und Dienstleistungen auf der Basis gleicher Nor-
men und Verfahren der Konformitätsbewertung 
abgebaut  werden. Diese Zielstellung wurde im 
Globalen Konzept für Zertifizierung und Prüfwesen 
der  Europäischen Gemeinschaft von 1989 [2] ver-
öffentlicht. Die Instrumente des Globalen Konzepts 
für Zertifizierung und Prüfwesen waren die europä-
ische Normung, die Rechtsvorschriften der Europä-
ischen Gemeinschaft und die Zusammenarbeit der 
einzelstaatlichen Konformitätsbewertungsstellen 
auf europäischer Ebene.

Mit den Maßnahmen Harmonisierung der Vor-
schriften, gegenseitige Anerkennung der einzelstaat-
lichen Vorschriften und gegenseitige Annäherung 
im Bereich der freiwilligen Zertifizierung sollte 
Vertrauen als Grundlage für gegenseitige Anerken-
nung geschaffen werden. Das Globale Konzept 
für Zertifizierung und Prüfwesen wurde in den 
Mitgliedstaaten der EG schrittweise umgesetzt. Im 
Auftrag der Europäischen Kommission wurden 
von den europäischen Normungsorganisationen  
European Committee for Standardisation (CEN)/ 
European Committee for Electrotechnical Stand-
ard i sation (CENELEC) im Jahr 1989 die grund-
legenden Normen der EN 45000er Serie für die 
Harmo nisierung des Prüf- und Zertifizierungs-
wesens verabschiedet:

EN 45001 Allgemeine Kriterien für das  
Betreiben von Prüflaboratorien

EN 45002 Allgemeine Kriterien zur  
Beurteilung von Prüflaboratorien

EN 45003 Allgemeine Kriterien für die Organi-
sation von Akkreditierungsstellen

EN 45011 Allgemeine Kriterien für Stellen,  
die Produkte zertifizieren

EN 45012 Allgemeine Kriterien für Stellen, 
die Qualitätssicherungssysteme 
zertifizieren

EN 45013 Allgemeine Kriterien für Stellen,  
die Personal zertifizieren
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Diese europäischen Normen der EN 45000er 
Serie wurden später durch die internatio-
nalen Normen zur Konformitätsbewertung der  

ISO/IEC 17000er Serie abgelöst (siehe Anl. 13,  
Stand 2012). Ende 2018 gelten folgende Normen:

Gemäß des 1979 gefällten Urteils des Europäischen 
Gerichtshofs (Cassis de Dijon) [3] muss ein Produkt, 
das auf einem nationalen Markt eines EG-Mitglied-
staates zugelassen ist, auf allen Märkten innerhalb 
der EG ohne weitere Prüfungen akzeptiert werden. 
Danach müssen Prüfungen einer anerkannten Prüf-
stelle innerhalb der EG nicht von einer anderen 

EG-Stelle erneut überprüft werden. Der jeweilige 
Mitgliedstaat benennt der Europäischen Kommis-
sion die Prüfstellen, die Überwachungsstellen, die 
Zertifizierungsstellen und die Zulassungsstellen für 
entsprechende Aufgaben. Diese müssen kompetent 
sein, die Einhaltung der grundlegenden Anforde-
rungen aus EG-Richtlinien überprüfen zu können. 

DIN EN ISO/IEC 17000:2005-03 Konformitätsbewertung - Begriffe und allgemeine Grundlagen

DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03 Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrier-
laboratorien

DIN EN ISO/IEC 17011:2018-03 Konformitätsbewertung - Anforderungen an Akkreditierungsstellen,  
die Konformitätsbewertungsstellen akkreditieren

DIN EN ISO/IEC 17065:2013-01 Konformitätsbewertung - Anforderungen an Stellen, die Produkte, 
 Prozesse und Dienstleistungen zertifizieren

DIN EN ISO/IEC 17024:2012-11 Konformitätsbewertung - Allgemeine Anforderungen an Stellen,  
die Personen zertifizieren

DIN EN ISO/IEC 17020:2012-07 Allgemeine Kriterien für den Betrieb verschiedener Stellen,  
die Inspektionen durchführen

DIN EN ISO/IEC 17021-1:2015-11 Konformitätsbewertung - Anforderungen an Stellen, die Management-
systeme auditieren und zertifizieren - Teil 1: Anforderungen

DIN EN ISO/IEC 17030:2009-08 Konformitätsbewertung - Allgemeine Anforderungen an 
 Konformitätszeichen einer dritten Seite

DIN EN ISO 17034:2017-04 Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von 
 Referenzmaterialherstellern

DIN EN ISO/IEC 17043:2010-05 Konformitätsbewertung - Allgemeine Anforderungen an 
 Eignungsprüfungen

DIN EN ISO/IEC 17067:2013-12 Konformitätsbewertung - Grundlagen der Produktzertifizierung und 
Leitlinien für Produktzertifizierungsprogramme

DIN EN ISO 14065:2013-07 Treibhausgase - Anforderungen an Validierungs- und Verifizierungs-
stellen für Treibhausgase zur Anwendung bei der Akkreditierung oder 
anderen Formen der Anerkennung

DIN EN ISO/IEC 17040:2005-04 Konformitätsbewertung - Allgemeine Anforderungen an die 
 Begutachtung unter gleichrangigen Konformitätsbewertungsstellen 
und  Akkreditierungsstellen

DIN EN ISO 15189:2014-11 Medizinische Laboratorien - Anforderungen an die Qualität und 
 Kompetenz
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Der Mitgliedstaat hat die Verantwortung, dass die 
Kriterien von diesen Stellen eingehalten werden und 
die CE-Kennzeichnung ordnungsgemäß angewendet 
wird. Die CE-Kennzeichnung zeigt, dass ein Produkt 
mit den grundlegenden Anforderungen aller zutref-
fenden EG-Richtlinien und den zugehörigen Normen 
übereinstimmt. Schwerpunkt der grundlegenden An-
forderungen sind Sicherheitsaspekte. Der Forderung 
der EG nach einer einheitlichen Infrastruktur für 
Zertifizierung und Akkreditierung in allen Mitglied-
staaten bis 1993 musste auch die Bundesrepublik 
Deutschland nachkommen. Da die meisten anderen 
EG-Mitgliedstaaten bereits Ende der 1980er Jahre 
über entsprechende Institutionen verfügten, bestand 
in Deutschland dringender Handlungsbedarf. Durch 
die gegenseitige Anerkennung von Zertifikaten und 
Akkreditierungen sollten Doppelprüfungen und 
doppelte Zertifizierungen entfallen. Die Tatsache, 
dass im Jahr 1986 rund 50 % der Ausfuhren der 
Bundesrepublik Deutschland in die Länder der EG 
und nahezu 20 % in die EFTA-Länder gingen, mach-
te die ökonomische Bedeutung für Deutschland 

sichtbar [18]. Das  BMWi suchte zum damaligen 
Zeitpunkt gemeinsam mit dem Bundesverband der 
Deutschen Industrie e. V. (BDI), den Normensetzern 
und den in Prüfung und Zertifizierung involvierten 
Institutionen nach geeigneten Lösungen zur Um-
setzung des Globalen Konzepts für Zertifizierung 
und Prüfwesen. Die in Deutschland vorhandenen 
privaten Zertifizierungssysteme wurden erfasst [4]. 
Die bereits bestehenden verschiedenen staatlichen 
und privaten Akkreditierungsstellen sollten national 
koordiniert werden, um ein einheitliches System 
gegenüber den anderen europäischen Staaten zu 
bilden und dessen Anerkennung zu bewirken.  Damit 
sollten Wettbewerbsnachteile für die  deutsche 
Wirtschaft vermieden werden, die durch eine feh-
lende Akzeptanz eines uneinheitlichen deutschen 
Konformitätsbewertungssystems entstehen würden. 
Der BDI schlug im April und August 1989 auf der 
Grundlage des „Globalen Konzepts für Zertifizie-
rung und Prüfwesen“ der EG-Kommission [2][5] 
ein auf drei Säulen beruhendes deutsches zentrales 
Akkreditierungssystem vor [6][7][8][9] (Abb. 1 

Abb. 1 
BDI-Vorschlag für ein 
deutsches zentrales 

Akkreditierungssystem, 
Entwurf, TÜV-Forum, 
Bonn, 12.04.1989, die 

Organisationen im 
mittleren Kasten haben 

Zertifizierungsstellen, 
die akkreditiert  

werden sollten [9]
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und Abb. 2). Die erste Säule bestand aus den staat-
lichen Akkreditierern, die im gesetzlich geregelten 
Bereich tätig waren, die zweite Säule bildeten die 
privaten Akkreditierungsstellen unter Koordina-
tion der Trägergemeinschaft für Akkreditierung 
 GmbH (TGA). Die dritte Säule bildete der nationale 
Normensetzer, das DIN mit seinem Ausschuss für 
Zertifizierungsgrundlagen (AZG). Das DIN war 
bei den europäischen Normungsorganisationen 
CEN und CENELEC in die Schaffung der Europä-
ischen Normen der EN 45000er Serie eingebunden 
und für die nationale Übernahme verantwortlich. 
Auf diesen drei Säulen sollte der DAR aufgebaut 
werden. Die Geschäftsstelle des DAR sollte in der 
BAM sein. Das BDI-Modell (Abb. 1 und Abb. 2) 
wurde vom DIN-Präsidium [8] und vom Deutschen 
Zertifizierungsrat im DIN (DINZert) unterstützt [6]. 
Der DINZert erstellte ein Verzeichnis der Zertifi-
zierungsstellen in der Bundesrepublik Deutschland 
[4]. Damit war eine gut strukturierte Übersicht und 
eine Klassifizierung der zu akkreditierenden Zertifi-
zierungsstellen vorhanden. Abb. 3 zeigt die mittlere 
Säule des BDI-Modells mit der von der Wirtschaft 
getragenen TGA und die zur Gründungszeit der 
TGA vorhandene staatliche Akkreditierungsstelle 

BAS/Bund-Länder-Akkreditierungssystem (BLAS) 
und die privaten Akkreditierungsstellen Deutsche 
Akkreditierungsstelle Metall (DAM), Deutsche 
Koordinierungsstelle für IT-Normenkonformitäts-
prüfung ( DEKITZ), Deutsche Akkreditierungsstelle 
Elektrotechnik (DAE) , die alle im gesetzlich nicht 
geregelten Bereich tätig waren und für die die 
TGA die Koordinierung übernehmen sollte. Die 
TGA  wurde am 01.08.1990 als   GmbH gegründet. 
Die Geschäftsstelle war zu Beginn beim BDI in 
Köln angesiedelt. Sie übernahm die Koordinierung 
von bereits existierenden Akkreditierungsstellen 
im gesetzlich nicht geregelten Bereich. Die zweite 
Funktion der TGA, Akkreditierungsstelle von Zer-
tifizierungsstellen für Managementsysteme und Per-
sonen, wurde strikt von der Koordinierungsfunktion 
abgegrenzt, um in beiden Funktionen unparteilich 
zu sein. Die ersten Mitgliedsakkreditierungsstellen 
unter Koordinierung der TGA waren die Deutsche 
Akkreditierungsstelle Prüfwesen, repräsentiert durch 
das BAS und das zeitweilige BLAS (gegründet 
08.12.1988 als BAS und ab April 1990 als DAP), 
die DAM (gegründet 13.09.1991), die  DEKITZ 
(gegründet 23.03.1988), die DAE (gegründet als 
BGB-Gesellschaft am 23.05.1990 und als Verein am 

Abb. 2  
BDI-Vorschlag für ein 
deutsches zentrales 
Akkreditierungssystem 
vom 01.08.1989 [7]
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16.04.1991) [12]. Im gesetzlich geregelten Bereich 
gab es zu diesem Zeitpunkt nur eine Akkreditie-
rungsstelle, die am 09.07.1990 gegründete Zentral-
stelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS). 
Das BDI-Modell wurde der Öffentlichkeit auf der 
BDI-Tagung „Akkreditierung von Prüflaboratorien 
und Zertifizierungsstellen“ am 21.09.1990 in Bonn 
[11] vorgestellt. Diese Tagung war eine Aktivität im 
Rahmen der BAM-Ausstellung „Materialforschung 
und Material prüfung“, die vom 14.09.1990 bis 
21.10.1990 im Wissenschaftszentrum in Bonn-Bad 
Godesberg unter der Schirmherrschaft des Bundes-
ministers für Wirtschaft stattfand (Abb. 4).

Ziele des BDI-Modells waren [11]:

 — Verbesserung des Waren- und Handelsverkehrs
 — Unterstützung der Ziele für freien Handel 

im Sinne des „Allgemeinen Zoll- und 
Handelsabkommens“ (General  Agreement 
on Tariffs and Trade, GATT)

 — Transparenz und Akzeptanz der deutschen 
Prüf-, Zertifizier- und Akkreditierungstätigkeit 
innerhalb Deutschlands und in Europa

 — Einbeziehung der bereits  vorhandenen 
Akkreditierungsstellen und 
Konfor mi täts bewertungsstellen

 — Annäherung, Harmonisierung und 
Kompatibilität zwischen dem geregelten 
und dem nicht geregelten Bereich

 — Reibungslose Eingliederung in 
das europäische Konzept

Abb. 3 
BDI-Tagung 21.09.1990, 

Bonn, TGA als 
Koordinierungsstelle für 

Akkreditierungsstellen 
im gesetzlich nicht 

geregelten Bereich [11]

Die Kürzel der 
 damaligen Akkredi
tierungsstellen sind 

farblich hervor
gehoben.
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Abb. 4 Flyer zur BAM-Ausstellung in Bonn, 14.09. bis 21.10.1990
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Unter dem Themenkomplex „Wirtschaftsförde-
rung und Qualitätssicherung“ stellte die BAM die 
Bedeutung der Akkreditierung und das BAS vor. 
Das Poster „Akkreditierung – Anerkennung der 
Kompetenz von Prüflaboratorien“ wies auf die Ziele 
der Akkreditierung hin (Abb. 5). 

Die Poster (Abb. 9, Seite  26 und Abb. 10, Sei-
te 27) zeigen die Prüfgebiete der BAS-Akkredi-
tierung und den Verfahrensablauf einer BAS-Akkre-
ditierung. Den Besuchern der Ausstellung und den 
Teilnehmern der Tagung wurde damit ein allgemein-
verständlicher Überblick über das damals noch recht 
neue Gebiet der Akkreditierung und seine Bedeu-
tung in Konformitätsbewertungsverfahren gegeben. 
Die Poster trugen dazu bei, die vielfach gestellten 
Anfragen zur Akkreditierung und ihrer Bedeutung 
anschaulich zu beantworten. Auf der BDI-Tagung 
wurde außerdem vom  BMWi über die europäische 
Entwicklung im Bereich der Prüfstellen und der 
Zertifizierung sowie die deutschen Gegebenheiten 
informiert. Abb. 8, Seite 25 zeigt die Themen der 
Vorträge und die Namen der Referenten. Abb. 7, 
Seite 24 zeigt das Deckblatt des Tagungsberichts 

der BDI-Tagung am 21.09.1990. Ein weiteres Poster 
dieser BAM-Ausstellung (Abb. 6) zeigte die im Jahr 
1990 in Europa existierenden Akkreditierungssys-
teme beziehungsweise die dafür verantwortlichen 
Institutionen in den EG-Mitgliedstaaten. Frank-
reich hatte mit Réseau National d‘Essais (RNE) 
und Großbritannien mit National Measurement 
Accreditation Service (NAMAS) bereits jeweils ei-
ne zentrale Akkreditierungsstelle. In Deutschland 
gab es im Gegensatz dazu damals neben dem BAS 
weitere Akkreditierungsstellen wie DAM,  DEKITZ, 
DAE und ZLS. Da die BDI-Tagung kurz vor der 
deutschen Vereinigung stattfand, wurde auf einem 
weiteren Poster auf die Eingliederung von Bereichen 
des Amtes für Standardisierung, Mess wesen und 
Warenprüfung ( ASMW) der DDR in Insti tutionen 
der Bundesrepublik aufmerksam gemacht (Abb. 11, 
Seite 28). Dazu gehörte auch die Eingliederung 
des Akkreditierungssystems des  ASMW in die BAM.
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Abb. 5  
Nutzen und 
Vorteile der Akkredi-
tierung, Poster auf 
der BAM-Ausstellung 
14.09. bis 21.10.1990 
im Wissenschafts-
zentrum Bonn

Abb. 6  
Übersicht der 
Akkreditierungsstellen 
in Europa im Jahr 1990
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Abb. 7 Deckblatt des Tagungsberichts BDI-Tagung 

Die Tagung fand am 21.09.1990 während der BAMAusstellung im Wissenschaftszentrum Bonn statt. [11]
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Abb. 8 Inhaltsverzeichnis des Tagungsberichts BDI-Tagung
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Abb. 9 Poster „BAS-Akkreditierung“, Prüfgebiete der BAS-Akkreditierung
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Abb. 10 Poster „BAS-Akkreditierung“, Verfahrensablauf der BAS-Akkreditierung
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Abb. 11 Eingliederung von Bereichen des  ASMW in Institutionen der Bundesrepublik Deutschland

Poster der BAMAusstellung 14.09.21.10.1990 im Wissenschaftszentrum Bonn 
Bereich „Akkreditierung von Prüflaboratorien“ des  ASMW farblich hervorgehoben
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1.2  ASMW-Akkreditierungssystem der DDR
Die umfangreichen Aktivitäten zur Schaffung des 
Gemeinsamen Marktes der EG wurden ab Mitte der 
1980er Jahre auch verstärkt von der Regierung der 
DDR verfolgt. In Brüssel, am Sitz der Europäischen 
Kommission, wurde 1988 eine ständige Vertretung 
der DDR eingerichtet. Ziel war, den für die Erwirt-
schaftung von Devisen notwendigen Zugang von 
Produkten aus der DDR auf den westeuropäischen 
Markt zu erhalten, die dafür notwendigen Regulari-
en zu kennen und zu berücksichtigen. Die für Nor-
m ung, Prüfung und Zertifizierung als auch Akkre-
ditierung zuständige staatliche Institution war das 
Amt für Standardisierung, Messwesen und Waren-
prüfung ( ASMW) [13]. Es hatte seinen Hauptsitz in 
Berlin-Friedrichshagen und unterhielt Zweigstellen 
mit eigener Prüfkapazität an bedeutsamen Indus-
triestandorten, wie Dresden, Halle und Magdeburg. 
Als gesetzliche Grundlage für die Akkreditierungs-
tätigkeit des  ASMW galt die „Anordnung über die 
Akkreditierung von Prüflabors durch das Amt für 
Standardisierung, Messwesen und Warenprüfung – 
Akkreditierungsanordnung“ vom 06.10.1988 [14]. 
Im September 1989 erschien die  ASMW-Vorschrift 
Warenprüfung  ASMW-VW 1494/02 „Akkreditierte 
Prüflabors – Inhalt des Qualitätshandbuches“. Die 
Inhalte des ISO/IEC Leitfadens 49 „Richtlinien für 
die Ausarbeitung eines Qualitätshandbuches für ein 
Prüflabor“, des ISO/IEC Leitfadens 25 „Allgemei-
ne Forderungen an die technische Kompetenz von 
Prüflaboratorien“ und des ISO/IEC Leitfadens 38 

„Allgemeine Anforderungen für die Akzeptanz von 
Prüflaboratorien“ wurden in diese Vorschrift über-
nommen. In der Grundsatzabteilung des  ASMW 
wurde im Juni 1989 das Fachgebiet Zertifizierung 
gegründet. Dieses Fachgebiet sollte alle mit dem 
Globalen Konzept für Zertifizierung und Prüfwesen 
[2] zusammenhängenden Aufgaben und Aktivitä-
ten verfolgen, um Maßnahmen zur Anpassung 
des nationalen Konformitätsbewertungssystems 
vornehmen zu können. Dadurch sollten auch zu-
künftig weiterhin Exporte auf den westeuropäischen 
Markt ermöglicht werden, um notwendige Devisen 
einnehmen zu können. Eine der Maßnahmen war 
die Gründung einer zentralen Akkreditierungsstelle. 
Da bereits einzelne Prüflaboratorien des  ASMW 
auf der Grundlage des ISO/IEC Leitfadens 25 und 
des ISO/IEC Leitfadens 38 arbeiteten, konnte dabei 

auf deren Erfahrungen zurückgegriffen werden. 
Es entstand das  ASMW-Akkreditierungssystem 
[15][16] mit seiner Geschäftsstelle im Fachgebiet 
Zertifizierung der Grundsatzabteilung des  ASMW 
in Berlin-Friedrichshagen. Durch die Öffnung 
der Grenze zur Bundesrepublik Deutschland am 
09.11.1989 nahmen die Arbeiten auf dem Gebiet 
der Akkreditierung und Zertifizierung einen be-
schleunigten Lauf. Was vorher nicht ging, wurde 
plötzlich möglich: direkte Kontakte zum DIN, zur 
Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), zur 
BAM und den Technischen Überwachungsvereinen 
sowie der Austausch von entsprechenden Unter-
lagen. Das führte zu einem intensiven Meinungs-
austausch zwischen den Vertretern des  ASMW 
und den oben genannten Institutionen. Nach dem 
DDR-Volkskammerbeschluss im Frühjahr 1990 
zum Beitritt der DDR in den Gültigkeitsbereich 
des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland 
zum 03.10.1990 wurden Hospitationsverträge zwi-
schen  ASMW und BAM vereinbart. Mitarbeiter des 
  ASMW konnten die Arbeitsweise der BAM vor Ort 
kennenlernen. Es kam zu gegenseitigen Teilnahmen 
an Akkreditierungsbegehungen und an Sitzungen 
der Akkreditierungsausschüsse des BAS und des 
  ASMW-Akkreditierungssystems. An der BDI- Tagung 
am 21.09.1990 in Bonn nahmen der Präsident des 
 ASMW, Dr. Volkmar Lößner, und die Geschäfts-
führung des  ASMW-Akkreditierungssystems teil. 
Das beförderte die reibungslose Überführung der 
laufenden Akkreditierungsverfahren und Akkredi-
tierungsanträge des  ASMW-Akkreditierungssystems 
in das BAS nach dem 03.10.1990. In der kurzen Zeit 
des Bestehens des  ASMW-Akkreditierungssystems 
wurden 20 Verträge über die Akkreditierung abge-
schlossen und zwei Verfahren vollständig durchge-
führt. Rund 60 Anträge auf Akkreditierung wurden 
nach dem 03.10.1990 in das BAS übergeleitet und 
weiterbearbeitet. Da die Akkreditierungsregeln 
des  ASMW mit denen des BAS inhaltlich identisch 
waren und auf internationalen Normen basierten, 
erfolgte das ohne Schwierigkeiten. Einige Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle des 
 ASMW-Akkreditierungssystems sowie Fach-Begut-
achter aus den Fachabteilungen des  ASMW setzten 
ihre Tätigkeit im BAS fort.
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1.3 Gründung des BAM-Akkreditierungssystems (BAS)

Die BAM hatte im Jahr 1987 begonnen, externen 
Prüflaboratorien, die auf BAM-ähnlichen Prüfge-
bieten tätig waren, ihre Kompetenz zu bestätigen. 
Das geschah nach erfolgreichem Durchlauf eines 
festgelegten Überprüfungsverfahrens. Der Vorsit-
zende des BAM-Kuratoriums, Ulrich Geisendörfer, 
Ministerialdirektor des  BMWi, wandte sich mit 
Schreiben vom 07.06.1988 an den damaligen 
BAM-Präsidenten, Prof. Dr. Gerhard W. Becker. Der 
BAM wurde als originäre Aufgabe die Anerkennung 
von Prüfstellen auf Arbeitsgebieten, auf denen die 
BAM tätig ist, zugewiesen. Das vorhandene Aner-
kennungssystem der BAM für Prüflaboratorien soll-
te bis Mitte 1989 entsprechend den Vorgaben des 
Globalen Konzepts für Zertifizierung und Prüfwesen 
[2] umgestaltet werden. Für das Haushaltsjahr 1990 
wurden der BAM dafür vier neue Dauerstellen be-
willigt. Das BMWi wurde halbjährlich über die Zahl 
der Anträge und ausgesprochenen Anerkennungen 
unterrichtet [17]. 

Auf der 36. BAM-Kura toriumssitzung am 28. Ok-
tober 1988 [18] wurden die „Auswirkungen des 
europäischen Binnen marktes auf die Arbeit der 
BAM“ im Komplex Normung, Richtlinienerstellung, 
Zertifizierung und Akkreditierung angesprochen. 
Drei Strategien der EG für die Schaffung des ge-
meinsamen Marktes betrafen die BAM: 

 — Harmonisierung der Rechtsvorschriften
 — Gegenseitige Anerkennung der nationalen 

Rechtsvorschriften und Normen
 — Gegenseitige Anerkennung von 

Prüfungen und Zertifikaten

Vor diesem Hintergrund erfolgte mit Unterstützung 
des  BMWi die Einrichtung des BAS für Prüflabo-
ratorien zum 08.12.1988 im Referat 7.42 „Tech-
nologietransfer“. Die Geschäftsführung des BAS 
wurde dem Leiter dieses Referats, Dr.  Fjedor Eßer, 
übertragen (Abb. 12) [19][20][21][22][23]. 

Das BAS nahm Ende 1988 seine Tätigkeit auf. Das 
BAS konnte auf viele erfahrene Labormitarbeiter 
der BAM zurückgreifen, die als Fach- und System-
begutachter zum Einsatz kamen. Später wurden 
auch Gutachter aus anderen Prüfinstitutionen in 
die Arbeit des BAS eingebunden. Abb. 13 zeigt die 
steigende Anzahl von Anfragen und Anträgen auf 
Akkreditierung an das BAS im Zeitraum von 1988 
bis 1990. Zu dieser Zeit wurde geschätzt, dass etwa 
500 Prüfstellen in Deutschland zu akkreditieren 
wären. Anfang 1989 wurde der BAM-Ausschuss für 
Akkreditierung (AfA) gegründet, um das BAS bei 
seiner Tätigkeit zu unterstützen. Im Mai 1989 nahm 

Abb. 12  
Dr. Fjedor Eßer

BAS-Geschäftsführer, 
Foto und Visitenkarte, 
Mai 1990

Quelle: BAM
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der Fachausschuss Chemie für Akkreditierungs-
fragen (FCA) seine Tätigkeit ebenfalls zur Unter-
stützung des BAS auf. Im Januar 1990 wurde der 
Fachausschuss Zerstörungsfreie Prüfung ( FA-ZfP) 
gegründet. Der FCA und FA-ZfP erarbeiteten fach-
spezifische Akkreditierungsregeln.

Die Akkreditierungsverträge mit dem BAS ge-
statteten den akkreditierten Prüflaboratorien, 
den Bundesadler in einer vorgegebenen Form in 
Prüfberichten (Abb. 15, Seite  33) als auch auf 
Briefbögen und in Werbeschriften (Abb. 16, Sei-
te  33) zu verwenden, um auf die extern über-
prüfte Kompetenz hinzuweisen. Auf den Akkre-
ditierungsurkunden des BAS war der Bundes adler 
abgebildet (Abb. 14, Seite 32). Durch die Vielzahl 
von BAS-Akkreditierungen bekam die Urkunde 
einen hohen Bekanntheitsgrad und wurde gern zu 
Werbezwecken genutzt. Darüber hinaus wurden 
die Funktion und der Tätigkeitsbereich des BAS 
einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt, zum Bei-
spiel im Kolloquium „Akkreditieren – Begutachten, 
Anerkennen und Überwachen – von Prüfstellen im 
europäischen Binnenmarkt“ am 12.04.1989 in 
Bonn, von Dr. Bernd Steffen, BAM, und im Vortrag 

„Zusammenfassung der Akkreditierungstätigkeiten 
in der Bundesrepublik Deutschland – ein Vorschlag 
des Bundesverbandes der Deutschen Industrie“ 

von Ulrich Böshagen, BDI. Veranstalter war der 
Verband der Technischen Überwachungs-Vereine 
e.V. (VdTÜV) in seiner Reihe „Foren für Sicherheit 
und Umweltschutz“ [9]. Im April 1990 wurde auf 
der Mitgliedervollversammlung des Vereins der 
Materialprüfungsanstalten ein System unter dem 
Arbeitstitel „Bund-Länder-Akkreditierungssystem 
(BLAS)“ konzipiert. Damit sollte ein einheitliches 
Akkreditierungssystem für den Bereich des Prüf-
wesens in Deutschland geschaffen werden. Im Sep-
tember 1990 wurde in diesem Zusammenhang der 
Bund-/Länderausschuss für Akkreditierungsfragen 
(BLAfA) gegründet. Die im BAS erfolgten Akkre-
ditierungen wurden unter der Rubrik „Amtliche 
Bekanntmachungen der BAM“ in der Zeitschrift 

„Materialprüfung“ veröffentlicht. Die erste Veröf-
fentlichung der von der BAM anerkannten sieben 
Prüfstellen erschien in der „Materialprüfung 31“ 
im Jahr 1989 (siehe Anl. 5). Die nachfolgenden im 
BAS akkreditierten Prüflaboratorien wurden in der 

„Materialprüfung 32“ im Jahr 1990 bekannt gege-
ben (siehe Anl. 6). Diese Bekanntgaben erfolgten bis 
zum Jahr 1995 in gedruckter Form in der Zeitschrift 

„Materialprüfung“. Letzter Eintrag ist die laufende 
Nr. 388 in der „Materialprüfung 37“ (1995) 11-12. 
Danach wurden die akkreditierten Laboratorien nur 
noch in elektronischer Form im DAR-Verzeichnis 
der akkreditierten Stellen veröffentlicht.

Abb. 13  
Übersicht der Anzahl 
von Anfragen und 
Anträgen auf 
Akkreditierungen an 
das BAS von 1988 bis 
1990 [20]
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Abb. 14 Muster einer Akkreditierungsurkunde des BAS, Januar 1990
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Abb. 15 Auszug aus den BAS-Nutzungsbedingungen und die Formvorgabe für den Akkreditierungsverweis

Abb. 16 Anwendungsbeispiel einer Werbung mit der bestätigten Kompetenz durch die Akkreditierung im BAS
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1.4 Verwaltungsvereinbarung 
zwischen der BAM und dem 
Senat von Berlin über die 
 Anerkennung akkreditierter 
Prüflaboratorien

Zwischen der BAM und dem Senat für Stadtentwick-
lung und Umweltschutz in Berlin als Wasser behörde 
wurde am 03.03.1989 eine Verwaltungsverein-
barung über die Akkreditierung von Untersuchungs-
laboratorien zur Überwachung der Indirektableiter 
von Abwasser geschlossen (Indi VO, 1989) [24]. 
Die Vereinbarung besagte, dass vom Senat nur die 
Prüfergebnisse anerkannt werden, die von Prüfla-
boratorien stammen, die von der BAM gemäß den 
europäischen Normen „EN 45 001 Allgemeine 
Kriterien zum Betreiben von Prüflaboratorien“ und 

„EN 45 002 Allgemeine Kriterien zum Begutachten 
von Prüflaboratorien“ akkreditiert waren und damit 
ihre fachliche Kompetenz nachgewiesen hatten. Wer 
genehmigungspflichtige Stoffe oder Stoffgruppen 
in eine öffentliche Abwasseranlage einleitete, hat-
te Abwasserproben auf seine Kosten monatlich 
von einem von der Wasserbehörde anerkannten 
Untersuchungslabor entnehmen und nach den in 
der Verwaltungsvereinbarung genannten Untersu-
chungsmethoden untersuchen zu lassen. Von der 
Wasserbehörde wurden nur Ergebnisse von BAS-
akkre ditierten Prüflaboratorien anerkannt. Die im 
BAS akkreditierten Prüflaboratorien waren danach 
anerkannte Untersuchungslaboratorien im Sinne 
der Indirekteinleiterverordnung.

1.5 Überführung des BAS  
in das Deutsche Akkreditie-
rungssystem Prüfwesen 
(DAP)

Das BAS wurde am 01.04.1990 in das DAP über-
führt. Träger war der Verband der Materialprüfan-
stalten e.V.  (VMPA). Das zuständige BAM-Referat 

„Technologietransfer“ wurde in „Akkreditierung“ 
umbenannt. Das DAP war dezentral organisiert und 
umfasste zahlreiche Begutachtungsstellen, darunter 
auch die BAM-Begutachtungsstelle (BBS) (farblich 
hervorgehoben in Abb. 17). Die Begutachtungs-
stellen nahmen Akkreditierungsanträge von Prüfla-
boratorien und Zertifizierungsstellen entgegen und 
bearbeiteten Akkreditierungsvorgänge [26]. Zu den 
21 Mitgliedern des DAP gehörten unter anderem 
die BAM, die Landesmaterialprüfämter und die 
Technischen Überwachungsvereine (Abb. 17 und 
Abb. 18) [27][28]. Das DAP war Mitglied im DAR 
und wurde in seinen Sitzungen durch die TGA ver-
treten. Das DAP wurde 1994 in eine  GmbH mit dem 
VMPA als alleinigem Gesellschafter überführt [29]. 
Geschäftsführer wurde Manfred Kindler.

1.6 Zusammenfassung
Auf Beschluss des  BMWi und des BAM-Kuratori-
ums erfolgte die Gründung des BAS am 08.12.1988. 
Das BAS wurde zum 01.04.1990 in das DAP mit 
den kurzen Zwischenformen BLAS/BLAfA über-
geleitet. Die Geschäftsstelle befand sich zuerst im 
BAM-Referat „Technologietransfer“, das später 
in „Akkreditierung“ umbenannt wurde. Nach dem 
03.10.1990 hatte dieses Referat seinen Sitz in Ber-
lin-Friedrichshagen am Ort der Geschäftsstelle des 
ehemaligen  ASMW-Akkreditierungssystems. Das 
DAP wurde 1994 in eine  GmbH umgewandelt. Die 
Umsetzung des BDI-Modells führte zur Gründung 
der TGA am 01.08.1990 mit der Aufgabe, die Ak-
kreditierungsstellen im gesetzlich nicht geregelten 
Bereich zu koordinieren [30].
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Abb. 17 Organigramm der DAP als VMPA-Geschäftsbetrieb seit 01.04.1990 [25]
Auf der linken Seite sind die verschiedenen Fachausschüsse (FA) angegeben (siehe Abkürzungsverzeichnis). BBS ist farblich hervorgehoben.
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Abb. 18 Organigramm der DAP mit dem VMPA als alleinigem Gesellschafter seit 30.08.1994 [29]
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2.1 Aufbau und Arbeitsweise des DAR

2.1.1 Ausgangssituation 1991

Die Gründung des DAR erfolgte am 04.03.1991 
im  BMWi in Bonn auf der Basis des BDI-Modells. 
Bereits vor der Gründung des DAR existierten in 
Deutschland Akkreditierungsstellen (Tab. 1, Sei-
te 40). Der DAR war eine vom Bund, den Ländern 
und der deutschen Wirtschaft gemeinsam getragene 
Dachorganisation deutscher Akkreditierungsstel-
len. Er war eine freiwillige Arbeitsgemeinschaft 
bürgerlichen Rechts ohne den Status eines juris-
tischen Rechtsträgers. Der DAR koordinierte die 

nationalen Akkreditierungsaktivitäten im gesetzlich 
geregelten und gesetzlich nicht geregelten Bereich 
Deutschlands. Abb. 19 zeigt die Mitgliedsorganisa-
tionen des DAR: die staatlichen Akkreditierungs-
stellen, die im gesetzlich geregelten Bereich tätig 
waren, auf der linken Seite (Ausnahme war der 
Deutsche Kalibrierdienst (DKD), der als staatliche 
Akkreditierungsstelle innerhalb der PTB seit 1977 
Akkreditierungen von Kalibrierlaboratorien im 
gesetzlich nicht geregelten Bereich durchführte). 
Auf der rechten Seite in Abb. 19 sind die privaten 
Akkre ditierungsstellen zu sehen, die im gesetzlich 

Abb. 19  
Zusammensetzung 
des DAR, gesetzlich 
geregelter Bereich, 
gesetzlich nicht 
geregelter Bereich [32]
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nicht geregelten Bereich tätig waren und die von der 
TGA koordiniert wurden. Der DAR repräsentierte 
das deutsche Akkreditierungssystem für die EG und 
die europäischen Akkreditierungsorganisationen 
 European Cooperation for Accreditation Laborato-
ries (EAL) und European Cooperation for Accredit-
ation of Certification (EAC), ab 1997 vereint in der 
EA. Der DAR entsandte Delegierte in entsprechende 
europäische und internationale Akkreditierungs-
organisationen. Der DAR unterstützte die gegenseiti-
gen Anerkennungsvereinbarungen der europäischen 
und internationalen Akkreditierungsorganisationen 

„EA Multilateral Agreements“ (EA MLA), „IAF 
Multilateral Recognition Arrangement“ (IAF MLA) 

„ILAC Mutual Recognition Arrangement“ (ILAC 
MRA), siehe Kapitel 2.3.2.6.2, Seite 76). Der DAR 
erfüllte damit die Forderungen der Europäischen 
Gemeinschaft gemäß des Globalen Konzepts für 
Zertifizierung und Prüfwesen zur Vorbereitung des 
gemeinsamen Marktes. Die Akkreditierungsstellen 
und die akkreditierten Konformitätsbewertungs-
stellen arbeiteten auf der Grundlage der europä-
ischen EN 4500er Normenserie. Ihre Ergebnisse 
waren somit vergleichbar mit denen anderer euro-
päischer Staaten, wodurch das Vertrauen gestärkt 
 wurde. Der DAR setzte sich paritätisch aus Ver-
tretern von Akkreditierungsstellen des gesetzlich 
geregelten Bereichs und des privaten, gesetzlich nicht 
geregelten Bereichs zusammen. Dem DAR gehörten 
bei seiner Gründung weiterhin je ein Vertreter des 
 BMWi, des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales (BMAS) und des DIN an. Die Benennung 
der Mitglieder aus dem staatlichen Bereich erfolgte 
durch das  BMWi. Die Benennung der Vertreter aus 
dem nichtstaatlichen Bereich erfolgte durch die TGA. 
Die Mitgliedschaft im DAR war ehrenamtlich. Der 
DAR hatte einen Vorsitzenden und einen stellver-
tretenden Vorsitzenden, die für die Dauer von zwei 
Jahren gewählt wurden. Wiederwahl war möglich. 
Die letzte namentliche Mitgliederliste des DAR 
wurde am 05.11.2009 bestätigt und im Dokument 

„Mitglieder im DAR“ (DAR-2-GL-02) veröffentlicht 
(siehe Anl. 15). Vorsitzender des DAR wurde der Lei-
ter der BAM-Abteilung 7 „Wissenschaftlich-Tech-
nische Querschnittsaufgaben“, Dr. Hans-Ulrich 
 Mittmann (Abb. 20), Geschäftsführer Dr. Bernd 
Steffen (Abb. 21), BAM-Fachgruppenleiter 7.4 

„Qualitätssicherung und Technologietransfer“ und 

später Dr.  Monika Wloka (Abb. 28, Seite  47), 
BAM-Referatsleiterin 7.43 „Zusammen arbeit mit 
europäischen Institutionen“. Der DAR gab sich ein 
Arbeitsprogramm (siehe Anl. 14). Der DAR führte 
selbst keine Akkreditierungen durch. Beschlüsse 
sollten möglichst im Konsens aller Mitglieder gefasst 
werden und durften nicht im Widerspruch zu Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften stehen. Staatliche 
Stellen durften zudem nicht überstimmt werden. 
Die Geschäftsstelle des DAR wurde in der BAM im 
Referat 7.43 „Zusammenarbeit mit europäischen 
Institutionen“ eingerichtet. 

Abb. 20  
Dr. Hans-Ulrich 
Mittmann

Quelle: BAM

Abb. 21  
Dr. Bernd Steffen

Quelle: BAM
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Akkreditierungsstellen Gründungsdatum

DKD  
Deutscher Kalibrierdienst

04.07.1977

 DEKITZ 
Deutsche Koordinierungsstelle für IT-Normenkonformitätsprüfung und IT-Zertifizierung

23.03.1988

BAS 
BAM-Akkreditierungssystem, später DAP

08.12.1988

GAZ 
Gesellschaft für Akkreditierung und Zertifizierung mbH

17.07.1989

DAE 
Deutsche Akkreditierungsstelle Elektrotechnik, später DATech

23.05.1990

ZLS 
Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik

09.07.1990

TGA 
Trägergemeinschaft für Akkreditierung

01.08.1990

BSI 
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

01.01.1991

2.1.2 Ziele und Aufgaben des DAR

Der DAR hatte die Aufgabe die staatlichen Akkre-
ditierer des gesetzlich geregelten Bereichs und die 
privaten Akkreditierer des gesetzlich nicht geregel-
ten Bereichs zu koordinieren und ein einheitliches 
deutsches Akkreditierungssystem zu bilden. Die 
Beschreibung des deutschen Akkreditierungs-
systems erfolgte in der DAR-Broschüre Nr. 10 [32]
[31]. Das deutsche Akkreditierungssystem war in 
fachliche Sektoren beziehungsweise Sachgebiete 
gegliedert. Die Sachgebiete, in denen die jeweiligen 
Akkreditierungsstellen tätig waren, wurden erfasst 
und veröffentlicht [32] (siehe Anl. 7). Es gelang 
weitestgehend eine nationale Marktaufteilung der 
Akkreditierungsstellen, für jedes Fachgebiet war nur 
eine Akkreditierungsstelle zuständig. Konkurrenz 
zwischen Akkreditierungsstellen wurde dadurch 
vermieden. Das Akkreditierungssystem zielte auf 

die Bestätigung und Erhöhung der Kompetenz der 
Laboratorien und Zertifizierungsstellen, um die 
Wettbewerbsfähigkeit und Anerkennung deutscher 
Produkte und Dienstleistungen auf europäischen 
und internationalen Märkten zu sichern. Der DAR 
bildete Ausschüsse zur Bearbeitung verschiedener 
Fachaufgaben. Seine Mitgliedsakkreditierungs-
stellen verwendeten eine einheitliche Akkreditie-
rungsurkunde mit dem Bundesadler (Abb. 23, Sei-
te  42 und Abb. 24, Seite  43) [33][35][36]. Die 
Arbeitsweise des DAR und seine Aufgaben wurden 
in den Verfahrensregeln festgelegt und veröffentlicht 
(DAR-GL1 bestätigt am 04.03.1991) [32].

Tab. 1 Akkreditierungsstellen vor Gründung des DAR
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2.1.3 Themen und Tätigkeitsschwerpunkte des DAR

Zur Unterstützung der inhaltlichen und fachlichen 
Aufgaben des DAR wurden vier Ausschüsse gegrün-
det (Abb. 22 zeigt die Struktur des DAR mit seinen 
Ausschüssen und Mitgliedern):

ATF DAR-Ausschuss für Technische Fragen

AIZ DAR-Ausschuss für Internationale  
Zusammenarbeit

AZ DAR-Ausschuss für Zusammenarbeit  
gesetzlich geregelter und  
gesetzlich nicht geregelter Bereich

ABT DAR-Ausschuss für Begutachtertraining

Im Jahr 1997 wurde ein Präsidium eingerichtet, 
das unaufschiebbare Aufgaben zwischen den regu-
lären DAR-Sitzungen wahrnahm (siehe Kapitel 2.1.4, 
Seite 46). Die Ergebnisse der Ausschüsse wurden 
auf den DAR-Sitzungen beraten und bestätigt. Mit 
Hilfe der Ausschüsse schuf der DAR ein eigenes 
Regelwerk. Die DAR-Sitzungen dienten einer ein-
heitlichen Meinungsbildung und Außenvertretung 

des deutschen Akkreditierungssystems. Zur kurz-
fristigen Bearbeitung spezieller Aufgaben setzte 
der DAR Ad-hoc-Arbeitsgruppen ein. Der DAR 
benannte zudem die offiziellen deutschen Vertreter 
in internationalen Akkreditierungsorganisationen. 
Zu Beginn der Tätigkeit des DAR wurden die Sach-
gebiete (Tätigkeitsbereiche/Sektoren), auf denen die 
Akkreditierungsstellen arbeiteten, zusammengestellt, 
um einen Überblick über das gesamte System zu 
erhalten (siehe Anl. 7). Mit besonderer Zustimmung 
durch das Bundesministerium des Innern, für Bau 
und Heimat (BMI) durften die Mitgliedsakkre-
ditierungsstellen des DAR auf ihren Akkreditie-
rungsurkunden den Bundesadler führen (Abb. 23, 
Seite  42). Die Nutzungsbedingungen und die 
Verfahrensweise waren in den „Hinweisen für 
die Verwendung der Akkreditierungsurkunde des 
Deutschen Akkreditierungsrates“ [33] festgelegt. Es 
galt die Festlegung des Bundesinnenministers, dass 
der Bundesadler nur auf Akkreditierungsurkunden 
des DAR und in seiner Größe nicht größer als die 
Buchstaben „DAR“ verwendet werden darf. 

Abb. 22  
Struktur des DAR 
bis 1997/1998 mit 
vier Ausschüssen, 
Präsidium und 
Mitgliedern
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Abb. 23 Muster der Akkreditierungsurkunde, Deckblatt

Die Urkunde wurde im DAR-System ausgestellt. Deren Gültigkeit blieb spätestens bis zum 31.12.2014 bestehen.
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Abb. 24 Muster der Akkreditierungsurkunde, Rückseite
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Anfangs verwendeten akkreditierte Konformitäts-
bewertungsstellen gemäß Akkreditierungsvertrag, 
zum Beispiel mit dem BAS, den Bundesadler mit 
der Regis triernummer in einer festgelegten Größe 
auf den ausgegebenen Prüfberichten und Zertifi-
katen. Nach einigen Missbrauchsfällen, bei denen 
der Eindruck einer hoheitlichen Tätigkeit durch 
Benutzung des Bundesadlers erweckt wurde, wurde 
die Nutzung des Bundesadlers auf Prüfberichten 
und Zertifikaten untersagt. An seine Stelle trat dann 
das DAR-Akkre ditierungssymbol beziehungsweise 
DAR-Logo (Abb. 25). Das DAR-Akkreditierungs-
symbol durfte von den akkreditierten Stellen nur 
mit der Registriernummer auf Geschäftsbriefen, 
Prüfberichten, Zertifikaten und Werbeschriften 
verwendet werden. Teil der Registriernummer waren 
das  Kürzel der Akkreditierungsstelle, die die Akkre-
ditierung vorgenommen hatte (Tab. 2, Seite 50)
mit den vom DAR bestätigten Kürzeln der Akkredi-
tierungsstellen und das im folgenden Kürzel für die 
Art der jeweiligen Konformitätsbewertungsstelle:

PL Prüflaboratorien

KL Kalibrierlaboratorien

ML Medizinische Laboratorien

IS Inspektionsstellen

ZE Zertifizierungsstellen für Produkte

ZM Zertifizierungsstellen für  
Managementsysteme

ZP Zertifizierungsstellen für Personen

UMS Zertifizierungsstellen für  
Umweltmanagementsysteme

Später kamen hinzu

EP Anbieter von Eignungsprüfungen

RM Hersteller von Referenzmaterialien

VS Validierungs- und Verifizierungsstelle

Die Wortbildmarke „DAR-Deutscher Akkreditie-
rungsRat“ wurde am 08.10.1996 von der BAM 
beim Deutschen Patent- und Markenamt in Mün-
chen angemeldet und beurkundet (Abb. 26). Die 
Anwendung der Wortbildmarke bestand für die 
Klassen 16, 35, 42 das heißt für Druckerzeugnisse, 
insbesondere Prüfberichte, Zertifikate, Kalibrier-
scheine, Veröffentlichungen und anderes. Die 
Schutzdauer wurde am 01.11.2006 für weitere 
zehn Jahre verlängert und endete am 31.10.2016. 
Die DAR-Geschäftsstelle achtete auf den korrekten 
Gebrauch der Wortbildmarke und ging gegen ihren 
Missbrauch vor. Die Wortbildmarke wurde von den 
Mitgliedsakkreditierungsstellen des DAR und der 
DAR-Geschäftsstelle genutzt. Die Akkreditierungs-
stellen und die von ihr akkreditierten Konformitäts-
bewertungsstellen (Prüf- und Kalibrierlaboratorien, 
Zertifizierungs- und Inspektionsstellen) erhielten 
somit ein Zeichensymbol, mit dem sie auf  einfache 
Weise auf ihre extern bestätigte Kompetenz hin-
weisen konnten. Die Anwendungsregeln waren 
im Dokument DAR-2-GL-01 „Verfahrensregeln 
des Deutschen Akkreditierungsrats“ [34] sowie 
in „Hinweise für die Verwendung der Akkreditie-
rungsurkunde des Deutschen Akkreditierungsrates“, 
DAR-3-EM-03 [35] und „Hinweise zur Verwendung 
der Akkreditierungsurkunde und des Akkreditie-
rungszeichens des Deutschen Akkreditierungs rates“, 
DAR-3-EM-04, [36] festgelegt und Bestandteil 
der Verträge der Akkreditierungsstellen mit den 
Antragstellern.

Abb. 25 DAR-Logo
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Abb. 26 Urkunde über Eintragung der Marke Nr. 396 45 189 „Deutscher AkkreditierungsRat“ vom 08.10.1996  
beim Deutschen Patentamt München
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2.1.4 DAR-Präsidium

Aus den Erfahrungen des Tagesgeschehens in der 
DAR-Geschäftsstelle ergab sich die Notwendig-
keit, auch zwischen den DAR-Sitzungen wichtige 
Entscheidungen treffen zu müssen. Deshalb wurde 
in der 25. DAR-Sitzung 1997 beschlossen, ein Prä-
sidium einzuführen. Das Präsidium sollte zwischen 
den DAR-Sitzungen bei unaufschiebbarem Bedarf 
Entscheidungen für den DAR treffen dürfen. Das 
Präsidium sollte weiterhin Grundsatzentschei-
dungen für die regulären Sitzungen vorbereiten 
und sich dabei insbesondere auf die Ausschüsse für 
Inter nationale Zusammenarbeit und für Technische 
Fragen stützen. Mitglieder im Präsidium waren der 
DAR-Vorsitzende, sein Stellvertreter, ein Vertreter 
der Akkreditierungsstellen des gesetzlich geregelten 
Bereichs, ein Vertreter der Akkreditierungsstellen 
des gesetzlich nicht geregelten Bereichs, ein Ver-
treter des  BMWi, ein Vertreter des BDI und ein 
Vertreter der DAR-Geschäftsstelle. Die 1. Sitzung 
des DAR-Präsidiums fand am 03.03.1998 statt, die 
15. und letzte Sitzung war am 04.06.2003.

2.1.5 D-A-CH-Gespräche

Zur generellen Abstimmung der Verfahrensweisen 
im deutschsprachigen Raum wurden die sogenann-
ten „D-A-CH-Gespräche“ genutzt, an denen die 
Geschäftsführer der deutschen, österreichischen 
und schweizerischen Akkreditierungsstellen sowie 
der DAR-Vorsitzende teilnahmen. Diese Gesprä-
che hatten einen informellen Charakter. Auf den 
DAR-Sitzungen wurde in der Regel allgemein zu 
ausgewählten Ergebnissen der „D-A-CH-Gesprä-
che“ berichtet.

2.1.6 Zusammenfassung

Mit der Gründung des DAR wurde in Deutschland 
der Forderung der Europäischen Gemeinschaft nach 
einer vergleichbaren und vertrauenswürdigen Infra-
struktur für Akkreditierung und Zertifizierung ge-
mäß dem Globalen Konzept für Zertifizierung und 
Prüfwesen und nach der Europäischen EN 45000er 
Normenserie Rechnung getragen. Der DAR nahm 
die Außenvertretung des deutschen Akkreditie-
rungssystems in europäischen und internationalen 
Akkreditierungsorganisationen wahr. 

Der DAR entstand auf der Grundlage eines von 
Staat und Wirtschaft getragenen Vorschlags, dem 
BDI-Modell. An der Gründung waren das  BMWi, 
das BMAS, das DIN und der BDI beteiligt. Die 
Geschäfts stelle des DAR war in der BAM an-
gesiedelt. Der DAR wirkte als koordinierende 
Dachorganisation für alle privaten und staatlichen 
Akkreditierungsstellen (Abb. 22, Seite  41). Die 
Koordinierung der privaten Akkreditierungsstellen 
erfolgte durch die TGA. 

Der DAR hatte die vier Ausschüsse ATF, AIZ, AZ 
und ABT eingesetzt und von 1998 bis 2003 ein 
Präsidium eingerichtet.

Das Regelwerk des DAR entstand auf der Grundlage 
internationaler und europäischer Normen und unter 
Berücksichtigung europäischer Vorgaben. Bestand-
teil dieses Regelwerks waren das DAR-Systemhand-
buch, ein Muster-Qualitätshandbuch für alle Akkre-
ditierungsstellen und verschiedene Verfahrensregeln.
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2.2 DAR-Geschäftsstelle in der BAM

2.2.1 Ausgangssituation 1991

Die DAR-Geschäftsstelle wurde 1991 im BAM-
Refe rat 7.43 „Zusammenarbeit mit europäischen 
Institutionen“ eingerichtet (Abb. 27), das später 
in „Akkreditierung und Konformitätsbewertung“ 
umbenannt wurde. Referatsleiterin war Dr. Monika 
Wloka (Abb. 28), die 1992 die Leitung der DAR- 
Geschäftsstelle von Dr. Bernd Steffen übernahm. 
Für die Geschäftsstelle des DAR gab es drei unbe-
fristete Stellen im BAM-Haushalt. Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen des Referats „Akkreditierung und 
Konformitätsbewertung“ unterstützten die Tätig-
keiten der Geschäftsstelle.

Abb. 27  
Türschild der 
DAR-Geschäftsstelle  
in der BAM

Abb. 28  
Dr. Monika Wloka 

Leiterin der  
DAR-Geschäftsstelle

Quelle: BAM
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2.2.2 Ziele und Aufgaben der DAR-Geschäftsstelle

Die Aufgaben der DAR-Geschäftsstelle waren in den 
Verfahrensregeln des DAR (DAR-GL1 bestätigt am 
04.03.1991) und in der Beschreibung des deutschen 
Akkreditierungssystems [32][31] wie folgt festgelegt:

 — Unterstützung des Vorsitzenden
 — Durchführung der Sitzungen des DAR, 

des Präsidiums, seiner vier Ausschüsse 
und zeitweiligen Ad-hoc-Gruppen

 — Zentrale Anlaufstelle für Fragen des deutschen 
Akkreditierungswesens, Beantwortung von 
Anfragen einschließlich Beschwerden

 — Zentrale Registrierung der im Rahmen 
des DAR erfolgten Akkreditierungen und 
Anerkennungen, Führen und Aktualisierung 
der Datenbank akkreditierter Stellen

 — Zentrale Registrierung der Schulungen der 
Begutachter und der Teilnahme an Schulungen

 — Vorlage des Finanzplanes und Abwicklung 
der finanziellen Angelegenheiten

 — Koordinierung der Finanzierung der 
Mitgliedsbeiträge zu internationalen 
Akkreditierungsorganisationen 
(EAL, EAC, EA, ILAC, IAF)

Die zur Durchführung der Geschäftsstelle not-
wendigen Finanzmittel wurden im Haushalt der 
BAM veranschlagt und bewirtschaftet. Die TGA 
beteiligte sich zusammen mit den von ihr koordi-
nierten Akkreditierungsstellen an den Kosten der 
DAR-Geschäftsstelle. Zu den weiteren Aufgaben 
der DAR-Geschäftsstelle gehörten:

 — Herausgabe des Newsletters „DAR aktuell“, 
in der Regel zweimal pro Jahr

 — Veröffentlichung der DAR- 
Broschüren (Abb. 30)

 — Wahrnehmung des Nutzungsrechts und der 
Nutzungsbedingungen des Bundesadlers 
auf den Akkreditierungsurkunden und 
DAR-Dokumenten, Gewährleistung des 
Markenschutzes des DAR-Logos beim 
Deutschen Patentamt München bis 
31.10.2016, Marke Reg.-Nr. 39645189

 — Führung und Veröffentlichung 
des DAR-Systemhandbuchs

Die in Abb. 30 aufgelisteten zwölf DAR-Broschüren 
erschienen im Corporate Design des DAR (ein Bei-
spiel für das CD zeigt Abb. 29). Die Aufgaben der 
DAR-Geschäftsstelle wurden in der DAR-Broschüre 
Nr. 10 „Beschreibung des deutschen Akkreditie-
rungssystems“ veröffentlicht [32][31].

Im DAR-Systemhandbuch wurden alle bestätigten 
DAR-Dokumente aufgeführt und veröffentlicht. 
Zu Beginn wurden drei Kategorien von Dokumen-
ten unterschieden:

1. Grundlagendokumente des DAR  
(zum Beispiel DAR-GL1 bis DAR-GL7)

2. Empfehlungen des DAR  
(zum Beispiel DAR-EM1 bis DAR-EM25)

3. Informationsdokumente des DAR 
(zum Beispiel DAR-INF1 bis DAR-INF6)

Die Dokumente wurden laufend an die aktuellen 
Normenentwicklunglen angepasst. Anl. 8 zeigt den 
 letzten Stand der bis zum 31.12.2009 veröffentlich-
ten DAR-Dokumente als Übersicht.

Abb. 29 Deckblatt DAR-Broschüre Nr. 9

„Schulungsprogramm für Begutachter von Akkre ditierungsstellen 
im deutschsprachigen Raum“, Berlin, 01/1993 [80]
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Abb. 30 Übersicht DAR-Informationsbroschüren (DAR-INF-01, Version 3.0, 1997) 

(Darstellung bearbeitet) Die erste Übersicht erschien in „DAR aktuell“ Nr. 1/1993
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2.2.3 Themen und Tätigkeitsschwerpunkte der  
DAR-Geschäftsstelle

Die DAR-Geschäftsstelle organisierte zudem die in-
formellen „D-A-CH-Gespräche“ (siehe Kapitel 2.1.5, 
Seite 46), wenn diese in Deutschland stattfanden, 
sowie die jährlichen DAR-Tutorenerfahrungsaus-
tausche. An den Tuto renerfahrungsaustauschen 
nahmen die für die Schulung von Begutachtern 
zuständigen Mitarbeiter der deutschen, österreichi-
schen und schweizerischen Akkreditierungsstellen 
teil. Die Tutoren sorgten dafür, dass das aktuelle 
Wissen auf dem Gebiet der Akkreditierung im 
System weitergegeben wurde (siehe Kapitel 2.3.4.4, 
Seite 106). Weitere Tätigkeiten der DAR-Geschäfts-
stelle waren der Empfang internationaler Besucher 
und Besuchergruppen sowie die Information über 

aktuelle Vorhaben und Ergebnisse in relevanten 
nationalen und internationalen Normungsgremien 
zur Akkreditierung. Die DAR-Geschäftsstelle aktua-
lisierte laufend die Anlage zu den „Hinweisen für die 
Verwendung der Akkreditierungsurkunde des Deut-
schen Akkreditierungsrates“ (DAR-EM3) mit den 
Musterbeispielen der vom DAR bestätigten Urkun-
den und dem Überblick über bestätigte Urkunden, 
da sich im Laufe der Jahre die Tätigkeitsgebiete der 
Akkreditierungsstellen erweiterten (Tab. 2). In Tab. 2 
fehlen die Urkunden der ZLS und der Zentralstelle 
der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln 
und Medizinprodukten (ZLG), da beide Stellen 
eigene Akkreditierungsurkunden benutzten und 
nicht die des DAR. Die DAR-Geschäftsstelle ver-
waltete die Dokumente aller vier Ausschüsse und des 
Präsidiums. Sie koordinierte die Abgabe deutscher 
Stellungnahmen zu europäischen und internatio-
nalen Dokumenten zur Akkreditierung. Tab. 3 gibt 
eine Übersicht der Anzahl der Sitzungen pro Jahr 
und Anzahl der bearbeiteten Dokumente pro Jahr. 
Hohe Sitzungs- und Dokumentenhäufungen  traten 
bei Änderungen internationaler und nationaler 
Strukturen auf, bei Einführung neuer Normen und 
bei Änderungen europäischer und internationaler 
Akkreditierungsregeln. Die DAR-Geschäftsstelle 
veröffentlichte aufgabengemäß das Verzeichnis 
der akkreditierten Stellen der DAR-Mitglieder im 
Januar 1995 (Stand vom 31.12.1994) in Form  einer 
DAR-Broschüre (Nr. 7 mit 229 Seiten) [37][38]. Spä-
ter wurde diese Veröffentlichungsform durch die 
DAR-Datenbank akkreditierter Stellen im Internet 
abgelöst und nach Neugründung der  DAkkS   GmbH 
an diese übergeben. Die DAR-Internetseite wurde 
von der Geschäftsstelle stets aktuell gehalten und 
war auch in englischer Sprache verfügbar. 

Unabhäng ig vom DAR ver öffentlichte das DIN 
im Jahr 1995 ein „Verzeichnis von Prüflaborato-
rien und Zertifizierungsstellen in Deutschland und 
 Europa“ [39]. Dieses Verzeichnis enthielt auch nicht 
akkreditierte Stellen, die auf die vom DIN versand-
ten Frage bögen geantwortet hatten. 

Tab. 2 Überblick über bestätigte DAR-Urkunden, Anlage zu 
DAR-EM3 „Hinweise für die Verwendung der Akkreditierungsur-
kunde des Deutschen Akkreditierungsrates“, Musterbeispiele der 
Urkunden, darunter vier Akkreditierungsstellen des gesetzlich 
geregelten Bereichs (Stand 1996)

P Prüflaboratorien; ZE Zertifizierungsstellen für Produkte/Erzeug
nisse; ZQ Zertifizierungsstellen für Qualitätsmanagementsysteme; 
K Kalibrierlaboratorien; ZP Zertifizierungsstellen für Personen
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Die DAR-Geschäftsstelle betreute auch nationale 
und internationale Besucher und Besuchergruppen, 
wie zum Beispiel eine  japanische Besuchergruppe 
im Jahr 2005 [40]. Japan hatte zu dieser Zeit drei 
private und zwei staatliche Akkreditierungsstellen, 
die zukünftig national koordiniert werden sollten. 
Die Besucher hatten daher großes Interesse an den 
Erfahrungen des DAR. 

Vertreter der DAR-Geschäftsstelle nahmen ferner 
als Beobachter an den EA-Evaluierungen deutscher 
Akkreditierungsstellen teil. Die DAR-Geschäftsstelle 
übermittelte die Nominierungen deutscher Evalua-
toren für die Begutachtungen zur Mitgliedschaft in 

der gegenseitigen Anerkennungsvereinbarung von 
EA (EA MLA) und erfasste deren Einsatztage bei 
den Evaluierungen.

Das zuständige BAM-Referat (ehemals 7.43 
„Zusammen arbeit mit europäischen Organisati-
onen“ wurde zwischenzeitlich in BAM-Referat 
S.2 „Akkreditierung und Konformitätsbewertung“ 
umbenannt) wirkte auch intensiv bei der Regel-
gestaltung der internationalen Normen auf dem 
Gebiet der Konformitätsbewertung mit (siehe 
Anl. 13). Diese Normen werden alle fünf Jahre 
überprüft und bei Bedarf überarbeitet. Einige 
Mitarbeiter der Geschäftsstelle waren Mitglied im 

SITZUNGEN DOKUMENTE

Jahr ABT AZ AIZ ATF DAR Präsidium Jahr ABT AZ AIZ ATF DAR Präsidium

1991 3 3 2 - 4 - 1991 12 13 26 - 60 -

1992 3 3 2 - 5 - 1992 16 12 45 - 45 -

1993 2 2 3 1 3 - 1993 13 11 54 4 49 -

1994 1 3 2 3 4 - 1994 1 13 68 43 47 -

1995 1 2 2 2 3 - 1995 7 19 95 37 60 -

1996 1 3 3 2 3 - 1996 21 28 146 94 64 -

1997 - 3 4 2 3 - 1997 1 45 145 107 45 -

1998 1 1 2 2 3 2 1998 4 9 90 168 58 -

1999 3 2 3 3 2 3 1999 14 27 87 170 32 -

2000 1 2 2 2 2 2 2000 6 28 97 142 34 1

2001 2 2 2 3 2 3 2001 39 13 100 156 51 -

2002 1 2 2 3 2 3 2002 7 13 110 139 52 -

2003 - 1 1 2 2 2 2003 - 5 78 110 72 -

2004 - - 1 2 2 - 2004 - - 69 118 69 -

2005 1 - 1 2 2 - 2005 5 - 114 106 65 -

2006 - - 1 2 3 - 2006 - - 70 85 97 -

2007 - - - 2 1 - 2007 - - 5 48 29 -

2008 - - - 1 2 - 2008 - - - 41 51 -

2009 1 - - 1 2 - 2009 1 - - 34 35 -

Gesamt 21 29 33 35 50 15 Gesamt 147 236 1399 1602 1015 1

Tab. 3 Anzahl der Sitzungen des DAR und seiner vier Ausschüsse und der behandelten Schriftstücke von 1991 bis 2009
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entsprechenden Normungsgremium des DIN als 
auch beim  Committee on Conformity Assessment 
(CASCO), dem internationalen Gremium für Kon-
formitätsbewertungsnormen der ISO.

Führung der Sekretariate des IAF MLA Manage-
ment-Komitees und der IAF MLA Group sowie 
Leitung einer ILAC-IAF-Arbeitsgruppe

Zusätzlich zu den Aufgaben der DAR-Geschäfts-
stelle wurde von 1996 bis Ende 2011 das Sekretariat 
des IAF MLA Management Committee (IAF MLA 
MC) in der DAR-Geschäftsstelle geführt und von 
Dr. Monika Wloka geleitet. So konnten nationale 
Aufgaben mit internationalen verknüpft werden. 
Zu den Aufgaben dieses Sekretariats gehörten die 
Vor- und Nachbereitung der Komiteesitzungen, 
die Dokumentenverwaltung, die Organisation 
und Vorbereitung der IAF MLA-Evaluierungen 
der Akkreditierungsstellen, die Auswertung der 
Evaluierungsberichte und die Vorbereitung der 
Mitglieder-Entscheidungen zur Aufnahme und zum 
Verbleib im MLA. Das IAF MLA MC Sekretariat 
arbeitete ab 2002 eng mit dem ILAC Sekretariat 
zusammen. Das Sekretariat wurde mehrfach von 
einer IAF- und ILAC-Kommission zur korrekten 
Führung und Einhaltung des Regelwerks evaluiert. 
Es wurden keine Abweichungen vom Regelwerk 
festgestellt. 

Eine weitere internationale Aufgabe war die Lei-
tung der gemeinsamen ILAC-IAF-Arbeitsgruppe 
zur Entwicklung, Pflege und Harmonisierung der 
Grundlagendokumente für die Evaluierung von 
Akkreditierungsstellen, die sogenannten A- Series 
Dokumente. In ihnen waren die Prozeduren für die 
internationalen ILAC/IAF-Evaluierungen regionaler 
Akkreditierungsorganisationen (zum Beispiel EA, 
Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation 
(APLAC), Pacific Accreditation Cooperation (PAC), 
Inter American Accreditation Cooperation (IAAC)) 
und einzelner Akkreditierungsstellen, die nicht 
Mitglied in einer regionalen gegenseitigen Aner-
kennungsgruppe waren, beschrieben. Dr.  Monika 
Wloka war von Mai 2002 bis Oktober 2013 
Co-Convener dieser ILAC-IAF Joint Working Group 
A-Series (JWG A-Series). Über die Arbeitsergebnisse 

des IAF MLA MC und der Joint Working Group 
A-Series wurde regelmäßig im DAR, in „DAR ak-
tuell“ und auf den Tutorenerfahrungsaustauschen 
berichtet (siehe auch Kapitel 2.3.2.6, Seite 72). 

2.2.4 Zusammenfassung

Insgesamt wurden von der DAR-Geschäftsstelle 
50 Sitzungen des DAR, 15 Sitzungen des Präsidiums, 
21 ABT-Sitzungen, 29 AZ-Sitzungen, 33 AIZ-Sitzun-
gen, 35 ATF-Sitzungen und 16 Tutorenerfahrungs-
austausche organisiert. Zwischen den Sitzungen 
wurden Unterlagen zur Kenntnisnahme und zur 
Stellungnahme verteilt. Eine Übersicht der Anzahl 
der durchgeführten Sitzungen und der bearbeiteten 
Schriftstücke zeigt Tab. 3, Seite 51.

Der Newsletter „DAR  aktuell“ erschien über 
18 Jahrgänge, von 1/1993 bis 1/2010 mit 41 Aus-
gaben in deutscher und englischer Sprache. Die 
Hauptberichtsthemen des Newsletters werden in 
Anl. 18 wiedergegeben. Es wurden 13 Broschü ren 
und drei Faltblätter zur Information über das deut-
sche Akkreditierungssystem herausgegeben. 

Im Jahr 2001 wurde von der Geschäftstelle das 
DAR-Intranet eingerichtet, zu dem alle Mitglieds-
akkreditierungsstellen Zugriff hatten. Dadurch 
wurde die Dokumentenverteilung vereinfacht.

Die Datenbank der akkreditierten Stellen enthielt 
Ende 2009 über 3600 Einträge (Abb. 31), das heißt, 
zu diesem Zeitpunkt gab es rund 3600 gültige 
Akkre ditierungen von Konformitätsbewertungs-
stellen im deutschen Akkreditierungssystem unter 
dem Dach des DAR. 

Die DAR-Geschäftsstelle veröffentlichte im Jahr 
2006 das Poster „Akkreditierung und Konfor-
mitätsbewertung – Warum beschäftigen wir uns 
mit Akkreditierung und Konformitätsbewertung 
in der BAM?“ (siehe Anl. 9). Darin wurden das 
Ziel von Konformitätsbewertung und Akkredi-
tierung sowie die Aufgaben des DAR vorgestellt. 
Das  Poster „Akkreditierung neu geregelt“ von 
Mai 2009  ( siehe Anl. 10) informierte über die neue 
 EU-Verordnung 765/2008 über die Akkreditierung 
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Abb. 31  
Anzahl der akkredi-
tierten Stellen vom 
04.01.2010 [41]

ZE  
Zertifizierungs stellen 
für Produkte/
Erzeugnisse

ZP 
Zertifizierungsstellen 
für Personen

ZM 
Zertifizierungs stellen 
für Management
systeme

UMS 
Zertifizierungs stellen 
für Umwelt
management systeme
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und Marktüberwachung bei der Vermarktung von 
Produkten [42] und die sich daraus für Deutsch-
land ergebenden Konsequenzen für akkreditierte 
Konfor mitätsbewertungsstellen und für die Siche-
rung der Anerkennung der Akkreditierungen. Das 
Poster „Akkreditierung und Konformitätsbewer-
tung – Die neue Struktur des deutschen Akkredi-
tierungswesens“ (siehe Anl. 11) stellte die Gründung 
der  DAkkS   GmbH und die Konsequenzen für die 
akkreditierten BAM-Prüfl aboratorien sowie die 
Aufgaben des AKB als Beratungsgremium der Bun-
desregierung zu Fragen der Akkreditierung vor.

2.3 Ausschüsse des DAR
2.3.1 DAR-Ausschuss für  
Technische Fragen (ATF)

2.3.1.1 Ausgangssituation  
und Gründung

In den europäischen Akkreditierungsorganisatio-
nen Western European Calibration Cooperation 
(WECC) und Western European Laboratory Accre-
ditation Cooperation (WELAC) wurden Anfang der 
1990er Jahre zunehmend technische Fragen zum 
Nachweis der Rückführbarkeit und zu Unsicher-
heitsangaben von Messergebnissen diskutiert. Ver-
treter deutscher Akkreditierungsstellen waren daran 
beteiligt und informierten die DAR-Mitglieder über 
den Stand der Diskussionen. Auf der 10. Sitzung 
des DAR am 08.06.1993 wurden die Ergebnisse 
der WECC/WELAC-Koordinierungsgruppen zu 
den Themen Rückführbarkeit, Messunsicherheit 
und Vergleichsmessungen ausgewertet. Es wurde 
festgestellt, dass für die Rückführbarkeit in den 
verschiedenen Prüfbereichen unterschiedliche tech-
nische Lösungen existierten und der Begriff „Rück-
führbarkeit“ nicht einheitlich interpretiert wurde. 

Daraus resultierte der DAR-Beschluss (10/3/93), die 
unterschiedlichen Auffassungen und Methoden zur 
Validierung der Prüfverfahren in  einer Arbeitsgrup-
pe „Technische Aspekte“ des DAR zu diskutieren, 
um einen einheitlichen Standpunkt zu entwickeln. 
Auf der 11. Sitzung des DAR am 21.09.1993 
wurden die Ziele des zu gründenden Ausschusses 

„Technische Aspekte“ beraten. Die Aufgaben dieses 
Ausschusses sollten sein, die technische Kompetenz 
bei der Akkreditierung – wo  nötig – zu erhöhen 
beziehungsweise sicherzustellen und Regel ungen zu 
technischen Aspekten für den DAR vorzubereiten. 
Die Akkreditierungen verschiedener Akkreditie-
rungsstellen sollten vergleichbarer und transparenter 
sein. Es sollten nur technisch angemessene und 
nicht überspitzte formale Forderungen gelten. Dazu 
sollten konkrete Vorschläge in die europäischen 
Fachgremien bei WECC und in die EAC eingebracht 
werden. Das betraf besonders die Anforderungen 
an die Messunsicherheit und die Rückführbarkeit 
von Messergebnissen in Prüflaboratorien. Die 
Arbeitsgruppe „Technische Aspekte“ wurde in 
den ATF überführt. Am 08.11.1993 fand die erste 
Sitzung des ATF statt. Die ATF-Sitzungen wurden 
vom DAR-Vorsitzenden, Dr. Hans-Ulrich Mittmann, 
geleitet. Auf der 17. ATF-Sitzung am 12.10.2000 
wurde Dr. Andreas Steinhorst, Geschäfts führer der 
Deutsche Akkreditierungsstelle Chemie  GmbH 
(DACH), zum Vorsitzenden gewählt. Er hatte das 
Amt bis zum Ende der Tätigkeit des ATF im Jahr 
2009 inne. Die Mitglieder des ATF waren Mit-
arbeiter der Akkreditierungsstellen und wurden 
von diesen entsandt. Auf der 12. DAR-Sitzung am 
07.12.1993 wurde das Arbeitsprogramm des ATF 
bestätigt. Das Arbeitsprogramm des ATF wurde 
stets fortgeschrieben und in seiner letzten Fassung 
unter der Dokument-Nummer DAR-2-GL-07, Versi-
on 6.0 am 11.03.2005 vom DAR veröffentlicht  [43] 
(siehe Anl. 16). Vertreter der Akkreditierungsstellen 
Österreichs und der Schweiz nahmen regelmäßig an 
den ATF-Sitzungen teil.
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2.3.1.2 Ziele und Aufgaben

Das Ziel des ATF war es, die Vergleichbarkeit der 
Ergebnisse von Prüf-, Inspektions- und Zertifizie-
rungsstellen weiter zu verbessern. Das sollte durch 
angemessene und technisch begründete Empfeh-
lungen des ATF an die Akkreditierungsstellen zur 
Anwendung bei den Akkreditierungen erfolgen. Die 
Aufgaben des ATF (siehe Anl. 16) umfassten:

 — Klärung technischer Fragen der Akkre-
ditierung für den DAR und Abstimmung 
einer geeigneten Vorgehensweise

 — Erarbeitung von technischen Empfehlungen 
für den DAR zu übergreifenden Fragen

 — Vorbereitung von Empfehlungen für die 
europäischen und internationalen Akkreditie-
rungsorganisationen EA, ILAC und IAF und 
anderen Organisationen im Einvernehmen mit 
dem DAR, Vorbereiten von Stellungnahmen 
und Meinungsbildung zu technischen Doku-
menten zum Beispiel von EA, ILAC, IAF, der 
europäischen Organisation von Laboratorien 
EUROLAB, EURACHEM und anderen 
Organisationen, Festlegung von Strategien

 — Zusammenarbeit, Informations- und 
Erfahrungsaustausch zu technischen Fragen 
der Akkreditierung mit anderen nationalen 
und internationalen Organisationen wie zum 
Beispiel EUROLAB, EURACHEM, ILAC, IAF

 — Vorschläge, Koordinierung der Benennung 
und Mitwirkung von offiziellen DAR-Ver-
tretern und Experten für technische 
Gremien und Arbeitsgruppen nationaler 
und internationaler Organisationen

 — Enge Zusammenarbeit mit den technischen 
Ausschüssen von WELAC, WECC, EAC 
und EUROLAB/EURACHEM

 — Einsatz von Arbeitsgruppen des ATF 
zu spezifischen technischen Themen

2.3.1.3 Themen und Diskussions-
schwerpunkte

Im ATF wurde darauf geachtet, lediglich die wesent-
lichen und übergreifenden Sachverhalte zu klären, 
um auf eine Harmonisierung der Akkreditierung 
unter dem Dach des DAR hinzuwirken. Es sollte 
so wenig wie möglich in das operative Geschäft der 
DAR-Mitgliedsakkreditierungsstellen eingegriffen 
werden. Bereits auf der zweiten ATF-Sitzung am 
28.01.1994 wurden Ad-hoc-Arbeitsgruppen zu fol-
genden Themen eingerichtet: Rückverfolgbarkeit im 
Prüfwesen, Genauigkeit im Prüfwesen, Vergleichs-
prüfungen, Validierung, Werkstoffprüfmaschinen. 

Die nachfolgend aufgeführten  technischen Fragen  
waren ständige  Tagesordnungspunkte in den  
ATF-Sitzungen.

Konzept der Rückverfolgbarkeit  
im Prüfwesen

Definitionen und Begriffsbestimmungen

Aufstellung der Methoden der Rück-
verfolgbarkeit im Prüflaboratorium

Notwendige Maßnahmen im Prüflabo-
ratorium

Anforderungen an Messgeräte  
und deren Kalibrierung

Rückführung von Messergebnissen auf 
nationale und internationale Normale  
im Prüflaboratorium

Überprüfung dieser Forderungen durch  
den Begutachter
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Genauigkeit und Unsicherheit  
im Prüfwesen

Definitionen und Begriffsbestimmungen

Anwendung internationaler Empfehlungen 

Methoden zur Abschätzung  
der Mess unsicherheit

Vorschläge für die Beschreibung  
des Prüfergebnisses

Eignungsprüfungen

Empfehlungen für die allgemeine 
 Durch führung

Auswertung von Vergleichsprüfungen

Begründete Forderungen der Akkreditierer 
nach Durchführung von Ringversuchen

Information über Möglichkeiten der  
Beteiligung an Ringversuchen

Richtigkeit und Aussagefähigkeit von  
Prüfergebnissen

Konzepte der Vergleichbarkeit von  
Prüfergebnissen, Bedingungen für  
die Vergleichbarkeit

Referenzmaterialien, Information über 
vorhandene Referenzmaterialien und An for-
derungen an neue Referenzmaterialien

Aussagen zur Zuverlässigkeit und 
Vertrauens würdigkeit von Prüfergebnissen

Validierung der Prüfverfahren und allge-
meine Hinweise für die Durchführung  
und Auswertung von Validierungen

Technische Fragen zur Akkreditierung  
von Zertifizierungsstellen

Unabhängigkeit, Unparteilichkeit, Integrität

Überprüfung der Akkreditierungsfähigkeit 
von neuen Standards und normativen 
Dokumenten, die der Zertifizierung  
zugrunde liegen

Behandlung und Auslegung sektorspezi-
fischer Anforderungen, zum Beispiel bei 
Zertifizierungsstellen für bestimmte 
Produktgruppen, Zertifizierungsstellen 
für Managementsysteme und Umwelt-
managementsysteme verschiedener 
Industriebranchen

Witness-Audits  
(Beobachtung der Begutachtertätigkeit 
vor Ort, um Ver besserungspotentiale und 
Schulungs bedarf zu identifizieren)

Technische Fragen zur Akkreditierung  
von Inspektionsstellen

Grad der Unabhängigkeit der Inspektions-
stellen (Typ A, B, C gemäß ISO/IEC 17020)

Behandlung und Auslegung sektorspezi-
fischer und gesetzlicher Anforderungen für 
verschiedene Branchen und Industriezweige
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2.3.1.4 Ergebnisse mit Beispielen

In den ATF-Sitzungen wurden regelmäßig techni-
sche Dokumente weiterentwickelt und den aktu-
el len Gegeben heiten angepasst. Gründe hierfür 
lagen sowohl in den Änderungen europäischer oder 
internationaler Vorgaben der Akkreditierungsorga-
nisationen als auch in der Weiterentwicklung der 
Normung zu allgemeinen Anforderungen an Konfor-
mitätsbewertungsstellen. Über die Arbeitsergebnisse 
des ATF wurde regelmäßig auf den DAR-Sitzungen 
informiert. Die ATF-Beschlüsse und Empfehlungen 
wurden vom DAR bestätigt. Sie trugen zur tech-
nischen Harmonisierung des Akkreditierungssys-
tems in Deutschland bei. Aus der Arbeit des ATF 
er wuchsen eine Vielzahl von DAR-Regelungsdoku-
menten, von denen einige verbindlich waren und 
andere Informations- und Orientierungscharakter 
hatten. Es wurden beispielsweise Leitfäden und 
Hilfestellungen für akkreditierte Stellen entwickelt. 
Aus der Fülle der fachlichen Ergebnisse des ATF 
wurden sechs repräsentative Beispiele ausgewählt, 
die im Folgenden näher erläutert werden.

Beispiel 1: Darstellung des Akkreditierungs-
bereichs (Scope of Accreditation)

Die steigende Anzahl von Nachfragen an die 
DAR-Geschäftsstelle nach akkreditierten Prüfla-
boratorien und nach deren Tätigkeitsbereichen 
führte zu der Notwendigkeit, eine Datenbank zu 
erstellen, um darin systematisch suchen zu  können. 
Im ATF wurde eine strukturierte Liste von num-
merierten Schlagwörtern zu Sachgebieten der 
Prüftätigkeit erarbeitet, die „Liste von Deskripto-
ren zur Strukturierung des Prüfwesens“ (DAR-EM 
20 später als DAR-3-EM-15 herausgegeben) [44]. 
Der „Vorschlag zur Angabe der Akkreditierungs-
bereiche“ (ATF/15/94) erfolgte auf der Grundlage 
internationaler Dokumente (Report of WG7 – 
ILAC  COMMITTEE 2 – Scope of Accreditation 
(ATF/10/94)), WELAC-EUROLAB PLG (AIZ/5/94). 
Die aufge listeten Deskriptoren, das heißt die Schlag-
worte zur Bezeichnung des akkreditierten Tätig-
keitsbereichs einer Konformitätsbewertungsstelle, 
waren die entscheidende Grundlage für die Erfas-
sung akkreditierter Stellen in der DAR-Datenbank.  

Mit Hilfe dieser Deskriptoren konnten sehr schnell 
alle für ein bestimmtes Gebiet akkreditierten Stellen 
gefunden werden.

Beispiel 2: Verweis in der Akkreditierungs-
urkunde auf gleichzeitige Erfüllung der Grund-
prinzipien der ISO 9002 (später ISO 9001) [45]

Anfang der 1990er Jahre gab es einen Aufschwung 
der Zertifizierung der Qualitätssicherungssysteme 
von Unternehmen nach der internationalen Norm 
ISO 9002, später ISO 9001. Für Prüflaboratorien, 
die Bestandteil eines größeren Unternehmens waren 
und auch Prüfdienstleistungen für externe Kunden 
anboten, stellte sich die Frage, ob sie sich zertifizieren 
oder akkreditieren lassen oder beides, was mit einem 
entsprechend hohen organisatorischen und finanzi-
ellen Aufwand verbunden war. Mit der wachsenden 
Bedeutung der Akkreditierung wurde es erforderlich, 
klar zwischen Akkreditierung und Zertifizierung zu 
unterscheiden. Für Laboratorien und deren Kunden 
war es zudem wichtig, mit der Akkreditierung auch 
die Erfüllung der Grund prinzipien der ISO 9002 
bestätigt zu bekommen,  damit keine zusätzliche 
Zertifizierung erforderlich war. Vom ATF wurden 
die Bedingungen erarbeitet, unter denen der Hinweis 
in der Akkreditierungsurkunde auf die Erfüllung der 
relevanten Forderungen der ISO 9002:1994 möglich 
war (siehe 3. ATF-Sitzung am 25.05.1994). Abb. 32, 
Seite 59 zeigt dazu ein Beispiel für die Angabe der 
DIN EN ISO 9002 auf der Akkreditierungsurkunde. 
Auf Vorschlag des ATF hat der DAR den ABT beauf-
tragt, das Schulungsprogramm der Begutachter der 
Akkreditierungsstellen um die Forderungen der 
ISO 9002:1994 zu erweitern, damit diese bei den 
Begutachtungen mit abgeprüft werden konnten.
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Beispiel 3: Leitfäden und Dokumente zu 
 technischen Fragen der Akkreditierung

Der ATF hatte im Jahr 1996 mehrere Leitfäden 
und Dokumente zu technischen Fragen der Akkre-
ditierung verabschiedet (Tab. 4). Das waren weg-
weisende Dokumente zum besseren Verständnis, zur 
konkreten Vorgehensweise bei der Validierung von 
Prüfverfahren und zur sogenannten Prüfartenakkre-
ditierung. Prüfarten sind ein  Sammel- und Ober-
begriff für mehrere Prüfverfahren in einem Sachge-
biet, zum Beispiel bei zerstörungsfreien Prüfungen, 
zu denen Ultraschallprüfungen, Röntgenprüfungen 

und Penetrationsprüfungen gehören. Die Prüfarten-
akkreditierung führte schließlich zur Einführung der 
flexiblen Akkreditierung von Prüflaboratorien. Bei 
der flexiblen Akkreditierung wurde dem Prüflabor 
die Kompetenz für ein umfangreicheres Prüfgebiet 
bestätigt, ohne in der Anlage zur Akkreditierungs-
urkunde jedes einzelne Verfahren aufzulisten. 
Prüflaboratorien, die eine flexible Akkreditierung 
erhielten, waren in der Lage, auf diesem Gebiet auch 
eigene Prüfverfahren zu entwickeln und anzuwen-
den. Die vom ATF erarbeiteten Grundlagen haben 
bis heute nahezu unverändert Bestand und werden 
bei der Akkreditierung weiter angewendet. Zu den 

Dokument Nr. Verabschiedete DAR-Dokumente (Übersicht)

DAR-EM9 Checkliste für die Begutachtung des Einsatzes von Messmitteln  
in Prüflaboratorien

DAR-EM10 Vorschlag zur Beurteilung von Mess- und Prüfeinrichtungen  
in Prüflaboratorien im Hinblick auf Kalibrierung und Rückführung – Hinweis  
zur Anwendung durch die Begutachter

DAR-EM17
(später DAR-3-EM-12)

Leitfaden zu Eignungsprüfungen (Proficiency Tests) als Instrumente  
der Akkreditierung im Prüfwesen

DAR-EM18 Leitfaden zur Rückverfolgbarkeit im Prüfwesen

DAR-EM19 Empfehlung zur Angabe der Akkreditierungsbereiche für Prüflaboratorien

DAR-EM20 
(später DAR-3-EM-15)

Liste von Deskriptoren zur Strukturierung des Prüfwesens

Dokument Nr. Verabschiedete DAR-ATF-Dokumente

ATF/27/96 Validierung im Prüfwesen

ATF/14/96 Prüfartenakkreditierung

ATF/86a/96 Unsicherheit von Prüfergebnissen (Ergebnisunsicherheit)

ATF/64/96 Begehung und Überwachung von Prüflaboratorien mit mehreren Standorten

ATF/62a/96 Sammlung von Begriffen

Tab. 4 Auszug verabschiedeter DAR-Dokumente zu technischen Fragen der Akkreditierung, die im ATF erarbeitet wurden (Stand 12/1996)
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Abb. 32 DAR-DAP Akkreditierungsurkunde mit Verweis auf EAL- und EAC-Mitgliedschaft sowie Bestätigung der Einhaltung der 
Forderungen aus DIN EN ISO 9002 vom 05.06.1997 [45]

Mitgliedschaften und DIN EN ISO 9002 farblich hervorgehoben.
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ATF-Dokumenten gehörte auch ein Leitfaden für 
die Angabe der Messunsicherheit von Prüfergeb-
nissen. Dieser Leitfaden lieferte wichtige Hilfestel-
lungen und Empfehlungen für Prüflabo ratorien 
und Begutachter zur Ermittlung und Angabe der 
Ergebnis unsicherheit im Prüfwesen, wie es in der 
DIN EN ISO/IEC 17025 und in deren Vorläufern 
gefordert wurde.

In einer gemeinsamen Arbeitsgruppe von DAR, 
EUROLAB-D und EURACHEM-D zur Berücksich-
tigung von Eignungsprüfungen (DEED-EP) wurden 
Grundlagen für deren Nutzung als unterstützendes 
Instrument zur Kompetenzfeststellung in der Akkre-
ditierung erarbeitet. Bei Eignungsprüfungen wird 
das Prüfergebnis mit einem Sollwert ver glichen, zum 
Beispiel mit dem eines Referenzmaterials. Stimmen 
Prüfergebnis und Sollwert überein, ist das Prüfla-
bor für diese Prüfung qualifiziert und kompetent. 
Die Grundsätze für den richtigen Umgang mit 
der Eignungsprüfung im Akkreditierungsprozess 
wurden für die Begutachter im „Leitfaden zu 
Eignungsprüfungen (Proficiency Tests) als Instru-
mente der Akkreditierung im Prüfwesen“ (DAR-
EM17, 1996) festgelegt. Dieser Leitfaden half, die 
Vorgehensweise bei der Bewertung von Eignungs-
prüfungen zu harmonisieren [46]. Die DEED-EP- 
Arbeitsgruppe diente gleichzeitig als Spiegel-
gremium zur europäischen Joint Working Group  
EAL-  EUROLAB-EURACHEM on Proficiency 
Testing in Accreditation Procedures (  EEE-PT). Die 
gemeinsame Arbeitsgruppe von DAR,  EUROLAB-D 
und  EURACHEM-D zur Anwendung von Refe-
renzmaterialien (DEED-RM) befürwortete deren 
Verwendung. Ziel war ein gemeinsames Verständnis 
zur Nutzung der verschiedenen Arten von Referenz-
materialien zu erreichen und die grundlegenden 
Anforderungen an den Hersteller von Referenzma-
terialien festzulegen.

Beispiel 4: Ringversuche/Eignungsprüfungen/
Vergleichsversuche

Bestandene Eignungsprüfungen eines Prüflaborato-
riums und die erfolgreiche Teilnahme an Ring- und 
Vergleichsprüfungen mit mehr als einem Laboratori-
um gelten als erfolgreicher Kompetenznachweis für 
das jeweilige Prüfverfahren. Das Vertrauen in die 
Akkreditierung wurde gestärkt, wenn die teilneh-
menden Laboratorien zu vergleichbaren Ergebnissen 
kamen. Daher hatten die Akkreditierungsstellen 
ein Interesse an der Durchführung von Ring- und 
Vergleichsversuchen. Ende der 1990er Jahre wurden 
international als auch in Deutschland verschiede-
ne Ring- und Vergleichsversuchsmöglichkeiten für 
Eignungsprüfungen für Laboratorien angeboten. 
In Europa wurden vom Institut für Referenzma-
terialien und Messungen (IRMM) „IMEP-Ring-
versuche“ (International Measurement Evaluation 
Programme) durchgeführt. Im Zeitraum von 2003 
bis 2009 wurden zwölf Ringversuche von IMEP 
durchgeführt. Auch EA veranstaltete im Zeitraum 
von 2003 bis 2006 sechs Ringversuche. Bei der 
APLAC gab es im Zeitraum von 2003 bis 2010 
24 Ringversuche. Oft waren je Land nur ein bis zwei 
Laboratorien zur Teilnahme zugelassen. Im DAR 
wurden die deutschen Teilnehmer ausgewählt und 
den Veranstaltern mitgeteilt. Der ATF wertete die 
Ergebnisse der deutschen Teilnehmer aus.

Beispiel 5: Internet-Ringversuchs- 
Infor mations-System (IRIS) der BAM

Mitte der 1990er Jahre bekam die erfolgreiche Teil-
nahme an Eignungs- und Ringversuchen als Kompe-
tenznachweis einen steigenden Stellenwert bei der 
Akkreditierung. Das führte zu einer wachsenden 
Nachfrage über Angebote und Qualität von Ring-
versuchen. Der DAR formulierte damals den Bedarf 
einer Informationsstelle für Ringversuche bei der 
BAM in der Präambel des Dokuments DAR-EM17 

„Leitfaden zu Eignungsprüfungen (Proficiency Tests) 
als Instrumente der Akkreditierung im Prüfwesen“ 
(1995) wie folgt [46]:
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„Der Nachweis der Kompetenz des Labo
ratoriums ist bei einer Akkreditierung für 
Personal, Einrichtungen und Geräte sowie die 
Prüfverfahren zu führen. Eignungsprüfungen 
gewinnen dabei zunehmend an Bedeutung. 
Diese Bedeutung wird durch die Abhaltung 
von Workshops und Veröffentlichungen 
zur Thematik unterstrichen. Der Ausschuss 
für „Technische Fragen“ (ATF) im Deutschen 
Akkreditierungsrat (DAR) hält es deshalb 
für geboten, unter Berücksichtigung des in 
der Bundesrepublik gegenwärtig erreichten 
 Standes, einen Leitfaden zu Eignungsprü
fungen für die an Akkreditierungen beteilig
ten Stellen herauszugeben. 
Derartige Empfehlungen und Hinweise 
erscheinen vor allem auch deshalb als 
notwendig, weil der erreichte Stand als 
förderungsbedürftig einzustufen ist. Diese 
wünschenswerte Förderung gilt auch der 
verstärkten Beteiligung der Laboratorien an 
Ringversuchen oder der Durchführung von 
Vergleichsmessungen unter Laboratorien, 
die sich ebenfalls als wertvolle Instrumente 
des Kompetenznachweises erwiesen haben, 
obwohl sie vielfach auch anderen Zwecken 
dienen. Sie wurden deshalb in die Empfeh
lungen und Hinweise mit aufgenommen. 
Eignungsprüfungen (wie auch Ringversuche/
Vergleichsmessungen) müssen sorgfältig 
und kompetent geplant, vorbereitet, durch
geführt, ausgewertet und dokumentiert sein, 
damit sie zur Akkreditierung herangezogen 
werden können. Dabei sind wirtschaftliche 
Gesichtspunkte angemessen zu berücksich
tigen.“ 
 
 

Da in Deutschland keine Übersicht über Ver anstalter 
von Ringversuchen vorhanden war, begann die BAM 
auf Anregung des DAR Anfang 1996 mit dem Projekt 

„IRIS“ (Internet-Ringversuchs Informations-System). 
IRIS sollte über das Internet kostenlos Auskunft 
über in Deutschland angebotene Ringversuchs-
programme geben. Im Juni 1998 ging die IRIS-Daten-
bank mit rund 130 Ringversuchen unter der Adresse  
http://www.bam.de/a_s/iris online. Zwei Jahre spä-
ter waren bereits rund 200 Ringversuchsanbieter 
aus Deutschland, Öster reich und der Schweiz in der 
IRIS-Datenbank erfasst. IRIS wurde im Jahr 2000 
monatlich von durchschnittlich 300 Interessenten ge-
nutzt. Die Informationen über Ringversuchsanbieter 
waren zunächst nur in deutscher Sprache verfügbar. 
Sie basier ten ausschließlich auf Angaben der Veran-
stalter selbst, zum Beispiel zur Organisation, Durch-
führung und Qualität der Ringversuche auf Basis des  
ISO/IEC Guide 43-1:1997 „Proficiency testing by 
interlaboratory comparisons – Part 1: Development 
and operation of proficiency testing schemes“ [47]. 
Zielgruppen waren Prüflaboratorien, Akkreditie-
rungsstellen, Zulassungsstellen, Ringversuchsan-
bieter mit Anwendungen für interne Qualitäts-
sicherung, im Rahmen der Akkreditierung, zur 
Charakterisierung von Prüfverfahren, zum Beispiel 
zur Zertifizierung von Referenzmaterialien. IRIS 
diente auch dazu, das Konzept „Qualitätskriterien“ 
für Ausrichter von Ringversuchen zu entwickeln, 
das sich im ISO/IEC Guide 43:1997 widerspie-
gelte. Der ISO/IEC Guide 43-1:1997 enthielt die 
grundlegenden Anforderungen an Veranstalter von 
Vergleichsprüfungen zwischen Laboratorien. Dieser  
ISO/IEC Guide wurde später zur internationalen Norm  
ISO/IEC 17043 „Konformitätsbewertung – Allge-
meine Anforderungen an Eignungsprüfungen“ [48] 
weiterentwickelt. Die Einträge in IRIS enthielten 
Informationen zur Erfüllung dieser Anforderungen 
durch die Ringversuchsveranstalter (Abb. 34 und 
Abb. 33). Da sich IRIS im deutschsprachigen Raum 
gut etabliert hatte, gab es den Wunsch nach einer 
Erweiterung zur Erfassung von Ringversuchsanbie-
tern auch aus anderen Ländern. Deshalb wurde IRIS 
zu einer europäischen Datenbank weiterentwickelt 
und eine englische Version vorbereitet.
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Beispiel 6: European Proficiency Testing 
Information System (EPTIS)

Im Jahr 2000 wurde die internationale Norm  
ISO/IEC 17025:2000 „Allgemeine Anforderun-
gen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrier-
laboratorien (ISO/IEC 17025:2000) weltweit 
eingeführt. Die Teilnahme an Ringversuchen hatte 
sich zu einem wesentlichen Element der Quali-
tätssicherung für Laboratorien entwickelt. Ring-
versuche wurden als Kompetenznachweis in der  
DIN EN ISO/IEC 17025 ausdrücklich erwähnt und 
weltweit bei der Laborakkreditierung als Kompe-
tenzbeleg berücksichtigt. Daher kam es international 
zu einer verstärkten Nachfrage nach anerkann-
ten Ringversuchsanbietern. Die BAM bekam im 
4. Rahmenprogramm „Standards, Measurement 
and Testing“ (SMT) der Europäischen Kommission 
die Genehmigung für das Projekt zur Einrichtung 
eines Informationsnetzwerkes über Ringversuche in 
16 europäischen Ländern als „Concerted  Action“. 
Ziel des Projektes war es, die gegenseitige Anerken-
nung von Prüflaboratorien in Europa zu fördern 
und damit einen Beitrag zum Abbau technischer 
Handelshemmnisse zu leisten. Das Projekt wurde 
unter der Koordinierung der BAM mit einer Laufzeit 
von zwei Jahren (von 1998 bis 2000) und einem 
Budget von 350.000 € erfolgreich abgeschlossen. Im 
Ergebnis entstand das Informationssystem EPTIS, 
das direkt auf IRIS aufbaute. Im Rahmen dieses Pro-
jekts wurden europäische Mindestkriterien für eine 
zuverlässige Qualität von Ringversuchen entwickelt 
und deren Erfüllung in der Datenbank angegeben. 
Das Projekt wurde intensiv von EA,  EUROLAB und 
 EURACHEM unterstützt. Die EEE-PT begleitete das 
Projekt und informierte die Mitgliedsorganisationen. 
Am 01.03.2000 ging EPTIS unter www.eptis.bam.de  
(heute: www.eptis.org) online (Abb. 35, Seite 64). 
Die IRIS- Daten sind in die EPTIS-Datenbank einge-
flossen. IRIS wurde nach kurzem Parallellauf zu EP-
TIS abgeschaltet. Das Informationssystem EPTIS be-
inhaltet Ringversuche für verschiedene Prüfgebiete, 
zum Beispiel analytische Chemie, Mate rialprüfung, 
Biologie/Mikrobiologie und Medi zinische Analytik 
(Abb. 36, Seite 64). Ende Januar 2001 enthielt die 
EPTIS-Datenbank 668 Einträge. 

Abb. 33  
Deckblatt des Informationsfaltblatts  
über IRIS aus dem Jahr 1998
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Abb. 34 Vorstellung des Internet-Ringversuchs InformationsSystems „IRIS“

Auszug aus „DAR aktuell“ 3/1998, Oktober 1998 [50]
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In der EPTIS-Datenbank kann mit Schlagwörtern 
und in verschiedenen Kategorien (Land, Testbereich, 
Produkt) gesucht werden. Als Ergebnis erhält man 
eine Tabelle mit dem Titel des Ringversuchspro-
gramms und dessen Anbieter. Zu jedem Tabellenein-
trag sind wichtige Basisinformationen hinterlegt. 
Sie dienen als Entscheidungshilfe für den Benutzer, 
ob das Programm für seine Zwecke in Betracht 
kommt. Zusätzlich konnten weitere Informationen 
direkt beim Veranstalter erfragt werden. Der Inhalt 
von EPTIS ist enorm gewachsen. Ende August 2018 
enthielt die Datenbank Ringversuche von Anbietern 
in Europa,  Amerika, Asien, Austra lien und Afrika 
mit rund 4000 Ringversuchsprogrammen von circa 
400 Anbietern in fast 50 Ländern. EPTIS ist nun-
mehr eine Gemeinschaftsarbeit von 40 Partnern 
und wird von sechs internationalen Organisa tionen 

unterstützt. Die Nutzung von EPTIS ist in den 
vergangenen Jahren stetig angestiegen. Die Ent-
wicklung der vergangenen Jahre zeigen Abb. 37 und 
Abb. 38. Das EPTIS-Sekretariat befindet sich in der 
BAM, die auch die gesamte Datenbank betreibt und 
ständig weiterentwickelt. Künftig wird die BAM-
Ref erenzmaterialdatenbank „Code d‘Indexation 
des Matériaux de Référence“ (COMAR) mit EPTIS 
zusammengelegt, um das weltweite Angebot von 
Ringversuchsanbietern mit Herstellern von Refe-
renzmaterialien verknüpft darstellen zu können. 
COMAR ist die internationale Datenbank für 
zertifizierte Referenzmaterialen ( www. comar.org). 
In COMAR sind ca. 11.000 zerti fizierte Referenz-
materialien (ZRM) von mehr als 200 Produzenten 
aus 27 Ländern registriert.

Abb. 35  
Logo und 
Internetadresse der 
EPTIS-Datenbank

Abb. 36  
Anzahl der Ringver-
suche, zugeordnet 
zu vier technischen 
Hauptfeldern in EPTIS 
(01/2013)
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Abb. 37 Entwicklung der Zugriffszahlen auf EPTIS (Januar 2000 bis Januar 2015) [49]

Abb. 38 Länderspezifische Zugriffszahlen auf EPTIS (2011 bis 2014) [49]
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2.3.1.5 Zusammenfassung

Der ATF war einer der wichtigsten Ausschüsse des 
DAR. Er bestand von 1993 bis 2009, als die Aufga-
ben des DAR in die  DAkkS   GmbH übergeleitet wur-
den. In diesem Zeitraum fanden insgesamt 35 Sit-
zungen sowie eine Sondersitzung am 19.12.2000 
zur Einführung der Norm ISO/IEC 17025:2000 
statt. Die letzte ATF-Sitzung war am 13.03.2009 
in der BAM. Insgesamt wurden 1602 Schriftstücke 
behandelt. Die vom ATF verabschiedeten Doku-
mente wurden vom DAR als DAR-Regeln bestätigt, 
auf der DAR-Internetseite veröffentlicht und in das 
DAR-Handbuch aufgenommen. Die DAR-Regeln 
dienten den Mitgliedsakkreditierungsstellen als 
technische Grundlage der Akkreditierung und för-
derten die Verständigung und Zusammenarbeit der 
Akkreditierungsstellen. Der ATF harmonisierte die 
technischen Anforderungen und die Anforderungen 
an das Management von akkreditierten Konfor-
mitätsbewertungsstellen. Die Angemessenheit der 
Akkreditierungsforderungen und die technische 
Begründung der Akkreditierungskriterien standen 
dabei im Mittelpunkt. Die Form und die Inhalte 

der Akkreditierungsurkunden und die Gestaltung 
der Anlagen wurden einheitlich festgelegt. Die 
Sammlung und Pflege der wichtigsten Begriffe 
trug wesentlich zum besseren Verständnis zwischen 
Akkreditierungsstellen und deren Kunden bei und 
ermöglichte die Transparenz des Vorgehens. Die im 
ATF erstellte Liste der Deskriptoren der Prüfgebiete 
ermöglichte es, die akkreditierten Konformitäts-
bewertungsstellen in der Datenbank zu erfassen. 
Dadurch war eine systematische und kundenfreund-
liche Suche nach akkreditierten Stellen möglich. 
Der Ausschuss hat wichtige Grundlagen für das 
Akkreditierungswesen in Deutschland erarbeitet. 
Viele Inhalte der Regeln sind weiterhin gültig. Sie 
wurden von der  DAkkS   GmbH weiterentwickelt 
und gehören zu ihrem aktuellen Regelwerk.
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2.3.2 DAR-Ausschuss für Internationale Zusammenarbeit (AIZ)

2.3.2.1 Ausgangssituation und Ziele

Der AIZ war nach dem ABT der zweite Ausschuss, 
der im DAR gegründet wurde. Das Arbeitsprogramm 
des „Ausschusses Internationale Zusammenarbeit“ 
wurde vom DAR im September 1992 bestätigt 
[51]. Der AIZ unterstützte den DAR und seinen 
Vorsitzenden bei der Vertretung der Interessen des 
deutschen Akkreditierungssystems in nationalen, 
europäischen und internationalen Organisationen. 
Der AIZ wurde am 05.07.1991 in Berlin gegründet.

Gründungsmitglieder des AIZ

Dr. Hartwig Berghaus ( BMWi)

Ulrich Böshagen (DIN)

Dr. Thomas Facklam (DAE)

Dr. Hans-Ulrich Mittmann (BAM)

Dr. Hans Wilhelm Reuter (VdTÜV)

Wolfgang Schirmer (RAL)

Dr. Bernd Steffen (BAM)

Andreas Theuer (TGA)

Dr. Monika Wloka (BAM)

(Dr. Volkmar Kose (PTB) war verhindert)

In seinen Sitzungen wurden Stellungnahmen zu 
internationalen Dokumenten, insbesondere zur 
gegenseitigen Anerkennung von Akkreditierungen 
erarbeitet. Der AIZ hatte im Arbeitsprogramm 
folgende Aufgaben festgelegt [51]:

 — Aufbau eines effektiven Informationssystems 
zwischen DAR-Mitgliedern, Mitgliedern des 
AIZ, Vertretern in europäischen Organisati-
onen und entsprechenden deutschen Gremien, 
regelmäßige Information über internationale 
Entwicklungen auf dem Gebiet der Akkre-
ditierung und gegenseitigen Anerken nung 
des Prüf- und Zertifizierungswesens

 — Regelmäßige Vorbereitung eines 
einheitlichen Standpunktes und der 
Legitimation der deutschen Vertreter in 
europäischen und internationalen Akkre-
ditierungsorganisationen, Vorbereitung 
von Entscheidungen und Beschlüssen des 
DAR zum einheitlichen Auftreten und zur 
abgestimmten Mitarbeit in europäischen 
und internationalen Akkreditierungsgremien 
und Akkreditierungsorganisationen

 — Bereitstellung von Informationsmaterial 
und Standardvorträgen zur Darstellung 
des deutschen Akkreditierungssystems für 
internationale und europäische Gremien

 — Entwicklung und Pflege von Methoden zur 
gegenseitigen Anerkennung von Akkre-
ditierungen und Zertifikaten, Benennung 
deutscher Teilnehmer für Begutachtungen 
zu gegenseitigen Anerkennungsvereinba-
rungen von EA (Team Leader und Team 
Member für EA MLA-Evaluierungen)

 — Nominierung und Koordination von 
Positionen deutscher Vertreter in interna-
tionalen Akkreditierungsorganisationen

 — Förderung der Zusammenarbeit des 
deutschen Akkreditierungssystems 
mit anderen, insbesondere europäi-
schen Akkreditierungssystemen
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2.3.2.2 Organisation und Sitzungen

Gründungsvorsitzender des AIZ war Dr. Hans  
Wilhelm Reuter (VdTÜV), der zuvor Vorsitzen-
der des TGA-Unterausschusses „Internationale 
Abstimmung“ war. Dieser Unterausschuss stellte 
seine Arbeit mit Gründung des AIZ ein. Dr. Reuter 
leitete den AIZ bis zur 10. Sitzung am 21.03.1995 
und trat dann in den Ruhestand. Danach wurde der 
AIZ neu gegründet, um geänderten internationalen 
Entwicklungen besser entsprechen zu können. Die 
erste Sitzung des neuen AIZ fand am 08.12.1995 
in Berlin statt. 

Gründungsmitglieder  
des „Neuen AIZ“ (12/1995)

Herr Becker (IBM/ DEKITZ)

Dr. Klaus Brinkmann (PTB/DKD)

Dr. Thomas Facklam (TGA/DATech)

Manfred Kindler (DAP)

Jürgen Liepe (BMPT)

Georg J. Mechelke (DASMIN)

Dr. Hans-Ulrich Mittmann (BAM/DAR)

Dr. Undine Soltau (ZLG)

Dr. Bernd Steffen (BAM/DAR)

Dr. Andreas Steinhorst (DACH)

Dr. Monika Wloka (BAM/DAR)

Sie vertraten gleichberechtigt und paritätisch den 
gesetzlich geregelten und gesetzlich nicht geregel-
ten Bereich. Die ersten beiden Sitzungen leitete 
der DAR-Vorsitzende Dr. Hans-Ulrich Mittmann. 
Dann übernahm ab der dritten Sitzung Dr. Thomas 
Facklam, Geschäftsführer von TGA und Deutsche 
Akkreditierungsstelle Technik e.V.  (DATech), den 
Vorsitz des AIZ. Der neu gegründete AIZ tagte insge-
samt 17 Mal. Die 17. und gleichzeitig letzte Sitzung 
des AIZ fand am 27.08.2002 in Frankfurt/Main 

statt. Weitere Sitzungen sollten erst nach erneuter 
Abstimmung der Sitzungsinhalte und Sachthemen 
mit dem gesetzlich geregelten Bereich stattfinden. 
Dazu kam es infolge der Interimsphasen des DAR 
und der Austritte einiger Akkreditierungsstellen 
des gesetzlich geregelten Bereichs im Jahr 2003 
nicht mehr (siehe Kapitel 4.7, Seite 134). In den 
Jahren 2002 bis 2004 wurden die AIZ-Aufgaben 
in den DAR-Sitzungen behandelt und teilweise vom 
DAR-Vorsitzenden unmittelbar wahrgenommen. 
Am 15.09.2004 trat auf Einladung des DAR-Vor-
sitzenden und in Umsetzung von Empfehlungen 
des Bundeskartellamtes der DAR-Kreis „Abstim-
mung internationale Organisationen“ zusammen. 
Er wurde vom DAR-Vorsitzenden Dr. Hans-Ulrich 
 Mittmann geleitet. Mitglieder waren die Geschäfts-
führer der Akkreditierungsstellen des gesetzlich ge-
regelten und des gesetzlich nicht geregelten Bereichs. 
Der Arbeitskreis ermöglichte eine einheitliche und 
nati onal abgestimmte Außenvertretung des DAR in 
internationalen Organisationen und die autorisierte 
Mitarbeit deutscher Vertreter in diesen Organisatio-
nen. Dieses Gremium führte im Zeitraum 2004 bis 
2006 vier Sitzungen durch. Da Ende August 2006 
der neugegründete AKB beim  BMWi die Außen-
vertretung des deutschen Akkreditierungssystems 
übernahm, fanden keine weiteren Sitzungen des 
Arbeitskreises statt. 

2.3.2.3 Themen und Diskussions-
schwerpunkte

Der AIZ setzte sich gleich nach seiner Gründung 
für eine baldige Fusion der europäischen Akkre-
ditierungsorganisationen EAL und EAC ein. Ein 
wichtiger Punkt war dabei das Mitspracherecht 
der akkreditierten Konformitätsbewertungsstellen 
bei der Strategieentwicklung und Regelsetzung der 
Akkreditierer über entsprechende Verbände, wie 
zum Beispiel EUROLAB. Zur Vorbereitung der 
Gründung von EA wurde eine Sondersitzung mit 
den Vorsitzenden von EAL und EAC in Berlin durch-
geführt. Die Ergebnisse dieser Sondersitzung trugen 
wesentlich zur Einrichtung des EA-Beirats, dem 
EA Advisory Board (EAAB) bei (siehe Kapitel 3.3, 
Seite 117). Die Hauptaktivitäten des AIZ dienten 
der internationalen Anerkennung der deutschen 



Deutscher Akkreditierungsrat | Ausschüsse des DAR | AIZ 69

Akkreditierungen. Die Anerkennungsverfahren und 
Dokumente von EA und ihrer Vorgänger sowie die 
der internationalen Akkre ditierungsorganisationen 
ILAC und IAF wurden ausgewertet und zum Teil 
maßgeblich mitgestaltet. Verpflichtende und andere 
unterstützende Dokumente wurden dem DAR zur 
Übernahme empfohlen, wenn die Voraussetzungen 
erfüllt waren. Der AIZ begleitete die Evaluierungen 
zur Aufnahme der deutschen Akkreditierungsstel-
len in die Vereinbarungen zur gegenseitigen An-
erkennung im Rahmen des EA MLA und wertete 
die Ergebnisse aus (siehe auch Kapitel 2.3.2.6.1, 
Seite  72). Im AIZ wurden die deutschen Mit-
glieder in Evaluierungsteams für die gegenseitigen 
Anerkennungsvereinbarungen von EAL, EAC und 
später EA nominiert. Diskussionsschwerpunkte 
waren auch die Qualifikationsanforderungen an 
die Evaluierungsteam-Leiter und Evaluierungs-
team-Mitglieder und die Verpflichtungen, die sich 
aus der Nominierung ergaben. Das waren die Be-
richterstattung und die Leistung einer bestimmten 
Anzahl von Einsätzen pro Jahr in „Personentagen“ 
(englisch: „mandays“), die Kosten für die entsen-
dende Akkreditierungsstelle und der Nutzen für das 
deutsche Akkreditierungssystem. Die aktualisierten 
und vom DAR bestätigten Listen der deutschen 

„Team Member and Team Leader for EAL evalua-
tions“ wurden dann an EAL beziehungsweise EA 
übergeben. Der AIZ verfolgte auch das nationale 
Peer Evaluierungssystem zwischen den deutschen 
privaten Akkreditierungsstellen, das von der TGA 
im TGA- ASTÜ-Verfahren durchgeführt wurde 
(siehe Kapitel 2.3.2.4, Seite 69). Weitere Diskus-
sionsschwerpunkte des AIZ waren die Nutzungs-
bedingungen für die von akkreditierten Stellen zu 
verwendenden ILAC MRA- und IAF MLA- Logos 
(siehe Kapitel  2.3.2.6.2, Seite  76, Abb. 45 und 
Abb. 46, Seite 81), die Verfahren zum Vertrags-/
Untervertrags-Abschluss ihrer Nutzung sowie Ver-
fahren bei grenzüberschreitenden Akkreditierungen 
(cross frontier accreditation). Letztere sahen unter 
anderem vor, dass die Akkreditierungsstelle eines 
Staates zu informieren und möglichst einzubeziehen 
war, wenn eine ausländische Akkreditierungsstelle in 
dessen Zuständigkeitsbereich aktiv werden wollte. 
Das war sehr wichtig, um Konflikte zwischen Akkre-
ditierungsstellen zu vermeiden.

2.3.2.4 Die Koordinierungsfunktion der 
TGA und ihr Ausschuss für Struktur und 
Überwachung (TGA- ASTÜ)

Die TGA wurde am 01.08.1990 als  GmbH nach 
dem Modell des Bundes der Deutschen Industrie, 
dem sogenannten BDI-Modell, gegründet [52][53]. 
Gesellschafter der TGA waren bei ihrer Gründung 
zwölf Verbände der Wirtschaft Bundesverband der 
Deutschen Industrie e. V. (BDI), Verband Deutscher 
Eisenhüttenleute (VDEh), Bundesverband Infor-
mationswirtschaft, Telekommunikation und neue 
Medien e.V. (BITKOM), Verband der Chemischen 
Industrie e.V. (VCI), Zentralverband Elektrotech-
nik- und Elektronikindustrie e.V. (ZVEI),  Deutscher 
Industrieverband für optische, medizinische und 
mechatronische Technologien e.V. (SPECTARIS), 
Mineralölwirtschaftsverband e.V. (MWV), Verband 
der Materialprüfanstalten e.V. (VMPA), Bundesver-
band Baustoffe, Steine und Erden e.V., Verband der 
TÜV e.V. (VdTÜV), Verband Deutscher Maschinen- 
und Anlagenbau e.V. ( VDMA), TÜV Rheinland 
Holding AG), die selbst weder prüften noch zerti-
fizierten oder akkreditierten. Die organisatorische 
Arbeit der TGA wurde vom Hauptausschuss der 
TGA durchgeführt, dessen konstituierende Sitzung 
am 12.09.1990 stattfand. Zum Vorsitzenden wurde 
Rechtsanwalt Ulrich Böshagen in seiner Funktion 
als Repräsentant der Geschäftsleitung des DIN ge-
wählt. Die TGA hatte nach Gründung des DAR die 
Aufgabe, die privaten Akkreditierungsstellen unter 
dem Gesamtdach des DAR zu koordinieren. Das 
entsprach dem BDI-Vorschlag von 1989 (Abb. 1  und 
Abb. 2). Ziel der Koordinierung war es, die überwie-
gend außerhalb des gesetzlich geregelten Bereichs 
tätigen Akkreditierungsstellen in Deutschland zu 
harmonisieren und vergleichbare Akkreditierungs-
verfahren einzuführen, um damit die internationale 
Anerkennung der deutschen Akkreditierungsstellen 
zu ermöglichen (Abb. 39). Die Zusammenarbeit der 
privaten Akkreditierungsstellen wurde seit 1993 
über den Ausschuss für Struktur und Überwachung 
der TGA ( TGA-  ASTÜ) organisiert. Dieser bestand 
aus je einem Repräsentanten einer Akkreditierungs-
stelle in der TGA, dem Geschäftsführer der TGA 
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und dem Vorsitzenden des TGA-Hauptausschusses. 
Die Geschäftsführung des  TGA-  ASTÜ wurde durch 
die TGA-Geschäftsführung wahrgenommen.

Der  TGA-  ASTÜ hatte die Aufgabe, die Akkreditie-
rungsstellen dahingehend zu überwachen, ob sie die 
Anforderungen des Vertrages mit der TGA einhalten, 
insbesondere die Normen der Reihe DIN EN 45000 
(zum Beispiel  DIN EN 45003 „Allgemeine Kriterien 
für die Organisation von Akkreditierungsstellen“) 
und die Richtlinien der TGA. 

Zu den Aufgaben zählten insbesondere:

 — Allgemeine Richtlinien für die 
Akkreditierungsstellen sowie die 
einheitlichen Akkreditierungsdokumente 
zur Vorlage und Verabschiedung durch 
den Hauptausschuss zu erarbeiten

 — Den Erfahrungsaustausch zwischen den 
Akkreditierungsstellen zu organisieren 
beziehungsweise sicherzustellen

 — Interne Abstimmung zwischen den 
Akkreditierungsstellen zu ermöglichen

 — Über die Ergebnisse der Überwachung 
der Akkreditierungsstellen dem Haupt-
ausschuss regelmäßig zu berichten

Abb. 39 Organigramm der TGA als Koordinierungsstelle der privaten Akkreditierungsstellen [53]
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Die Rechte des  TGA-  ASTÜ gegenüber der jeweiligen 
Akkreditierungsstelle ergaben sich aus dem Vertrag 
über „Abschluss und Aufrechterhaltung über die 
gegenseitige Anerkennung zwischen TGA-Vertrags-
partnern, die Prüflaboratorien akkreditieren [54]. 
Der Vertrag war die Grundlage für die Erst- und 
Überwachungsbegutachtungen der Vertragspartner 
innerhalb des TGA- ASTÜ-Verfahrens. Er enthielt 
verbindliche Festlegungen zu Kriterien, Zielen, 
Kosten, grundlegenden Schritten, Benennung des 
Teamleiters, Dokumentation, Vorevaluierung, 
Evaluierungsverfahren, Korrekturmaßnahmen, 
Vertraulichkeit, Beschwerden, Mitteilungen über 
Änderungen, Verbindungspersonen, Eignungsprü-
fungen und Referenzmaterialien, Vergleichsprü-
fungen von Prüflaboratorien, Überwachung und 
Neuevaluierung der Akkreditierungsstellen. Der 
Anhang enthielt einen typischen Zeitplan für eine 
Erstevaluierung und listete die Forderungen zum 
Inhalt des Evaluierungsberichts auf. Die Evalu-
ierungen erfolgten nach einem festgelegten Plan 
durch Evaluatoren aus der bestätigten Liste der 
 ASTÜ-Evaluatoren. Die Abläufe der Evaluierungen 
entsprachen denen von EAL und später EA. Somit 
war das TGA- ASTÜ-Evaluierungssystem ein natio-
nales Peer Evaluierungssystem. Im September 1998 
wurden die überarbeiteten „Überwachungsregeln 
der TGA-Trägergemeinschaft für Akkreditierung 
 GmbH“ beschlossen [55]. Anwendungsbereich, Ziel 
und Verfahren der Überwachung, Überwachungs-
kriterien, Verfahren der Vertraulichkeit und Kosten 
der Überwachung wurden konkretisiert.

2.3.2.5 Bedeutung des TGA- ASTÜ- 
Verfahrens im DAR und im AIZ

In einem Zeitraum von acht Jahren (zwischen der 
5. AIZ-Sitzung, 1993, bis zur 15. AIZ-Sitzung, 2001) 
war das TGA- ASTÜ-Verfahren permanenter Tages-
ordnungspunkt in den AIZ-Sitzungen, zusammen 
mit den Peer Evaluierungen für die Mitgliedschaft 
in der gegenseitigen Anerkennungsvereinbarung der 
beiden damaligen Europäischen Akkreditierungs-
organisationen EAL und EAC sowie später EA (sie-
he Kapitel 2.3.2.6.1, Seite 72). Beispielhaft sollen 
im Folgenden einige wesentliche Aktivitäten des 
AIZ aufgeführt werden. 

Bereits 1993 gab es in der WELAC Diskussionen 
über die erhöhten Kosten für die Evaluierung des 
komplexen deutschen Akkreditierungssystems. Der 
DAR argumentierte, dass sich die sektorbezogene 
Arbeitsweise der Akkreditierungsstellen bewährt 
hatte und sich positiv auf die Qualität der Akkre-
ditierungen auswirkte. Da alle privaten Akkredi-
tierungsstellen der  TGA-Überwachung unterlagen 
und diese sich dabei an den Regeln der europä-
ischen Evaluierungsverfahren orientierte, wurde 
die erneute Evaluierung aller einzelnen deutschen 
Akkreditierungsstellen durch WELAC von deut-
scher Seite als nicht zweckmäßig erachtet. Durch die 
Begleitung einer TGA- ASTÜ-Überwachung durch 
WELAC-Begutachter könnten eine Doppelbegut-
achtung vermieden und Kosten gespart werden. 
Dazu waren allerdings erst viele vertrauensbildende 
Maßnahmen notwendig. Erst Ende 2001 konnte 
dieses Ziel erreicht werden.

1994 wurde im EAL Komitee C1 „Multilate-
ral Agreements“ das Dokument „Establishing 
and maintaining multilateral recognition agree-
ments between Laboratory Accreditation Bodies“ 
( EAL/ C1(94)40) diskutiert. Die darin enthaltene 
Regelung zum „Assessment of regions“ sah eine 
Anerkennung von durchgeführten regionalen Eva-
luierungen vor, ohne diese nochmals zu evaluieren. 
Das sah die TGA als Chance zur direkten Anwen-
dung auf das deutsche Akkreditierungssystem 
an. Auf Bitte von EAL erfolgte von der TGA eine 
Darstellung des deutschen Akkreditierungssystems. 
Darin wurde die Vorgehensweise im TGA- ASTÜ-
Verfahren bei der Evaluierung und Überwachung 
von deutschen Akkreditierungsstellen beschrie-
ben. Das deutsche System wurde nach außen als 
eine zusammenhängende Region dargestellt. Die 
  ASTÜ-Überwachungen sollten als äquivalenter 
Ersatz für EAL-Begutachtungen jeder einzelnen 
deutschen Akkreditierungsstelle akzeptiert werden.

1996 wurde das deutsche  Akkreditierungssystem 
 intern im  ASTÜ-Verfahren evaluiert. Das fand zeit-
lich vor den anstehenden EAC- bzw. EAL-Überwach-
ungen im Oktober 1996 statt. Das  ASTÜ-Verfahren 
zur Evaluierung von Akkreditierungsstellen für 
Prüflaboratorien war identisch mit den damals 
gültigen europäischen EAL-Prozeduren [56]. Die 
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Verfahren zur Mitgliedschaft in der gegenseitigen 
Anerkennungsvereinbarung sind in Literatur [57] 
beschrieben „How to achieve world-wide mutual 
recognition of calibration and test results – or: who 
accredits the accreditor?“. Für die internationale 
Akzeptanz des deutschen Akkreditierungssystems 
war die Erstellung einheitlicher Qualitätsmanage-
ment-Handbücher (QMH) mit der gleichen Struktur 
und Gliederung für alle DAR-Mitgliedsakkreditie-
rungsstellen ein großer Vorteil. Zur Erarbeitung 
gemeinsamer Vorgaben wurde daher eine Arbeits-
gruppe aus Vertretern von DACH, Deutsche Akkre-
ditierungsstelle Mineralöl  GmbH (DASMIN), TGA, 
ZLG, DAP und  DEKITZ gebildet.

Ab ungefähr 1997 wurden die EAL- und EAC- 
Peer Evaluierungen zunehmend detaillierter. Auf 
formale Sachverhalte wurde überproportional 
Wert gelegt. Dem DAR war das ein Anlass, über 
Verbesserungsmöglichkeiten nachzudenken. Im 
Evaluierungsverfahren sollten nur noch die aller-
wesentlichen Aspekte, die für die Arbeitsweise der 
Akkreditierungsstelle wichtig sind, überprüft wer-
den. Dazu wurde eine Liste dieser Kriterien bei EA 
eingebracht. Daraus wurden später die sogenannten 
Schlüsselindikatoren (Key Performance Indicators, 
KPI) entwickelt [59][60].

1998 wurde im AIZ festgestellt, dass die Intensität 
und die Tiefe der Evaluierungen bei anderen euro-
päischen Akkreditierungsstellen durchaus unter-
schiedlich waren. Zum Beispiel traten ungleiche 
Verhältnisse bei der Evaluierung der schweizerischen 
Akkreditierungsstelle (SAS) und des deutschen DKD 
auf, bezogen auf die Zahl der Gutachter und den 
Zeitaufwand für die einzelnen Akkreditierungsge-
biete. Die Zahl der Gutachter und der Zeitaufwand 
waren beim DKD unproportional höher und wur-
den als ungleicher Maßstab und als ungerechtfertigt 
empfunden.

Im Jahr 1999 wurde das  TGA-  ASTÜ-System bei 
den EA-Re-Evaluierungen von DATech und DAP 
von den EA-Teams als leistungsfähig eingeschätzt. 
Die EA-Evaluatoren kamen zu den gleichen Ergeb-
nissen wie die  ASTÜ-Teams.

Im Jahr 2000 war das EA Komitee für gegenseitige 
Anerkennungen im Rahmen des EA MLA (EA C1) 
bereit,  TGA-  ASTÜ als Peer Evaluierungssystem 
innerhalb Deutschlands zu akzeptieren, wenn stets 
ein EA-Vertreter als Teilnehmer oder Beobachter am 
 TGA-  ASTÜ-Audit teilnimmt. In einer Pilotphase 
wurde bei der DASMIN- und DAP-Evaluierung von 
EA das  TGA-  ASTÜ-System erfolgreich berücksich-
tigt. Die EA-Evaluatoren nahmen als Beobachter an 
den  ASTÜ-Evaluierungen teil. Bei den jeweiligen 
 ASTÜ-Evaluierungen sollte zukünftig stets ein von 
EA akzeptierter Evaluator dabei sein.

Während der Interimsphasen I und II des DAR 
(siehe Kapitel  4.6, Seite  130) wurden keine 
 TGA-  ASTÜ-Verfahren durchgeführt. Die Auf-
nahmebedingungen in den DAR wurden neu 
festgelegt. Die TGA beendete im Jahr 2003 ihre 
Koordinierungsfunktion für den gesetzlich nicht 
geregelten Bereich der Akkreditierung und das 
 TGA-  ASTÜ-Verfahren. Die Verträge mit den ein-
zelnen Akkreditierungsstellen wurden aufgehoben.

2.3.2.6 Internationale Anerkennung  
der Akkreditierung (MLA, MRA)

2.3.2.6.1 Das EA MLA Peer Evaluie-
rungssystem als Instrument der  
gegenseitigen Anerkennung  
von Akkreditierungen

Regionale Dachverbände von Akkreditierungsorga-
nisationen, wie WECC, WELAC und später EAL, 
EAC und EA, schufen gegenseitige Anerkennungs-
vereinbarungen zwischen Akkreditierungsstellen, 
auf deren Basis sie die erteilten Akkreditierungen 
gegenseitig anerkannten. Diese Anerkennungsver-
einbarungen hießen MLA beziehungsweise MRA. 
Bei EA und IAF wurde die Abkürzung MLA ver-
wendet, bei ILAC MRA, wobei die Inhalte und 
Verfahren gleich waren. 
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MUTUAL RECOGNITION

EA MLA  
EA Multilateral Agreement

IAF MLA  
IAF Multilateral Recognition Arrangement

IAAC MLA 
IAAC Multilateral Recognition Arrangement

ILAC MRA  
ILAC Mutual Recognition Arrangement

APLAC MRA 
APLAC Mutual Recognition Arrangement

Ziel war es, Vertrauen in die Akkreditierung zu 
schaffen, dass die beteiligten Akkreditierungsstellen 
zuverlässig und kompetent sind. Die gegenseitige An-
erkennung von Akkreditierungen sollte Mehrfachak-
kreditierungen einer Konformitätsbewertungsstelle 
durch verschiedene Akkreditierungsstellen vermei-
den, da sie auf den gleichen internationalen und 
europäischen Normen und vergleichbaren Proze-
duren basierte. Die gleichwertige Tätigkeit einer 
Akkreditierungsstelle sollte durch die Mitgliedschaft 
in der gegenseitigen Anerkennungsvereinbarung 
(MLA, MRA) nach außen dokumentiert werden. 
Auf Akkreditierungsurkunden, Schriftstücken, Brief-
bögen konnte mit dem MLA-Logo oder per Text 
auf die Mitgliedschaft im MLA hingewiesen werden. 
Die Anerkennungsverfahren zwischen Akkreditie-
rungsstellen bedeuteten jedoch nicht automatisch, 
dass auch die Ergebnisse der akkreditierten Konfor-
mitätsbewertungsstellen durch diese Abkommen 
ebenfalls gegenseitig anerkannt wurden.

Die gegenseitigen Anerkennungsvereinbarungen 
zwischen Akkreditierungsstellen galten nicht pau-
schal für alle Tätigkeitsbereiche, sondern bezogen 
sich auf folgende Akkreditierungssachgebiete (scope 
of accreditation), hier zum Beispiel für das EA MLA.

1 Kalibrierlaboratorien

2 Prüflaboratorien

3.1 Zertifizierungsstellen von Produkten

3.2 Zertifizierungsstellen von  
Qualitätssystemen

3.3 Zertifizierungsstellen von Personen

3.4 Zertifizierungsstellen von  
Umweltmanagementsystemen

4 Inspektionsstellen

Nach 2009 kamen noch hinzu:

5 Verifizierungsstellen

6 Anbieter von Ringversuchen

Auf diesen Sachgebieten gab es auch bilaterale 
Anerkennungsvereinbarungen zwischen EA und 
Akkreditierungsstellen außerhalb Europas. Die 
einzelnen Akkreditierungsstellen entschieden für 
sich, ob und für welchen Bereich sie dem MLA 
beitreten wollten und ob sie den damit verbundenen 
organisatorischen und finanziellen Aufwand dafür 
tragen wollten. Auch Kundenwünsche nach der 
internationalen Anerkennung der Akkreditierungen 
trugen dazu bei, Unterzeichner des MLA zu werden.



74 Deutscher Akkreditierungsrat | Ausschüsse des DAR | AIZ

Tab. 5 zeigt, für welche Sachgebiete die deutschen 
Akkreditierungsstellen dem EA MLA beigetreten 
waren und welche davon gleichzeitig für die Mit-
gliedschaft im ILAC MRA und im IAF MLA galten.

Die beiden einzelnen EA MLAs für Akkreditie-
rungsstellen für Zertifizierungsstellen von Manage-
ment- und Umweltmanagementsystemen wurden 
später zu einem MLA für Akkreditierungsstellen 
für Managementsysteme zusammengefasst.

Grundlage der gegenseitigen Anerkennung war die 
gleiche Arbeitsweise der Akkreditierungsstellen auf 
Grundlage der gleichen Normen. Das war zuerst 
in den 1990er Jahren die EN 45003 und später 
ab 2004 die Norm ISO/IEC 17011. Als Überprü-
fungsinstrument wurde das Peer Evaluation System 
eingeführt. Es sah vor, dass Gleiche unter Gleichen, 
das heißt die Akkreditierungsstellen untereinander, 
ihre Struktur und Arbeitsweise vergleichen und 
sich untereinander bei ihrer Tätigkeit beobachten. 
Die Verfahrensweise des Peer Evaluierungssys-
tems war in den EA Rules of Procedure festgelegt. 
Alle vier Jahre wurden die MLA-Unterzeichner 

Akkreditierungsstellen von einem zuvor benannten 
Peer Evaluierungsteam evaluiert. Das Evaluierungs-
team bestand aus einem Evaluierungsteam-Leiter 
und mehreren Evaluierungsteam-Mitgliedern, die 
aus verschiedenen Akkreditierungsstellen kamen. 
Als Peers galten festangestellte Mitarbeiter einer 
Akkreditierungsstelle, die bereits MLA-Mitglied war. 
Die Peers mussten über festgelegte Qualifikationen 
und Erfahrungen bei der Begutachtung von Konfor-
mitätsbewertungsstellen verfügen. Für den Ablauf 
der Evaluierung gab es einen Zeitplan. Zuerst wurde 
die Geschäftsstelle begutachtet und dann wurden 
Begutachterteams der Akkreditierungsstelle bei ihrer 
praktischen Tätigkeit vor Ort beobachtet. Dieser 
Vorgang wurde als Witness-Audit bezeichnet. Die 
Anzahl der Witness-Audits hing von der Anzahl der 
Akkreditierungsgebiete/Geltungsbereiche (Scopes) 
der Akkreditierungsstelle ab. Nach den Witness-Au-
dits wurden die Ergebnisse des Geschäftsstellen-
audits und der Witness-Audits ausgewertet, in 
Berichten zusammengefasst und diese zusammen 
mit den festgestellten Abweichungen der Akkredi-
tierungsstelle vorgestellt. Eine MLA- Begutachtung 
dauerte in der Regel eine Woche. 

Tab. 5 Deutsche Unterzeichner der gegenseitigen Anerkennungsvereinbarungen von EA und damit gleichzeitig der von ILAC und IAF
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Abb. 40 Unterschriftsvollmacht von DASMIN vom 30.11.2000 für den DAR-Vorsitzenden zur Unterzeichnung des EA MLA
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In den Sitzungen des EA MLA-Komitees wurden die 
Ergebnisse der MLA-Peer Evaluierungen anhand der 
Berichte ausgewertet und über die Mitgliedschaft 
im MLA entschieden. An diesen Sitzungen nahmen 
neben dem DAR-Vorsitzenden zusätzlich die jewei-
ligen Geschäftsführer der evaluierten deutschen 
Akkreditierungsstelle teil.  Das war wichtig, um 
zum Beispiel bei Widersprüchen und Besonderheiten 
sofort und in eigener Verantwortung als Geschäfts-
führer reagieren zu können. In den Diskussionen der  
EA MLA Komitee-Sitzungen kam es vor, dass vor-
her vereinbarte Standpunkte und Argumentationen 
wieder aufgehoben werden mussten, wenn sich zum 
Beispiel unvertretbare Belastungen für die evaluier-
te Akkreditierungsstelle herausstellten. Erst nach 
Abstellung aller wesentlichen Nichtkonformitäten 
wurde im EA MLA-Komitee die Aufnahme in das 
MLA beschlossen. Die Mitgliedschaft im EA MLA 
begann mit dem Datum der Beschlussfassung des 
EA  MLA-Komitees. Für Deutschland unterschrieb 
der DAR-Vorsitzende die Urkunde für das MLA im 
Auftrag der jeweiligen Akkreditierungsstelle, die 
ihm zuvor eine Vollmacht erteilt hatte. Abb. 40, 
Seite 75 zeigt dafür ein Beispiel.

Die Peer Evaluierungen erfolgten ehrenamtlich und 
auf Kompensationsbasis, das heißt die Akkreditie-
rungsstelle unter Evaluierung bezahlte lediglich die 
Reise- und Übernachtungskosten der Teammitglie-
der. Die in Anspruch genommenen „Personentage“ 
sollten in gleicher Anzahl bei der Evaluierung der 
anderen europäischen Akkreditierungsstellen wieder 
eingespeist werden. Da jede einzelne deutsche Akkre-
ditierungsstelle MLA-Unterzeichner war, wurde sie 
auch einzeln von EA evaluiert. Dadurch kam es in 
Deutschland zu einem wesentlich höheren Evaluie-
rungsaufwand an „Personentagen“ gegenüber den 
anderen EU-Ländern, die jeweils nur eine Akkre-
ditierungsstelle hatten. Die kleineren deutschen 
Akkreditierungsstellen hatten Kapazitätsprobleme, 
die in Anspruch genommenen Aufwendungen zu 
kompensieren. Um aus dieser Zwickmühle heraus-
zukommen, setzte Deutschland auf die Akzeptanz 
seines internen TGA- ASTÜ-Evaluierungssystems 
durch EA. EA konnte jedoch nicht vollends über-
zeugt werden. Es blieb beim Konzept, jede deut-
sche Akkreditierungsstelle einzeln von einem EA 
Evaluierungsteam für die MLA-Mitgliedschaft zu 

evaluieren. Den EA-Anerkennungsvereinbarungen 
traten die meisten deutschen Akkreditierungsstel-
len des gesetzlich nicht geregelten Bereichs bei. 
Die staatlichen deutschen Akkreditierungsstellen 
sahen darin keinen Mehrwert. Sie waren jedoch 
in gegenseitige Anerkennungsvereinbarungen auf 
Regierungsebene zwischen EU- und Drittstaaten 
eingebunden.

2.3.2.6.2 Beitritte deutscher Akkreditie-
rungsstellen zu internationalen gegen-
seitigen Anerkennungsvereinbarungen

Deutsche Akkreditierungsstellen traten folgenden 
gegenseitigen Anerkennungsvereinbarungen bei 
(siehe auch Tab. 6).

1989 WECC MLA  
(Akkreditierungsstellen für Kalibrierlaboratorien):  
DKD

1994 EAL MLA  
(Akkreditierungsstellen für Prüflaboratorien):  
DAP,  DEKITZ, DATech, DKD

1995 EAC MLA  
(Akkreditierungsstellen für Zertifizierungsstellen): 
TGA, DAP, DATech,  DEKITZ

1998 EA MLA  
(Akkreditierungsstellen für Prüf- und  
Kalibrierlaboratorien, für Zertifizierungsstellen):  
DAP,  DEKITZ, DATech, DKD, TGA, DACH

 
Vertreter der DAR-Geschäftsstelle nahmen als Beo-
bachter an allen EA-Evaluierungen in Deutschland 
teil (zum Beispiel November 1999 DAP, Oktober 
1999 DATech, Januar 2002 TGA, Februar 2004 
DAP und DATech, Januar 2007 TGA). Aus den bei 
EA-Evaluierungen gewonnenen Erfahrungen wur-
den Vorschläge zur Schulung der EA Team Leader 
und EA Team Member abgeleitet. Alle Aktivitäten 
im Zusammenhang mit den Peer Evaluierungen 
wurden im AIZ behandelt. Dazu gehörten die Aus-
wertung der Evaluierungsberichte, die Graduierung 
der Abweichungen (Non-conformities, Concerns, 
Comments), Maßnahmen zur Abstellung von 
Nichtkonformitäten und Schlussfolgerungen für das 
deutsche Akkreditierungssystem. In einigen Fällen 
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waren deutsche Akkreditierungsstellen nicht mit den 
bei EA MLA-Evaluierungen festgestellten Nichtkon-
formitäten einverstanden. Das führte zu einem Dis-
kussionsbedarf in Sitzungen des EA MLA-Komitees, 
EA Multilateral Agreement Council (EA MAC), in 
denen die jeweiligen Geschäftsführer der deutschen 
Akkreditierungsstellen als juristisch Verantwortliche 
als auch der DAR-Vorsitzende anwesend waren. 
Umgekehrt war manchmal EA mit den angebotenen 
Lösungen zur Abstellung der Nichtkonformitäten 
nicht einverstanden. Die Interessen und Kompro-
missbereitschaft lagen auf beiden Seiten teilweise 
stark auseinander und es wurde heftig diskutiert. 
Es wurde zunehmend schwieriger, die Interessen-
unterschiede der einzelnen Akkreditierungsstellen 
einheitlich und konfliktfrei für das gesamte deut-
sche Akkreditierungssystem zu vertreten. Auch aus 
diesem Grund wurde die Forderung nach nur einer 
Akkreditierungsstelle pro Land und insbesondere 
für Deutschland verstärkt. Abb. 41 und Abb. 42 
zeigen Beispiele für die einheitliche Außendarstel-
lung des deutschen Akkreditierungssystems durch 
den DAR. Abb. 41 ist das Unterschriftsblatt vom 
17. November 2000 über die Bestätigung der Mit-
gliedschaft der deutschen Akkreditierungsstellen 
im EA MLA mit Angabe der Akkreditierungsge-
biete und Unterschriften des DAR-Vorsitzenden 
Dr. Hans-Ulrich Mittmann und des Vorsitzenden 
des EA MLA-Komitees, Jos Leferink. Abb. 42 zeigt 
die Übersicht der deutschen EA MLA-Unterzeichner 
unter dem Dach des DAR für die verschiedenen 

Bereiche des MLA und die Beitrittsdaten im Oktober 
2004. EA veröffentlichte regelmäßig den aktuel-
len Stand der MLA-Unterzeichner im Dokument 
EA-01/08 – EA Multi and bilateral Agreement 
Signatories [61]. Abb. 43 zeigt die Unterzeichner 
der EAL- und EAC-MLAs im Jahr 1997 und die 
dafür notwendigen gegenseitigen Evaluierungen. 
Alle Unterzeichner wurden nach der Erstevaluierung 
im Abstand von vier Jahren re-evaluiert [57]. Das 
bedeutete einen hohen Organisationsaufwand für 
Deutschland und auch wenige andere Länder mit 
mehreren Akkreditierungsstellen (zum Beispiel Itali-
en mit „Sistema Nazionale per l‘Accreditamento di 
Laboratori“ (SINAL), „Servizio di Taratura in Italia“ 
(SIT) und „Sistema Nazionale per l‘Accreditamento 
degli Organismi di Certificazione“ (SINCERT), Bel-
gien mit „Belgian Organisation for Accreditation of 
Testing Laboratories“ (BELTEST) und „Belgische 
Kalibratie Organisatie“ (BKO/OBE)). Die ökono-
mische Seite des Peer Evaluierungsverfahrens und 
die Problematik der „Personentage“ waren Thema 
einer Diplomarbeit, die von der BAM im Jahr 2008 
betreut wurde [62]. Ziel der Arbeit sollte eine Ab-
schätzung der Kosten für die Mitgliedschaft mehrer-
er deutscher Akkreditierungsstellen im EA MLA 
sein, um zum Beispiel Vorteile bei nur einer einzigen 
deutschen Akkreditierungsstelle aufzuzeigen. Die 
Datenlage und Berechnungsbasis bei EA und den 
deutschen MLA-Unterzeichnern war uneinheitlich. 
Wegen der komplexen Verflechtung der Vorgänge, 
verschiedener Verfahrensweisen, Stundensätze, 

Scopes, Description TGA DACH DAP DKD DASMIN DATech

1 Calibration laboratories 01.12.1989

2 Testing laboratories 23.06.1998 30.11.1994 17.10.2000 30.11.1994

3.1 Certification bodies, products 16.11.1995 16.11.1995

3.2 Certification bodies, 
quality systems

18.05.1995

3.3 Certification bodies, persons 18.11.1995

3.4 Certification bodies, environ-
mental management systems

23.06.1998

4 Inspection bodies 14.10.2005 18.03.2005

Tab. 6 Beitrittsdaten der DAR-Mitglieds-Akkreditierungsstellen zu den verschiedenen Bereichen der gegenseitigen Anerkennungsverein-
barung von EA (EA MLA) [58]
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Abb. 41 Unterschriftsblatt vom 17. November 2000 über die Bestätigung der Mitgliedschaft der deutschen Akkreditierungsstellen im 
EA MLA mit Angabe der Akkreditierungsgebiete und Unterschriften des DAR-Vorsitzenden und des Vorsitzenden des EA MAC
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Abb. 42 EA MLA-Beitrittsdaten der deutschen Akkreditierungsstellen

Die Zahlen vor den Beitritsdaten stehen für die Geltungsbereiche des EA MLA (siehe Tab. 6 und Abb. 41)
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Aufwands- und Reisekostenermittlungen konnten 
keine vergleichbaren Kosten für die MLA-Mit-
gliedschaft einzelner deutscher und europäischer 
MLA-Unterzeichner-Akkreditierungsstellen ermit-
telt werden. 

Die MLA-Mitgliedschaften regionaler Verbände 
(zum Beispiel in EA, APLAC, PAC und IAAC, 
Abb. 44) wurden ohne zusätzliche Evaluierungen 
von den internationalen Organisationen ILAC und 
IAF anerkannt, da die regionalen Evaluierungen 
nach den gleichen Normen erfolgten. Somit wa-
ren die jeweiligen Unterzeichner regionaler MLAs 
gleichzeitig Mitglieder der internationalen Anerken-
nungsvereinbarungen. Das traf für die deutschen 
EA MLA-Unterzeichner DAP, TGA, DATech, DACH 
und DKD für das ILAC MRA für die Akkreditierung 

von Kalibrier- und Prüflaboratorien und für das 
IAF MLA für die Akkreditierung von Zertifizie-
rungsstellen von Qualitätsmanagementsystemen 
(QMS), von Umweltmanagementsystemen (EMS) 
und für Produktzertifizierungsstellen zu (Tab. 5, 
Seite  74). Akkreditierungsstellen, die keinem 
regionalen MLA angehörten, konnten direkt Un-
terzeichner der ILAC MRAs und IAF MLAs nach 
einer erfolgreichen Evaluierung werden. Die ILAC 
MRA- und IAF MLA-Unterzeichner durften nach 
Abschluss entsprechender Nutzungsverträge das 
ILAC MRA- Logo (Abb. 45) und das  IAF MLA-Lo-
go (Abb. 46) auf Akkreditierungsurkunden und 
Schriftstücken verwenden. 

Abb. 43  
EAL MLA- und 
EAC MLA-Unter-
zeichner, 04/1997 [31]

Die deutschen 
MLAUnterzeichner 
sind farblich hervorge
hoben



Deutscher Akkreditierungsrat | Ausschüsse des DAR | AIZ 81

Abb. 44 Übersicht regionaler Anerkennungsvereinbarungen (Stand 10/2007)

Abb. 45  
ILAC MRA-Logo

Abb. 46  
IAF MLA-Logo
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2.3.2.6.3 Schlüsselindikatoren (KPI)  
zur Bewertung der Leistung  
von Akkreditierungsstellen 

Die im AIZ ausgewerteten Evaluierungsergebnisse 
und Nichtkonformitäten führten zu Überlegun-
gen, die Bewertungsgrundlage und Vorgehens-
weise genauer zu analysieren, um Möglichkeiten 
zur Verbesserung und Vereinfachung des Peer 
Evaluierungsprozesses zu suchen. Die Akkreditie-
rungsstellen waren entsprechend des Leitfadens  
ISO/IEC Guide 58:1993: „Akkreditierungssysteme 
für Kalibrier- und Prüflaboratorien – Allgemeine 
Anforderungen für Betrieb und Anerkennung“ 
aufgebaut. Die EAL-Peer Evaluierungsverfahren 
zum EAL MLA/EAC MLA wurden in den Jahren 
1994/1995 nach ISO/IEC Guide 61:1996 „Allge-
meine Anforderungen an die Begutachtung und 
Akkreditierung von Zertifizierungsstellen“ bezie-
hungsweise deren Vorläufern durchgeführt. Hinzu 
kamen die untersetzenden Regeln der regionalen 
Akkreditierungsorganisationen EAL und EAC für 
die Arbeitsweise der Akkreditierungsstellen. Die 
Mitglieder der Evaluierungsteams bewerteten die 
Akkreditierungsstellen und die festgestellten Nicht-
konformitäten unterschiedlich. Diese waren mitun-
ter schwer vergleichbar und zum Teil recht subjek-
tiv. Von deutscher Seite wurden daher Vorschläge 
eingebracht, um gleiche Bewertungsmaßstäbe und 
Vorgehensweisen zu erreichen. Auf Initiative des 
DAR-Vorsitzenden wurde im November 1998 die 
EA-Arbeitsgruppe „Peer Evaluation“ beim EA MAC 
gegründet und von ihm geleitet. Mitglieder waren 
Vertreter von europäischen Akkreditierungsstellen. 
Ziel der Arbeitsgruppe war es, wenige, jedoch aus-
sagefähige Kriterien zur Beurteilung der Arbeit der 
Akkreditierungsstellen zu identifizieren. Aus vielen 
Evaluierungsergebnissen und Evaluierungsberichten 
wurden von dieser Arbeitsgruppe 13 Schlüsselin-
dikatoren (Key Performance Indicators, kurz KPI) 
herauskristallisiert und am 01.10.2000 veröffent-
licht [59].

KPI 1 Access to expertise

KPI 2 Scope of the Accreditation Body  
and its Extension

KPI 3 Accreditation Body staff

KPI 4 Assessor support system

KPI 5 Skills of the assessment team

KPI 6 Impartiality of assessors, Committees 
and Decision-Making Bodies

KPI 7 Monitoring performance of Staff,  
Assessors and Experts

KPI 8 Dealing with non-conformities,  
corrective actions and decision- 
making on accreditation

KPI 9 Internal audits and  
management reviews

KPI 10 Proficiency testing (PT)

KPI 11 Calibration, traceability and  
reference materials

KPI 12 Program of surveillance visits

KPI 13 Value-adding services

Die Schlüsselindikatoren stellten alle wesentlichen 
Einzelmerkmale dar, die die Arbeitsweise und Leis-
tungsfähigkeit von Akkreditierungsstellen bezüg-
lich ihrer Kernprozesse und Schwerpunkte ihrer 
Arbeitsweise charakterisierten. Mit ihnen war es 
möglich, die Arbeitsweise verschiedener Akkredi-
tierungsstellen zu vergleichen und zu bewerten. Die 
KPIs sollten nicht als Checkliste verwandt werden. 
Sie sollten Hinweise über die Leistungsfähigkeit 
und das Gesamtbild der Akkreditierungsstelle 
sowie auf kritische, verbesserungswürdige Punkte 
geben.  Die Peer Evaluierungen sollten rationeller, 
zeit- und kosteneffektiver gestaltet werden. Hohe 
Bedeutung kam der Einschätzung der technischen 
Kompetenz der evaluierten Akkreditierungsstelle 
zu. Die Akkreditierungsstelle konnte mit ihrer Hilfe 
selbst Verbesserungen aufspüren. Zu jedem Schlüs-
selindikator wurden die zutreffenden Forderungen 
aus dem  ISO / IEC Guide 58 und ISO/IEC Guide 61 
angegeben. Die KPI enthielten keine zusätzlichen 
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Anforderungen gegenüber diesen Leitfäden und 
späteren Normen. Entsprechend eines EA MAC 
Beschlusses wurde die Anwendung dieser KPIs 
ab 01.06.2001 bei EA-Evaluierungen verbind-
lich.   Nach Erscheinen der internationalen Norm 
ISO/IEC 17011 im Jahr 2004 wurden den KPIs 
die zutreffenden Normenabschnitte dieser Norm 
zugeordnet. 

Die Arbeit der EA-Arbeitsgruppe „Peer Evaluation“ 
wurde 2001 beendet. Die weitere Pflege der KPIs 
übernahm die EA MAC-Arbeitsgruppe „Training“. 
Das Sekretariat dieser Arbeitsgruppe war in der 
DAR-Geschäftsstelle bis Ende 2009 angesiedelt. 
In dieser Arbeitsgruppe wurden die KPIs weiter 
gepflegt. Die Schlüsselindikatoren wurden von 13 
auf 11 reduziert.

KPI 1 Zugang zu Fachwissen/Sachverstand

KPI 2 Akkreditierungsbereich der  
Akkre ditie rungs  stelle, Erweiterung  
des Akkreditierungsbereichs und  
Akkreditierungskriterien

KPI 3 Kompetenz des Personals, der  
Begutachter, der Sachverständigen  
sowie der Fachausschüsse der  
Akkreditierungsstelle

KPI 4 Die Begutachtung und  
das Begutachtungsteam

KPI 5 Unparteilichkeit

KPI 6 Umgang mit Nichtkonformitäten, 
Korrektur maßnahmen der Konformitäts-
bewertungsstellen sowie Entscheidungs-
findung durch die Akkreditierungsstelle

KPI 7 Interne Audits und  
Management-Bewertungen

KPI 8 Eignungsprüfung

KPI 9 Kalibrierung, Rückverfolgbarkeit und  
Referenzmaterialien

KPI 10 Überwachung und  
Wiederholungsbegutachtung

KPI 11 Unterstützende Tätigkeiten

Auch ILAC und IAF erkannten die Vorteile der  
Anwendung der Schlüsselindikatoren und übernah-
men sie in ihr Regelwerk. Im Jahr 2003 wurden 
die KPIs als ILAC-P7 Dokument „ILAC Mutual 
 Recognition Arrangement, Key Performance 
 Indicators (KPIs)“ veröffentlicht [63]. Im Jahr 2005 
erschien das gemeinsame IAF/ILAC A3 Dokument 

„IAF/ILAC Multi-Lateral Mutual Recognition 
Arrangements (Arrangements): Key Performance 
Indicators, A Tool for the Evaluation Process“ [64]. 
Eine überarbeitete Fassung kam im Jahr 2007 als 
IAF/ILAC A3:05/2007 mit gleichem Titel heraus 
[65]. Die Version IAF/ILAC-A3: 01/2013 „IAF/ILAC 
Multi-Lateral Mutual Recognition Arrangements 
(Arrangements): „Narrative Framework for Re-
porting on the Performance of an Accreditation 
Body (AB), A Tool for the Evaluation Process“ 
war bis Anfang 2018 gültig [66]. Diese Fassung 
wurde dann zurückgezogen und durch die Fassung 
IAF/ILAC A3:01/2018 IAF/ILAC „Multi-Lateral 
 Mutual  Recognition Arrangements (Arrangements): 
Template report for the peer evaluation of an 
 Accreditation Body based on ISO/IEC 17011:2017“ 
ersetzt [60]. Die EA MAC Arbeitsgruppe „Training“ 
führte Erfahrungsaustausche und Schulungen der 
EA Team Leader und EA Team Member durch. 
In diesen wurden die neuesten Entwicklungen in 
der Normung vorgestellt und Interpretationen 
diskutiert. Anhand von Fallbeispielen und Mus-
ter-Evaluierungsberichten wurden Gruppenarbeiten 
durchgeführt und deren Ergebnisse diskutiert. Das 
diente einem gleichen gemeinsamen Verständnis der 
Vorgehensweise bei Evaluierungen, der Bewertung 
von Nichtkonformitäten und deren Abstellung. Es 
wurde eine einheitliche Form der Berichterstattung 
angestrebt, um die Evaluierungsergebnisse besser 
vergleichen zu können. An den regelmäßigen 
Schulungen nahmen neu benannte Evaluatoren 
als auch bereits aktive und erfahrene Evaluatoren 
(EA Evaluierungs Team Member, EA Evaluierungs 
Team Leader) teil. 
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Abb. 47 Beispiel einer Teilnahmebescheinigung eines EA Team Leader Refresher Trainings mit Trainingsinhalten 
im Jahr 2004 in der BAM
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Abb. 48 Information über das Team Leader und Team Member Evaluatorentraining in der BAM vom 27. bis zum 29.09.2006

Auszug aus „DAR aktuell“ 10/2006



86 Deutscher Akkreditierungsrat | Ausschüsse des DAR | AIZ

Abb. 47 zeigt eine Teilnahmebescheinigung an einem 
zweitägigen EA Team Leader Auffrischungstraining 
im Jahr 2004 in der BAM, mit den Inhalten des 
Trainings. Ein weiteres EA Evaluatorentraining mit 
rund 60 Teilnehmern fand im September 2006 in 
der BAM, Berlin, statt. Darüber wurde ausführ-
lich im DAR-Newsletter „DAR aktuell“ berichtet 
(Abb. 48). Das Sekretariat der EA MAC Arbeits-
gruppe „Training“ war bis Ende 2014 in der BAM, 
in der Geschäftsstelle des AKB angesiedelt. Danach 
wurde diese Aufgabe dem EA Sekretariat in Paris 
übergeben.

2.3.2.6.4 ILAC Accreditation Policy 
Committee (ILAC APC)

Vertreter des deutschen Akkreditierungssystems 
waren in internationalen Organisationen, wie zum 
Beispiel in ILAC und IAF, aktiv und brachten dort 
ihre Erfahrungen ein. Im Jahr 2001 übernahm der 
DAR-Vorsitzende für vier Jahre bis Ende 2004 den 
Vorsitz des ILAC Accreditation Policy Committee 
(ILAC APC). Das ILAC APC hatte jährlich zwei Sit-
zungen. Insgesamt fanden acht Sitzungen unter deut-
schem Vorsitz statt. Das Sekretariat des ILAC APC 
befand sich im BAM-Referat S.2 „Akkreditierung 
und Konformitätsbewertung“. Die Sekretariatsauf-
gaben bestanden in der Sitzungsvor- und -nachbe-
reitung, der Kontrolle der Beschlüsse und Aufgaben 
und der Dokumentenverteilung. Ausgewählte Sit-
zungsthemen wurden im AIZ diskutiert. Bedeutsame 
ILAC APC Sitzungsergebnisse wurden dem DAR 
vorgestellt. ILAC APC hatte weitgefächerte Auf-
gaben im Zusammenhang mit den internationalen 
gegenseitigen Anerkennungsvereinbarungen und der 
Einbindung der bereits regional existierenden MLAs 
in das ILAC MRA. Die Aufgaben des ILAC APC 
waren auf sieben Arbeitsgruppen (Working Group, 
WG) mit unterschiedlichen Arbeitsschwerpunkten 
verteilt.

WG 1 „Arrangement Documentation“

Begleitung der ILAC-IAF Joint Working 
Group on Harmonisation of Peer Evaluation 
Process und Entwurf der Dokumenten-Serie 
für die Evaluierung im Rahmen der 
gegenseitigen Anerkennungsvereinbarung 
(A-Series: A1, A2, A3) als gemeinsame 
Prozeduren für Peer Evaluationen

Einpassung von ILAC-P1 „Forderungen zur 
Evaluierung einer einzelnen Akkreditie-
rungsstelle“ in das A2-Dokument

Ersatz der ILAC-P2 „Prozedur für die Evaluie-
rung einer Region“ durch das A1-Dokument.

Einpassung von ILAC-P3 „Prozeduren zur 
Evaluierung von nicht-affilierten Akkreditie-
rungsstellen“ in das A2-Dokument 

Ersatz des ILAC-P7 Dokuments (KPIs)  
durch das A3-Dokument mit Wirkung  
zum 01.01.2005.

WG 2 „Evaluator training and  
enhancing the Arrangement“

Vorschlag an die ILAC Vollversammlung, 
IAF zur Teilnahme an einer Joint Working 
Group on Harmonisation of Peer Evaluation 
Process mit folgenden Aufgaben  
einzuladen:

Pflege der A-Serien Dokumente als gemein-
same Grundlage für ILAC und IAF

Training of Peer Evaluators

Einführung und Leitfaden für  
ISO/IEC 17011:2004



Deutscher Akkreditierungsrat | Ausschüsse des DAR | AIZ 87

WG 3 „ILAC’s profile to national  
and international authorities“

Unterstützung und Auswertung der 
Ergebnisse der jährlichen ILAC-Umfrage 
zur Akzeptanz von Akkreditierungen von 
ILAC-Mitgliedern durch Behörden

WG 4 „Relations to conformity  
assessment schemes and customers“

Vorbereitung und Pflege des ILAC-IEC 
„Memorandum of Understanding“ zur 
Zusammenarbeit, Information und Berück-
sichtigung vorhandener Akkreditierungen 
und Begutachtungen

WG 5 „Policy on the  
use of reference materials (RM)“

Vorbereitung eines Beschlusses der 
ILAC-Vollversammlung, der die Herstellung 
von Referenzmaterialien mit zugewiesenen 
Werten als eine Konformitätsbewertungs-
tätigkeit anerkennt und dem Hersteller die 
Möglichkeit gibt, sich auf der Grundlage der 
Kombination des ISO Guide 34 und der  
Norm ISO/IEC 17025 die Kompetenz durch 
eine Akkreditierung bestätigen zu lassen

Unterstützung der Internationalen 
 Arbeitsgruppe „International Advisory Group 
for Reference Materials“ (IAGRM) 
für die Her stellung von Referenzmaterialien 
und  Vorbereitungen für eine mögliche 
Akkreditierung von Referenzmaterial- 
Herstellern

WG 6 „Proficiency testing policy  
and co-ordination“

Durchführung eines Workshops zu 
Eignungsprüfungsanbietern in Kapstadt, 
Diskussion zur Vorbereitung der Akkredi-
tierung von Eignungsprüfungsanbietern

WG 7 „Coordination of ILAC liaisons to  
ISO and CASCO“

Durchsetzung der Anwendung der 
Begriffe aus der Norm ISO/IEC 17000 und 
 Einbring ung in die Arbeitsgruppe „Working 
group on common elements in CASCO 
standards“, um ein einheitliches Vokabular 
in allen ISO-Standards zu verwenden

Unterstützung der ISO CASCO-Arbeits-
gruppe WG 22 bei der Erarbeitung des 
 ISO/ IEC Guide 60:2004 „Conformity 
Assessment - Code of Good Practice“
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Um die gegenseitigen Informationen von ILAC-Ver-
tretern in Normungsgremien und in verschiedenen 
ILAC Liaison-Gruppen zu verbessern, wurde in 
der BAM eine Intranet-Informationsplattform 
eingerichtet. Die vom ILAC APC benannten Kon-
taktpersonen als auch die ILAC APC-Mitglieder 
hatten über Passwörter Zugang zu dieser Platt-
form. Sie stellten dort Kurzberichte über Ergeb-
nisse der verschiedenen Gremiensitzungen ein, 
bei denen sie als ILAC-Vertreter teilnahmen. Die 
gegenseitige Informationsmöglichkeit zwischen den 
ILAC APC-Sitzungen sollte die Bildung einheitlicher 
ILAC-Standpunkte unterstützen. Das gelang nur 
begrenzt, da diese Berichterstattung im Tagesgesche-
hen der ILAC APC-Mitglieder oft nicht die höchste 
Priorität hatte. In der 17. Sitzung des ILAC APC im 
Oktober 2004 in Kapstadt, der letzten Sitzung  unter 
deutscher Leitung, wurde die Aufgabenstellung 
des APC aktualisiert und das ILAC APC in ILAC 
Arrangement Committee (ILAC ARC) umbenannt. 
Die Leitung des ILAC ARC übernahm danach Orna 
Dreazen (ISRAC, Israel).

2.3.2.6.5 Internationale ILAC/IAF- 
 Konferenz zur Bedeutung der 
 Akkreditierung im Globalen Handel

Vom 23. bis 25.09.2002 fand erstmals eine gemein-
same wissenschaftliche Konferenz von ILAC und 
IAF in Verbindung mit den Vollversammlungen 
beider Organisationen in Berlin statt. Gastgeber 
der Konferenz war der DAR in Zusammenarbeit 
mit vielen unterstützenden Organisationen, wie 
zum Beispiel der BAM und der europäischen Orga-
nisation der Prüflaboratorien EUROLAB. Thema 
der Konferenz war die „Bedeutung der Akkredi-
tierung im Globalen Handel“ (Abb. 49). Die Sit-
zungen zahlreicher Arbeitsgruppen und Komitees 
widmeten sich der weltweiten Forderung „Einmal 
geprüft, überall akzeptiert“. Die Teilnehmer der 
Konferenz kamen aus Akkreditierungsstellen, von 
Behörden, aus Labo ratorien, Zertifizierungs- und 
Inspektionsstellen sowie aus der Industrie. Das 
anspruchsvolle Konferenzprogramm enthielt Vor-
träge führender Repräsentanten aus internationalen 
Akkreditierungsgremien zu allen Fragen der Akkre-
ditierung. Da diese nach wie vor bis heute aktuell 

sind, wurden sie in die Anl. 19 „Sitzungsthemen der 
ILAC/IAF-Konferenz mit Titel der Vorträge und 
Redner“ aufgenommen. Die zweitägige Konferenz 
gliederte sich in zehn Sitzungen mit folgenden 
Schwerpunkten:

1. Konzepte für Vertrauensbildung: Erfah-
rungen und notwendige Verbesserungen

2. Einfluss der Akkreditierung auf Handel, 
Sicherheit, Gesundheitsschutz und Umwelt

3. Akkreditierung in Entwicklungsländern
4. Abschätzung der Messunsicherheit
5. Zertifizierung von Produkten
6. Rückführung
7. Der menschliche Faktor
8. Interne und externe Qualitätssiche-

rung in Laboratorien
9. Zukunft der Management system- 

Zertifizierung
10. Akkreditierung von Inspektionsstellen

2.3.2.6.6 Weltakkreditierungstag  
von ILAC und IAF

Im Jahr 2007 wurde von ILAC und IAF die Ein-
führung eines Weltakkreditierungstages jeweils am 
9. Juni eines Jahres beschlossen und am 9. Juni 2008 
erstmals begangen. Er sollte dazu dienen, das Anlie-
gen der Akkreditierung einer breiten Öffentlichkeit 
bekannt und verständlich zu machen. Gleichzeitig 
sollten die Behörden in den einzelnen Ländern über 
die Vorteile der Akkreditierung informiert werden, 
um doppelte Begutachtungen zu reduzieren. Der 
AIZ unterstützte die Mitgliedsakkreditierungsstellen 
dabei und veröffentlichte entsprechende Informa-
tionen in Fachzeitschriften wie zum Beispiel den 
DIN-Mitteilungen, QZ Qualität und Zuverlässigkeit 
als auch auf den Internetseiten des DAR. 
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Abb. 49 Deckblatt des Programms der Internationalen ILAC/IAF-Konferenz vom 23. bis zum 25.09.2002 in Berlin
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Die Mottos der Weltakkreditierungstage waren 2008 
„Delivering Trust“ und 2009 „Competence“. Anläss-
lich der Weltakkreditierungstage wurden  Poster und 
Informationsmaterialien über die Internetseiten von 
ILAC, IAF und EA zur Verfügung gestellt sowie 
Erklärungen der jeweiligen Vorsitzenden von ILAC, 
IAF und EA zur Bedeutung der Akkreditierung in 
den verschiedensten wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Bereichen veröffentlicht.

2.3.2.6.7 Ergebnisse und 
Zusammenfassung

Der AIZ unterstützte den DAR bei der Vertretung der 
Interessen des deutschen Akkreditierungssystems in 
nationalen, europäischen und internationalen Orga-
nisationen. In seinen Sitzungen wurden deutsche 
Stellungnahmen zu internationalen Dokumenten, 
insbesondere zur gegenseitigen Anerkennung von 
Akkreditierungen, erarbeitet. Die Ergebnisse natio-
naler und regionaler Evaluierungen zur Mitglied-
schaft in den gegenseitigen Anerkennungsvereinba-
rungen wurden ausgewertet. Dazu gehörten auch die 
Evaluierungsergebnisse des nationalen Peer Evaluie-
rungssystems im gesetzlich nicht geregelten Bereich, 
des TGA- ASTÜ-Verfahrens. Der DAR bemühte sich 
permanent, das  TGA-  ASTÜ-Verfahren als „regi-
onales Peer Evaluierungssystem“ durch WELAC 

und später durch EA anerkennen zu lassen. Damit 
sollten die Begutachtungsumfänge bei den deut-
schen Akkreditierungsstellen begrenzt werden. An 
verschiedenen Evaluierungen im  TGA-  ASTÜ-System 
nahmen EA-Vertreter als Beobachter teil. Die 
angestrebte Anerkennung wurde nur in wenigen 
Einzelfällen erreicht. Während der Interimsphasen 
I und II des DAR ruhten die  TGA-  ASTÜ-Verfahren 
für den gesetzlich nicht geregelten Bereich. Die TGA 
beendete im Jahr 2003 ihre Koordinierungsfunk-
tion und damit auch das   TGA-  ASTÜ-Verfahren. 
Auf Initiative des DAR wurden Verbesserungen 
des Peer Evaluierungssystems angeregt und 1998 
die EA-Arbeitsgruppe „Peer Evaluation“ des 
EA MLA-Komitees gegründet. Diese Arbeitsgruppe 
entwickelte in den Jahren 2000 bis 2003 die Schlüs-
selindikatoren zur Feststellung der Kompetenz der 
MLA-Unterzeichner, die sogenannten Key Perfor-
mance Indicators. Die Anwendung der KPIs war ab 
01.06.2001 bei EA-Evaluierungen verbindlich. Die 
Schlüsselindikatoren wurden in das Regelwerk von 
ILAC aufgenommen und weiterentwickelt. Der AIZ 
engagierte sich bei der Erarbeitung von Dokumen-
ten zur grenzübergreifenden Akkreditierung (Cross 
Frontier Policy) sowohl auf europäischer als auch 
internationaler Ebene. 

Aus der EA-Arbeitsgruppe „Peer Evaluation“ ent-
stand später die EA MAC Working Group Trai-
ning, die für die Einführung und Durchführung 
der EA Team Leader und Team Member Trainings 
verantwortlich war. 
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2.3.3 DAR-Ausschuss für Zusammenarbeit im gesetzlich 
 geregelten und gesetzlich nicht geregelten Bereich (AZ)

2.3.3.1 Ausgangssituation

Das Globale Konzept für Zertifizierung und Prüf-
wesen der Europäischen Kommission [2] sollte 
den Abbau von technischen Handelshemmnissen 
unterstützen und Vertrauen in die Ergebnisse von 
Prüf- und Zertifizierungsstellen erzeugen. 

Prüf- und Zertifizierungsstellen können sowohl 
staatlich als auch privat organisiert sein und im 
gesetzlich geregelten als auch im gesetzlich nicht 
geregelten Bereich tätig sein. Im gesetzlich geregelten 
Bereich dient die Akkreditierung als Bestätigung zur 
Erfüllung von gesetzlichen Anforderungen und kann 
die Grundlage für die Notifizierung von Konfor-
mitätsbewertungsstellen bei der Europäischen Kom-
mission sein. Zwischen diesen Anforderungen und 
denen aus freiwilligen Normen im gesetzlich nicht 
geregelten Bereich gibt es viele Übereinstim mungen. 
Da manche Konformitätsbewertungsstellen Akkre-
ditierungen sowohl im gesetzlich geregelten und ge-
setzlich nicht geregelten Bereich benötigten, wurden 
durch die verschiedenen Akkreditierungsstellen oft 
gleiche Kriterien überprüft. 

Der AZ wurde am 26.06.1991 gegründet. Der Aus-
schuss sollte die spezifischen Belange des gesetzlich 
geregelten Bereichs im Akkreditierungswesen im 
gesamten deutschen Akkreditierungssystem unter 
dem Dach des DAR berücksichtigen. Der AZ sollte 
dazu beitragen doppelte Überprüfungen zu redu-
zieren und die Zusammenarbeit beider Bereiche 
zu fördern.

2.3.3.2 Ziele und Aufgaben

Die Ziele und Aufgaben des AZ waren im Arbeits-
programm beschrieben (DAR-2-GL-04 Version 
1.0 bestätigt am 28.09.1992) [67]. Der Ausschuss 
sollte zur besseren Abstimmung zwischen gesetzlich 
geregeltem und gesetzlich nicht geregeltem Bereich 
unter dem Dach des DAR beitragen. Dem DAR 
sollten Vorschläge unterbreitet werden, wie durch 

eine effektive Zusammenarbeit zwischen Akkredi-
tierungsstellen des geregelten und nicht geregelten 
Bereichs Doppelarbeit, Mehrfachbegutachtungen 
und unterschiedliche Anforderungen vermieden 
werden können. Der Ausschuss hatte folgende 
Aufgaben:

 — Erfassung der Anforderungen an die 
Akkreditierung im geregelten Bereich 
und ihrer rechtlichen Grundlagen

 — Erfassung der Fachgebiete und Sektorko-
mitees von neuen Akkreditierungsstellen im 
geregelten und nicht geregelten Bereich

 — Erweiterung der nationalen Akkreditierungs- 
und Anerkennungsregistratur um die akkredi-
tierten Stellen im gesetzlich geregelten Bereich

 — Erfahrungsaustausch zu konkreten Fällen 
der Zusammenarbeit bei der Akkredi-
tierung im gesetzlich geregelten und im 
gesetzlich nicht geregelten Bereich

 — Empfehlungen an den DAR für die 
Verbesserung der Zusammenarbeit in 
einzelnen Bereichen, zum Beispiel zur 
Vereinheitlichung von Verfahrensregeln 
und technischen Anforderungen

2.3.3.3 Organisation und Sitzungen

Der Ausschuss führte im Zeitraum seines Bestehens 
von 1991 bis 2003 insgesamt 29 Sitzungen durch. 
Die letzte, 29. Sitzung, fand am 17.03.2003 statt. 
Andreas Theuer, BDI, war erster Vorsitzender des 
AZ. Stellvertretender Vorsitzender war Dr.  Günther 
(Senat Gesundheit und Soziales, Land Berlin). Nach 
Eintritt in den Ruhestand von Dr. Günther übernah-
men in der 16. AZ-Sitzung am 05.12.1996  Otfried 
Stibitz (BAPT) den Vorsitz und Dr.   Fischbach 
(DACH) den stellvertretenden Vorsitz. Später folgten 
als Vorsitzende Norbert Feitenhansl (ZLS) bis Ende 
2002 und dann Dr. Undine Soltau (ZLG) bis 2003.
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Nach Austritt der bedeutsamen Akkreditierungs-
stellen des gesetzlich geregelten Bereichs ZLS und 
ZLG sowie der Länderarbeitsgemeinschaft Immis-
sionsschutz (LAI) aus dem DAR Mitte 2003 been-
dete der AZ im gleichen Jahr seine Tätigkeit.

2.3.3.4 Themen und Diskussions-
schwerpunkte

Im Folgenden sind chronologisch wichtige Sitzungs-
themen und Diskussionsschwerpunkte genannt, 
die gleichzeitig Hauptergebnisse des Ausschusses 
darstellen.

Klärung der Begriffe

Wichtigstes Anliegen zu Beginn der Tätigkeit des AZ 
im Jahr 1991 war die Klärung der Begriffe. Dazu 
gehörte es, möglichst alle rechtlichen Regelungen 
und Anforderungen an die Akkreditierung im ge-
setzlich geregelten Bereich zu erfassen. Im Ergebnis 
einer Diskussion, welcher der Begriffe „staatlich 
geregelter Bereich“, „rechtlich geregelter Bereich“, 

„gesetzlich geregelter Bereich“ oder „geregelter 
 Bereich“ am besten zutrifft, wurde eine Definition 
des Begriffs „gesetzlich geregelter Bereich“ dem 
DAR zum Beschluss vorgelegt:

„In Bezug auf Akkreditierung, Zertifizierung 
und Prüfung gelten als gesetzlich geregelt 
die Bereiche, in denen durch Rechtsvor
schriften Regelungen festgelegt sind. Dazu 
gehören Akkreditierungen, die im Rahmen 
von Notifizierungsverfahren durchgeführt 
werden sowie Akkreditierungen, Zertifi
zierungen, Prüfungen und mit ähnlichen 
Begriffen beschriebene Verfahren, die in nicht 
harmonisierten Rechtsvorschriften enthalten 
sind.“

Rechtliche Regelungen zur Akkreditierung im 
gesetzlich geregelten Bereich

Die rechtlichen Regelungen zur Akkreditierung im 
gesetzlich geregelten Bereich wurden erfasst. Über-
schneidungsbereiche der Aufgabengebiete bei den 
einzelnen Akkreditierungsstellen wurden erkannt. 
Daraus wurden Schlussfolgerungen abgeleitet, um 
Mehrfachbegutachtungen desselben Bereichs durch 
verschiedene Akkreditierungsstellen zu vermeiden.

Überblick über die nationale Umsetzung einiger 
EG-Richtlinien

In der DAR-Broschüre Nr. 12 vom August 1993 
wurde unter dem Titel „Überblick über die nationale 
Umsetzung einiger EG-Richtlinien“ im Teil I über 

„Nationale Gesetze“, im Teil II über „Notifizierte 
Stellen“ und im Teil III über „Harmonisierte Nor-
men“ informiert [70]. Die folgende Aufzählung 
einiger nationaler Gesetze zu Produktgruppen, 
deren Hintergrund eine EG-Richtlinie ist, sollte 
das breite Spektrum des gesetzlichen Bereichs und 
gleichzeitig seine Bedeutung für den gemeinsamen 
Markt, hauptsächlich für das Inverkehrbringen von 
Produkten, verdeutlichen:

 — Nichtautomatische Wägevorrichtungen
 — Elektrische Betriebsmittel
 — Sicherheit von Spielzeug
 — Einfache Druckbehälter
 — Persönliche Schutzausrüstungen
 — Maschinen
 — Elektromagnetische Verträglichkeit
 — Implantierbare medizinische Geräte
 — Gasverbrauchseinrichtungen
 — Telekommunikationseinrichtungen
 — Aufzüge
 — Bauprodukte
 — Schutzaufbauten gegen herab-

fallende Gegenstände
 — Überrollschutzaufbauten
 — Bewegliche Maschinen



Deutscher Akkreditierungsrat | Ausschüsse des DAR | AZ 93

Übersicht der Tätigkeitsbereiche

Die Sachgebiete (Geltungsbereiche für die die 
Kompetenz im Akkreditierungsverfahren festge-
stellt und bestätigt wurde, englisch: Scope), in denen 
die Akkreditierungsstellen des gesetzlich geregelten 
Bereichs und des gesetzlich nicht geregelten Bereichs 
tätig waren, wurden von der DAR-Geschäfts stelle 
zusammengestellt und in der DAR-Broschüre Nr. 1 

„Akkreditierungsstellen in Deutschland“, Dezem-
ber 1991, und in der DAR-Broschüre Nr. 10 „Be-
schreibung des deutschen Akkreditierungssystems“, 
Dezem ber 1993, veröffentlicht (siehe Anl. 7) [32]. 
Im Ergebnis der 2. Sitzung des Ausschusses am 
16.09.1991 wurde eine Übersicht der verantwort-
lichen Stellen für die Benennung beziehungsweise 
die Akkreditierung im geregelten Bereich erstellt zu-
züglich der entsprechenden rechtlichen Grundlagen. 
Die Auswertung ergab, dass die Notifizierungsver-
fahren in den einzelnen Bereichen nicht einheitlich 
und auf der Grundlage von verschiedenen Verwal-
tungsvorschriften durchgeführt wurden. Betroffen 
waren unter anderem der Bereich Eichwesen mit 
seinen Eichdirektionen, die die Anerkennung von 
Prüfstellen für Wärme, Wasser-, Gas- und Elektri-
zitätszähler vornahmen. Die nach EG-Richtlinien 
aner kannten Stellen sollten in die noch zu schaffende 
DAR-Registratur mit aufgenommen werden. Dazu 
gehörten die Bereiche: Bauprodukte, Sicherheits-
technik, Lebensmittel, Lebensmittelüberwachung 
und die EG-Richtlinie 29/59/EWG des Rates vom 
29.06.1992 über die allgemeine Produktsicherheit.

Schlussfolgerungen für die Zusammenarbeit 
staatlicher und privater Akkreditierungsstellen

Aus den bereits bestehenden Zusammenarbeiten 
zwischen ZLS und DAE sowie Bundesministerium 
für Post und Telekommunikation (BMPT) und  
 DEKITZ wurden die folgenden Schlussfolgerungen 
gezogen.

Mindestanforderungen für eine 
 Zusammenarbeit und gegenseitige  
Akzeptanz

Absprache der Zuständigkeiten

Erarbeitung gemeinsamer Prüfgrundlagen 
(Prüfbausteine)

Gegenseitige Mitarbeit oder Beteiligung 
in Sektorkomitees der entsprechenden 
Akkreditierungsstelle

Vergleichbarkeit der Akkreditierungsregeln

Gleiche Anforderungsprofile der Begutachter 
und gemeinsame Entscheidungen zu 
Begutachtern

Mitarbeit der staatlichen Vertreter in 
Entscheidungsgremien (zum Beispiel im 
Akkreditierungsausschuss)

Voraussetzungen und  Bedingungen für 
eine gute Zusammenarbeit

Genaue Bestimmung der Tätigkeitsbereiche 
und Sachgebiete jeder Akkreditierungsstelle

Der staatliche Bereich muss ein Einspruchs-
recht bei den ihn betreffenden Bereichen 
haben und er darf nicht überstimmt werden 

Gute gegenseitige Information über alles, 
was nicht gegen die vorgeschriebene 
Vertraulichkeit verstößt
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Im Jahr 1992 wurde ein Konzept der Zusammen-
arbeit zwischen BMPT/BSI/ DEKITZ/DATech dis-
kutiert. Zwischen  DEKITZ und BMPT wurde ein 
Vertrag über die Zusammenarbeit abgeschlossen. 
Dieser Vertrag sah vor:

 — Antrag auf Akkreditierung bei der 
zuständigen Akkreditierungsstelle

 — Entscheidung über die Akkreditierung 
durch den Akkreditierungsausschuss

 — Bildung eines gemeinsamen Begutachterpools
 — Erarbeitung einer gemeinsamen Richtlinie 

zur Benennung von Begutachtern
 — Abstimmung gemeinsamer Akkreditierungs-

richtlinien mit spezifischen Anhängen für 
Fachsektoren für jede Akkreditierungsstelle

 — Festlegung, dass bei der Zusammenarbeit mit 
privaten Akkreditierungsstellen die staatlichen 
Stellen nicht überstimmt werden dürfen

 — Bildung eines Gemeinschaftsausschusses als 
Lenkungsgremium mit den Aufgaben:  
Pflege von Akkreditierungsrichtlinien; Über-
wachung des Akkreditierungsausschusses; 
Schlichtung (Beschwerdeinstanz); Formulie-
rung der Begutachtungsbausteine, Einrichtung 
eines ständigen Ad-hoc-Ausschusses

Ein Beispiel für verschiedene Zuständigkeiten bei 
Akkreditierungen gab es im Bereich der Richtlinie 
für Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV):

 — Die zuständige Behörde für die nationale  
Umsetzung der EMV-Richlinie war das BMPT.

 — Für die Akkreditierung im gesetzlich 
geregelten Bereich war das Bundesamt 
für Post und Telekommunikation 
(BAPT) verantwortlich.

 — Für die Akkreditierung im freiwilligen 
Bereich war die private Akkreditie-
rungsstelle DATech verantwortlich.

Empfehlungen zur Zusammenarbeit zwischen 
dem gesetzlich geregelten und dem nicht 
geregelten Bereich

Der DAR bestätigte die vom AZ erarbeiteten 
„Empfehlungen zur Zusammenarbeit zwischen 
dem gesetzlich geregelten und dem nicht geregelten 
Bereich“ (DAR-3-EM-01, Version 1.0 bestätigt am 
10.12.1992 als P8/1/92) [69] (Abb. 50).

1993 wurde im Bereich der Elektrotechnik/Informa-
tionstechnik eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit 
zwischen geregeltem und nicht geregeltem Bereich 
von BAPT/DATech/ DEKITZ unterzeichnet. Es wur-
den gemeinsame Richtlinien für die Begutachtung, 
Akkreditierungen und Überwachung von Prüflabo-
ratorien erarbeitet. Ein gemeinsamer Akkreditie-
rungsausschuss wurde gegründet sowie gemeinsame 
Sektorkomitees, ein gemeinsamer Begutachterpool 
und ein gemeinsames Gebührenkonzept geschaffen. 
Die beteiligten Akkreditierungsstellen bevollmächti-
gen sich gegenseitig zur Federführung bei einzelnen 
Akkreditierungsverfahren. Ein Prüflaboratorium 
konnte dadurch die Kompetenzbestätigung erhal-
ten, die gleichzeitig im gesetzlich geregelten Bereich 
(EMV-Richtlinie, Telekommunikationsendgeräte 
Gesetz) als auch im gesetzlich nicht geregelten Be-
reich anerkannt wurde.

Gemeinsame Akkreditierungsurkunde

Gemäß der Vereinbarung der BAPT/DATech/ 
DEKITZ wurden einheitliche DAR-Akkreditierungs-
urkunden mit allen beteiligten Akkreditierungs-
stellen im Kopf der Urkunde verwendet (Abb. 51: 

„Gemeinsame DAR-Akkreditierungs urkunde BAPT-
DATech - DEKITZ (10.05.1996)“, Seite 99). Die 
DAR-Akkreditierungsurkunde wurde auch von 
BAPT und Koordinierungsstelle der Länder „Mess-
geräte“ (KL-MESS) (Landeseichdirektionen) im 
gesetzlich geregelten Bereich angewendet. Später 
kam das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hinzu. Das 
Kürzel der Akkreditierungsstelle war Bestandteil 
der Registriernummer der akkreditierten Konfor-
mitätsbewertungsstelle (Tab. 2). 
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Abb. 50 DAR-3-EM-01 „Empfehlungen des DAR zur Zusammenarbeit zwischen dem gesetzlich geregelten und  
dem gesetzlich nicht geregelten Bereich“ [69]
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Im Jahr 1994 wurde eine Ad-hoc-Gruppe „Akkre-
ditierung und Notifizierung“ unter Federführung 
des Bund-Länder-Ausschusses Umweltchemikali-
en (BLAU) gegründet. Mitglieder waren Vertreter 
der Bund/Länder AG BLAU, LAI, LABO, LAWA, 
LAGA und des UBA sowie die GLP-Stelle von Nord-
rhein-Westfalen (siehe Abkürzungsverzeichnis) und 
der DAR. Es wurden fachspezifische Module in 
Verbindung mit einer Rahmenvereinbarung erar-
beitet. Die positiven Erfahrungen bei der Anglei-
chung der Akkreditierungsverfahren im „Verbund 
BAPT/  DEKITZ/DATech“ als auch in gemeinsamen 
Verfahren von ZLG, ZLS, DATech,  DEKITZ und 
TGA zeigten, dass sich Folgendes bewährt hatte:

 — Einheitliche Anträge auf Akkreditierung
 — Einheitliche Verfahrensabläufe
 — Gemeinsame Sektorkomitees
 — Gemeinsame Urkunden  

(die federführende Stelle steht an der Spitze)
 — Gemeinsamer Begutachterpool aktiv 

einsetzbarer Begutachter im geregelten 
und nicht geregelten Bereich

 — Vergleichbare Gebührenlisten

Akkreditierung als Grundlage der Anerkennung

Der AZ gab auf seiner 11.Sitzung am 06.12.1994 
folgende Empfehlung:

„Der AZ empfiehlt, zwischen der Akkreditie
rung im gesetzlich nicht geregelten Bereich 
und der Anerkennung im geregelten Bereich 
zu unterscheiden, wobei entsprechend der 
Empfehlung des DAR (P8/1/92) die Akkredi
tierung die Grundlage für die Anerkennung 
sein sollte“.

Dort, wo es noch keine Akkreditierungsstellen im 
gesetzlich geregelten Bereich gab, sollten sich keine 
neuen bilden, denn das Akkreditierungssystem sollte 
nicht noch umfangreicher und komplexer werden. 
Der Koordinierungsaufwand sollte nicht weiter 
erhöht werden. Die bestehenden Akkreditierungs-
stellen sollten unter Einbeziehung von Fachexperten 

der zuständigen Behörden in die Sektorkomitees 
und bei Begutachtungen tätig werden (Aktivitäten 
der Länder im Bereich Umwelt).

Auf der 14. DAR-Sitzung am 13.06.1994 wurde 
erstmals zur Vorbereitung der DAR-Sitzungen ein 
Vorbereitungskreis eingerichtet.

 

Mitglieder des Vorbereitungskreises 
ab der 14. DAR-Sitzung

Ulrich Becker (BMAS)

Dr. Thomas Facklam (TGA) 

Dr. R. Fischbach (DACH) 

Prof. Volkmar Kose (PTB)

Dr. Hans-Ulrich Mittmann (DAR)

Dr. Bernd Steffen (BAM)

Dr. Monika Wloka (DAR-Geschäftsstelle)

Ulrich Böshagen (EBM)

Dr. Hartwig Berghaus ( BMWi)

Herr Bruckmann (MURL NRW)

Appell zur Konzentration und Einplatzprinzip

Im Ergebnisprotokoll der Sitzung des Vorberei-
tungskreises am 31.08.1994 wurde unter dem Punkt 

„ Zusammenarbeit zwischen den Akkreditierungs-
stellen“ festgehalten [94]:

„Notwendig ist ein Appell zur Konzentration: 
neue Akkreditierungsstellen sind zu vermei
den; vorhandene Stellen sollten langfristig 
an eine Konzentration denken; der gesetzlich 
geregelte Bereich benötigt eine verstärkte 
Koordinierung.“
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Damit wurde das bestehende sogenannte Ein-
platzprinzip untermauert. Dieses besagte, dass 
es je Sachgebiet nur eine zuständige Akkreditie-
rungsstelle gab. Damit sollten Wettbewerb und 
Abstimmungsprobleme über Zuständigkeiten ver-
mieden werden (siehe Kapitel 4.3, Seite 124). Zum 
Thema „Konkurrenz unter Akkreditierungsstellen“ 
wurde vermerkt, dass die EG-Kommission keine 
freie Konkurrenz zwischen Akkreditierungsstellen 
wünscht. Der Grundgedanke der Akkreditierung 
lebe davon, dass Akkreditierungen einheitlich und 
vergleichbar durchgeführt werden. Kommerzielle 
Interessen stehen diesem Ziel entgegen. 

Im Jahr 1996 hatten BAPT, DATech und  DEKITZ 
ein harmonisiertes Regelwerk geschaffen. Die Ak-
kreditierungsstellen DAP und DATech hatten eine 
Vereinbarung zur Zusammenarbeit geschlossen. 
Diese Vereinbarung bezog sich auf die Verfahrens-
weise bei Überschneidungen der Tätigkeitsfelder 
beider Akkreditierungsstellen. Abb. 51, Seite 99 
zeigt eine gemeinsame Akkreditierungsurkunde von 
BAPT, DATech und  DEKITZ über die nachgewiese-
ne Kompetenz eines EMV-Prüflaboratoriums.

Einheitliche Grundstruktur des Qualitäts-
managementsystems in allen deutschen 
Akkreditierungsstellen, Muster-QMH, 
DAR-Systemhandbuch

Im Jahr 1997 wurde begonnen, eine einheitliche 
Grundstruktur des Qualitätsmanagementsystems 
in allen deutschen Akkreditierungsstellen einzu-
führen. Damit sollte außerhalb Deutschlands 
ein abgestimmtes und nach gleichen Prinzipien 
arbeitendes Akkreditierungssystem besser darge-
stellt werden. In der 1. Sitzung des Arbeitskreises 

„DAR-QMH“ ging es um den Austausch von Unter-
lagen zu Qualitätsmanagementsystemen zwischen 
den Akkreditierungsstellen, die einheitliche Form 
des Begutachtungsberichtes und Checklisten für 
die Begutachtung (Selbstbewertung). Auf seiner 
19. AZ-Sitzung am 08.12.1997 empfahl der AZ 
dem DAR, die Anwendung des Muster-QMH durch 

die DAR-Akkreditierungsstellen zu unterstützen. 
Die einheitliche Gliederung der QMH der Akkredi-
tierungsstellen des DAR wurde wie folgt festgelegt:

 — Qualitäts- und Geschäftspolitik
 — Beschreibung der Akkreditierungsstelle
 — Personal
 — QM-System
 — Dokumente und Aufzeichnungen
 — Begutachter
 — Unteraufträge
 — Korrekturmaßnahmen
 — Akkreditierungsregelungen
 — Behandlung von Beschwerden
 — Interne Audits
 — QM-Bewertung
 — Zusammenarbeit

Zu jedem Gliederungspunkt war ein Verweis auf den 
jeweiligen Abschnitt der Normen DIN EN 45003, 
DIN EN 45010, ISO/IEC Guide 61 und ISO 9001 
enthalten (Cross-Referenz-Liste).

Auf einer Sondersitzung des DAR am 07.03.1996 
beim  BMWi wurden spezielle Fragen der Akkredi-
tierungsstellen des gesetzlich geregelten Bereichs 
thematisiert und ausführlich besprochen. Dazu 
gehörte die Gründung der europäischen Arbeits-
gruppe „Notifizierte Stellen“ bei EAC. Der geregelte 
Bereich in Deutschland fühlte sich nicht ausreichend 
involviert, obwohl über den AIZ Mitwirkungs-
möglichkeiten bestanden. Vertreter des gesetzlich 
geregelten Bereichs thematisierten die fehlende Mit-
wirkung in Normungsgremien auf dem Gebiet der 
Konformitätsbewertung. Der geregelte Bereich hatte 
keine Vertreter in diese Gremien entsandt, obwohl 
die Möglichkeit dazu bestand, wie zum Beispiel in 
den Normenausschuss NQSZ-3 (DIN-Normenaus-
schuss Zertifizierungsgrundlagen, Grundlagen zur 
Konformitätsbewertung). Der DAR hatte in diesen 
Ausschuss einen offiziellen Vertreter entsandt. 

Es wurde eine kleine Arbeitsgruppe gebildet, die die 
in dieser Sondersitzung eingebrachten Vorschläge 
für eine effektivere Arbeitsweise des DAR auswerten 
und dem DAR die Ergebnisse unterbreiten sollte. 
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Zwei im Jahr 1997 gebildete Ad-hoc-Arbeitsgrup-
pen im AZ sollten zum Erreichen einer einheitlichen 
Struktur im DAR beitragen. Sie hießen „Anglei-
chung der Gliederungen der QMH der Akkreditie-
rungsstellen“ und „Erarbeitung von einheitlichen 
Checklisten für Begutachter der EN 45000er Reihe“. 
Ziel war es, die Verfahrensschritte, Dokumente und 
Formulare der verschiedenen Akkreditierungsstel-
len zu harmonisieren und zu einer einheitlichen 
Darstellung des deutschen Akkreditierungssystems 
zu gelangen. Es wurde ein Muster-QMH für alle 
Akkreditierungsstellen erarbeitet, das aus folgen-
den Teilen bestand: QMH, Verfahrensanweisungen 
und Formblätter, Muster, Arbeitsanweisungen. Mit 
dem einheitlichen Muster-QMH für die Akkredi-
tierungsstellen reduzierte sich der Übersetzungs-
aufwand im Vorfeld der Peer Evaluationen für die 
EAL-/EAC-MLA-Mitgliedschaft. Es wurde eine 
einheitliche Verfahrensweise bei der Begutachtung 
von fachlich übergreifenden Tätigkeitsbereichen 
ermöglicht. Das Muster-QMH wurde Bestandteil 
des DAR-Systemhandbuchs (siehe auch Kapitel 2.1, 
Seite 38). Weitere Diskussionsthemen des AZ im 
Jahr 1997 waren:

 — Zusammenarbeit der Arbeitsge-
meinschaft „Umwelt“ mit den 
Länderarbeitsgemeinschaften

 — Akkreditierung von Sachverständigen für 
Zertifizierung der Altautoverwerter

 — Diskussion über Vergleich der Anforderungen 
zwischen GLP, GMP, ISO/IEC Guide 25, 
EN 45001, ISO 9001, ISO 14000 (Hinter-
grund war, dass sich weltweit verschiedene 
Anforderungsprofile an Konformitätsbe-
wertungsstellen entwickelt hatten, denen 
zum Zweck der gegenseitigen Anerkennung 
Rechnung getragen werden musste)

 — Anwendung der EN 45000 bei der Umset     - 
zung der Richtlinie 93/99/EWG des Rates  
vom 29.10.1993 über zusätzliche Maß- 
nahmen im Bereich der amtlichen 
Lebensmittelüberwachung

 — Akkreditierungen im Medizinproduktebereich

Im Jahr 1999 wurde die Auswirkung europäischer 
Aktivitäten, wie zum Beispiel der EA-Arbeitsgruppe 

„Notifizierte Stellen“, auf den gesetzlich geregelten 
Bereich in Deutschland diskutiert. Dabei ging es 
unter anderem um Fragen der Verbindlichkeit von 
EA-Regeln und freiwilligen Normen im gesetzlich 
geregelten Bereich.

Übersicht der Aufgabenverteilung im gesetzlich 
geregelten Bereich

Im Jahr 2001 fand im  BMWi am 06.03.2001 eine 
erneute Beratung zur Verbesserung der Koordinie-
rung im gesetzlich geregelten Bereich statt. Ergebnis 
war die Gründung der „Koordinierungsgruppe 
des gesetzlich geregelten Bereichs“ (KOGB) am 
06.04.2001 beim  BMWi in Bonn. Sie sollte der 
besseren Abstimmung der Akkreditierungsstellen 
des geregelten Bereichs untereinander dienen (sie-
he Kapitel 4.4, Seite 128). Im Jahr 2002 wurde 
in „DAR aktuell“ die nachfolgende Übersicht der 
Aufgabenverteilung im gesetzlich geregelten Bereich 
veröffentlicht (Abb. 52, Seite 101). Darin ist die 
Vielzahl von Akkreditierungsstellen auf Bundes- und 
Länderebene erkennbar sowie die Notwendigkeit 
einer untereinander abgestimmten Verfahrensweise 
und Aufgabenabgrenzung. Auf der 29. AZ-Sitzung 
am 17.03.2003 (letzte Sitzung des AZ) wurden Lö-
sungsvorschläge zur internen gegenseitigen Über-
wachung der Akkreditierungsstellen im gesetzlich 
nicht geregelten Bereich und zur Harmonisierung 
der Vorgehensweise im gesetzlich geregelten Bereich 
besprochen.
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Abb. 51 Gemeinsame DAR-Akkreditierungs urkunde BAPT-DATech - DEKITZ (10.05.1996)
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2.3.3.5 Ergebnisse

Der AZ diente der gegenseitigen Verständigung 
der speziellen Aufgaben des jeweiligen Bereichs. Er 
führte 29 Sitzungen im Zeitraum von 1991 bis 2003 
durch. Die Erfahrungen bei der Akkreditierung im 
gesetzlich geregelten und im gesetzlich nicht geregel-
ten Bereich wurden ausgetauscht. Nach dem Austritt 
der wichtigen Akkreditierungsstellen ZLS, ZLG, 
BSI und LAI sowie der Bauministerkonferenz aus 
dem DAR Mitte 2003 (siehe Kapitel 4.7, Seite 134) 
beendete der AZ seine Tätigkeit. Die Ziele bestan-
den in der Begriffsbestimmung und Erfassung der 
Anforderungen an die Akkreditierung im geregelten 
Bereich sowie der rechtlichen Grundlagen. 

Die vom AZ initiierte Übersicht in der DAR-Bro-
schüre Nr. 1 zeigte im Überblick die Unterschiede 
zwischen gesetzlich geregeltem (staatlichen) und 
gesetzlich nicht geregeltem (privaten) Bereich [71]. 
In dieser Broschüre Nr. 1 wurden die Akkreditie-
rungsstellen im gesetzlich nicht geregelten Bereich, 
TGA, DAP, DATech,  DEKITZ, DASMIN, DASET, 
DACH, GAZ und DKD mit ihren Sachgebieten 
vorgestellt (siehe Anl. 7). Im gesetzlich geregelten 
Bereich waren das die Akkreditierungsstellen ZLS, 
ZLG, BAPT, KBA, KL-MESS, AKMP, Oberste 
Landesbehörden für die Bekanntgabe und Zu-
lassung von sachverständigen Stellen im Bereich 
Immissionsschutz, Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI), Deutsches Institut für 
Bautechnik (DIBt), Oberste Bauaufsichtsbehörden 
der Länder.

Die vom AZ erarbeiteten Empfehlungen zur Zu-
sammenarbeit des gesetzlich geregelten mit dem 
gesetzlich nicht geregelten Bereich wurden im 
DAR am 10.12.1992 bestätigt und im Dokument  
DAR-3-EM-01 „Empfehlungen des DAR zur  
Zusammenarbeit zwischen dem gesetzlich geregel-
ten und dem nicht geregelten Bereich“ (Abb. 50, 

Seite  95) veröffentlicht. Die Mindestanforde-
rungen für eine Zusammenarbeit beider Bereiche 
als Grundlagen gegenseitiger Akzeptanz wurden 
festgelegt:

 — Absprache der Zuständigkeiten
 — Gute gegenseitige Information über alles, 

was nicht gegen die  vorgeschriebene 
Vertraulichkeit verstößt

 — Erarbeitung gemeinsamer 
 Prüfgrundlagen (Prüfbausteine)

 — Gegenseitige Mitarbeit oder Beteiligung in 
Sektorkomitees der entsprechenden  
Akkreditierungsstelle

 — Vergleichbarkeit der Akkreditierungsregeln
 — Gleiche Anforderungsprofile der 

Begutachter und gemeinsame 
Entscheidungen zu Begutachtern

 — Mitarbeit der staatlichen Vertreter in 
Entscheidungsgremien (zum Beispiel 
Akkreditierungsausschuss)

 — Gewährleistung eines Einspruchs-
rechts des staatlichen Bereichs und 
seiner Nicht-Überstimmbarkeit

Die Empfehlung des DAR zur Zusammenarbeit 
waren bis zur Beendigung der Tätigkeit des DAR 
am 31.12.2009 gültig. Diese Empfehlungen wurden 
erfolgreich von BAPT,  DATech und   DEKITZ in einer 
Vereinbarung umgesetzt. Das wichtigste Ergebnis 
des AZ waren die acht geschlossenen Vereinbarun-
gen zur Zusammenarbeit zwischen Akkreditierungs-
stellen des gesetzlich geregelten Bereichs mit dem 
gesetzlich nicht geregelten Bereich abgeschlossen 
(Tab. 7, Seite 102).

Der AZ verfolgte die Aktivitäten der EA-Arbeits-
gruppe „Notifizierte Stellen“, der EU-Ratsarbeits-
gruppe zur Beratung MRA (Drittstaatenabkommen 
der EU), der Arbeitsgruppe 133 „Technische Fra-
gen MRA“ und wertete die Ergebnisse bezüglich 
Anwendbarkeit für das deutsche Akkreditierungs-
system aus. 
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Die Akkreditierungen von privaten Akkreditierungs-
stellen wurden weitestgehend bei der Notifizierung 
berücksichtigt. 

Eine umfassende Information der Behörden über 
das Thema „Akkreditierung“ erfolgte unter ande-
rem mit der DAR-Informationsbroschüre Nr. 12 

„Überblick über die nationale Umsetzung einiger 
EG-Richtlinien“ im September 1993 [70]. 

Im regelmäßig herausgegebenen Newsletter 
„DAR aktuell“ wurde über die AZ-Ergebnisse infor-
miert. Für alle Mitgliedsakkreditierungsstellen des 
DAR wurde eine einheitliche Gliederung des QMH 
sowie ein Muster-QMH erarbeitet. Das förderte die 
Vereinheitlichung und Vergleichbarkeit der Prozesse 
in den Akkreditierungsstellen des gesetzlich gere-
gelten Bereichs und des gesetzlich nicht geregelten 
Bereichs.

Der DAR nahm die Vertretung der deutschen In-
teressen in europäischen Akkreditierungsgremien 
im gesetzlich nicht geregelten Bereich und soweit 
wie möglich im gesetzlich geregelten Bereich wahr. 
Er bekam jedoch keine vollen Kompetenzen, um 
für den gesetzlich geregelten Bereich zu sprechen. 
Die Verantwortung verblieb in den Gremien des 
geregelten Bereiches. Die 29. und letzte Sitzung des 
AZ fand am 17.03.2003 statt.

Nr. Vereinbarung über bestätigt am

EM2/1 die Zusammenarbeit zwischen BMPT und  DEKITZ 16.05.1991

EM2/2 die Zusammenarbeit zwischen BAPT, DATech und  DEKITZ 22.12.1992

EM2/3 gemeinsame Akkreditierungen von QS-System-Zertifizierungsstellen  
zwischen BAPT und TGA

27.06.1994

EM2/4 gemeinsame Akkreditierungen von QM-Zertifizierungsstellen  
zwischen KBA und TGA

28.04.1995

EM2/5 die Zusammenarbeit von KBA und BAPT 04.09.1996

EM2/6 Vereinbarung zwischen der PTB und KL-MESS über eine Zusammenarbeit bei 
der Durchführung von Akkreditierungsverfahren im gesetzlich nicht geregelten 
Bereich des Messwesens

06.02.1996

EM2/7 die Zusammenarbeit deutscher Akkreditierungsstellen als  
Arbeitsgemeinschaft Umweltanalytik (ARGE Umwelt: DACH, DAP, DASMIN)

28.05.1997

EM2/8 die Zusammenarbeit von BAPT, BSI und  DEKITZ bei der Durchführung  
von Akkreditierungsverfahren

20.01.1997

Tab. 7 Liste der Vereinbarungen über die Zusammenarbeit zwischen Akkreditierungsstellen im gesetzlich geregelten und  
im nicht geregelten Bereich [72]
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2.3.4 DAR-Ausschuss für Begutachtertraining (ABT)

2.3.4.1 Ausgangssituation

Zur Gründungszeit des DAR im Jahr 1991 gab 
es in Deutschland fünf private Akkreditierungs-
stellen (TGA, DAE,  DEKITZ, DAP, DAM) und zwei 
staatliche Akkreditierungsstellen (ZLS, DKD), die 
unter dem Dach des DAR ein einheitliches Akkre-
ditierungssystem bilden sollten. Bereits zu diesem 
Zeitpunkt wurde erkannt, dass die Akkreditierungs-
stellen Begutachter mit einem vergleichbaren Qua-
lifikationsgrad und mit aktuellem Wissen einsetzen 
sollten. Daher wurde der ABT am 23.04.1991 mit 
dem Ziel gegründet, ein einheitliches Schulungspro-
gramm für Begutachter zu entwickeln. Grundlage 
war ein DAR-Beschluss auf seiner ersten Sitzung am 
04.03.1991. Erster Vorsitzender war Dr. Thomas 
Facklam von 1991 bis 1999. Von 1999 bis 2009 
führte Dr. Monika Wloka den Vorsitz. Im Zeitraum 
von 1991 bis 2009 fanden insgesamt 19 Sitzungen 
statt. Die 19. und letzte Sitzung war am 13.03.2009 
in der BAM. 

Gründungsmitglieder des ABT

Dr. Thomas Facklam (DAE)

Herr Kleefeld (DAP)

Horst Fuhr (DGQ)

Eberhard Fay (DKD)

Dr. Hans Wilhelm Reuter (VdTÜV)

Dr. Monika Wloka (BAM)

2.3.4.2 Ziele und Aufgaben

Die Aufgaben des ABT waren im „Arbeitsprogramm 
des Ausschusses „Begutachtertraining“ (DAR-ABT) 
des Deutschen Akkreditierungsrates“ [73] festgehal-
ten. Sie wurden vom DAR auf seiner 6. Sitzung am 
17.09.1992 bestätigt. Die letzte Fassung wurde am 
07.09.2005 bestätigt (DAR-2-GL-05, Version 2.0). 
Aufgabe des Ausschusses war es, ein Schulungspro-
gramm für Begutachter von Akkreditierungsstellen 
auszuarbeiten. Das Schulungsprogramm sollte für 
den deutschsprachigen Raum einheitlich und auf 
anerkannt europäischem Niveau sein. Es galt für Be-
gutachter bei der Akkreditierung von Laboratorien, 
von Zertifizierungsstellen für Produkte, Manage-
mentsysteme und Personen und von Inspektions-
stellen. Weitere Aufgaben des ABT bestanden darin, 
allgemeine Qualifikationsanforderungen an Begut-
achter für Laboratorien, Zertifizierungsstellen und 
Inspektionsstellen zu erarbeiten, Stellungnahmen zu 
internationalen Dokumenten abzugeben, die sich 
mit der Begutachterqualifikation und Begutachter-
schulung beschäftigten und Informationsaustau-
sche zu Begutachterschulungen durchzuführen, die 
 sogenannten Tutorenerfahrungsaustausche (siehe 
Kapitel 2.3.4.4, Seite 106).
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2.3.4.3 Themen und Diskussionsschwerpunkte

Schwerpunkte der ABT-Sitzungen und Beschlüsse 
waren:

 — Klärung der Begriffe „ Begutachter“ 
und „Auditor“

 — Voraussetzungen für die Eignung zur 
Teilnahme an Schulungen von Begut achtern 
in Akkreditierungsverfahren [74][76]

 — Ausbildungskonzepte für Mitarbeiter 
in Eich-, Kalibrier- und Prüfstellen 
sowie in Akkreditierungsstellen

 — Zusammenstellung von Ausbildungsformen 
und Inhalten von Begutachterschulungen  
in europäischen Ländern

 — Anforderungen an Institutionen 
und Lehrkräfte, die Begutachter für 
Akkreditierungs verfahren schulen, 
Regelungen zur Durchführung von 
Begutachterschulungen [77]

 — Auftrag an den DAR, die Akkreditierungs-
abläufe und Inhalte zu vereinheitlichen 
und mit europäischen und internationalen 
Akkreditierungssystemen abzugleichen 

 — Erarbeitung eines Rahmenprogramms zur 
Schulung von Begutachtern im deutsch-
sprachigen Raum [78] und Veröffentlichung 
einer gemeinsamen Broschüre („D-A-CH“) 

 — Gegenseitige Anerkennung von Begutach-
terschulungen nach dem Rahmenprogramm 
für den deutschsprachigen Raum [79]

 — Einbeziehung der Forderungen 
der DIN EN ISO 9002:1994-08 

„Qualitätsmanage mentsysteme – Modell 
zur Qualitätssicherung/QM-Darlegung in 
Produktion, Montage und Wartung (später 
ersetzt durch DIN EN ISO  9001: 2008-12) 
in die Begutachter schulungen 
und in die Begutachtungen“

 — Abstimmung zusätzlicher Anforderungen 
an die Begutachter für Zertifizierungsstellen 
für Managementsysteme (Umwelt- und 
Qualitätsmanagementsysteme) und 
entsprechende Erweiterungen des 
Schulungs blocks B im Rahmenprogramm

 — Zusammenstellung der vielfältigen Begriffe 
und Definitionen im Zusammenhang mit 
Begutachtern (zum Beispiel Benennung, 
Bestellung, Beauftragung, Berufung, 
Zulassung der Begutachter und so weiter)

 — Auswertung europäischer und internationaler 
Dokumente zur Begutachterschulung wie 
zum Beispiel WELAC WG 2 „Guidelines for 
assessor training courses“(1991), WELAC 
Training course „Tutors for assessor training“, 
NAMAS-Unterlagen zur Begutachterschulung, 
EA-3/06 „Guidelines for Assessor Selection, 
Training, Monitoring“ (2001, 2005), EAL-G8 

„Guideline for the selection of participants to 
courses for the training of assessors involved“ 
(2005), ILAC-G11:07/2006 „Guidelines 
on Assessor Qualification and Competence 
of Assessors and Technical Experts“ [76]

 — Einführung der neuen Norm 
DIN EN ISO / IEC 17025: 2000 

„Allgemeine Anforderungen an die 
Kompetenz von Prüf- und Kalibrier-
laboratorien“ (später ersetzt durch 
DIN EN ISO/IEC 17025:2005)

 — Beschluss, keine fachspezifischen und 
technischen Aspekte in die Begutach-
ter-Schulungen aufzunehmen, da die 
Begutachterschulungen nicht der Verbesserung 
der fachkundigen Kenntnisse der Begutachter 
dienen sollten, sondern der gleichen 
Verfahrensweise bei den Akkreditierungen

 — Notwendigkeit der regelmäßigen Bewertung 
und Einschätzung der Begutachtertätigkeit 
(zum Beispiel bei deren Tätigkeit vor Ort 
als sogenannte Witness-Audits) durch 
die beauftragende Akkreditierungsstelle 
und unter Beachtung des Datenschutzes, 
insbesondere im gesetzlich geregelten Bereich

 — Abstimmung der Schwerpunkte der 
jährlichen Tutorenerfahrungsaustausche
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Im Ergebnis mehrerer ABT-Sitzungen wurden 
die Kriterien für die Begutachterqualifikation als 
Eingangsvoraussetzung für die Teilnahme an den 
Schulungen festgelegt. Dazu gehörten entsprechende 
Fachkenntnisse und einschlägige Berufserfahrung, 
wie zum Beispiel ein erfolgreich abgeschlossenes 
Hoch- oder Fachhochschulstudium in den fach-
lich relevanten Gebieten, mindestens vierjährige 
berufliche Tätigkeit mit mindestens zweijähriger 
Beschäftigung mit Prüf-, Überwachungs- und/
oder Begutachtungsaufgaben in einer Konformi-
tätsbewertungsstelle (Laboratorium oder einer 
Zertifizierungs- beziehungsweise Inspektionsstelle) 
sowie Kenntnisse über Verfahren des Qualitätsma-
nagements. Das war bedeutsam für die Akzeptanz 
der Begutachter bei den Begutachtungen. Dar-
aus wurde ein eigenständiges Dokument erstellt: 

„Qualifikationsanforderungen an Begutachter in 
den Akkreditierungssystemen in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz – Hinweise für die 
Anwendung durch die Akkreditierungsstellen und 
Begutachter“  DAR-3-EM-06 (Version 5.0 bestätigt 
am 11.06.2008) erstellt [74].

In den Jahren 1991 bis 1992 entstanden das 
Schulungsprogramm für Begutachter im deutsch-
sprachigen Raum [78][80], das mit der österreichi-
schen und schweizerischen Akkreditierungsstelle 
abgestimmt wurde. An der Erarbeitung waren 
Vertreter der BAM, DATech, DAP, DGQ, DKD 
(PTB), VdTÜV, MPA-NRW, EMPA, SAS (EAM), 
SAQ und BMwA Österreich im Rahmen des ABT 
beteiligt. Auch die ZLG nutzte von Beginn an das 
Rahmenschulungsprogramm des DAR für die 
Begutachterausbildung und -schulung. Die erste 
Veröffentlichung des Schulungsprogramms erfolgte 
in der DAR-Broschüre Nr. 9 im Januar 1993 [80] 

(siehe Abb. 29, Seite 48) im Corporate Design 
des DAR. Das Schulungsprogramm enthielt die 
folgenden Lehrblöcke:

Fakultativer  
Lehrblock A 

Grundlagen der  
Qualitätssicherung

Obligatorischer 
Lehrblock B

Akkreditierungs- und  
Begutachtungstechnik

Fakultativer  
Lehrblock C

Menschliche Aspekte im  
Akkreditierungs- und  
Begutachterverfahren

Fakultativer  
Test D

Fitnesstest über die  
Blöcke A + B + C

Fakultativer  
Block E

Fortbildung

Lehrplanbeispiel für den Lehrblock B „Akkreditie-
rungs- und Begutachtungstechnik“
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Bei den jeweiligen Aktualisierungen des Rahmen-
programms wurden auch internationale Vorgaben, 
zum Beispiel von ILAC berücksichtigt [76]. Die letzte 
Aktualisierung erschien als „Rahmenprogramm für 
die Schulung von Begutachtern in Akkreditierungs-
verfahren“ als DAR-3-EM-07 (Version 6.0 bestätigt 
am 11.06.2008) [78]. Sie enthielt die Lehrblöcke:

Fakultativer 
Lehrblock A

Grundlagen des  
Qualitätsmanagements

Obligatorischer 
Lehrblock B

Akkreditierungs- und  
Begutachtungstechnik

Option B I Ausbildung von Begutachtern 
für Laboratorien

Option B II Ausbildung von Begutachtern 
für Zertifizierungsstellen

Option B III Ausbildung von Begutachtern 
für Inspektionsstellen

Vorträge mit Diskussion, Gruppenarbeiten  
mit Instruktion und Präsentation,  
Rollenspiel bzw. Fallbeispiele

Fakultativer 
Block C

Fitnesstest über die Inhalte 
der Blöcke A + B

Fakultativer 
Block D

Praxisnahes Begutachter-
training, improvisierte  
Begutachtungssituation

Obligatorischer 
Block E

Fortbildung

Die gegenseitige Anerkennung von Begutachterschu-
lungen zwischen Deutschland (DAR), Österreich 
(BMwA) und der Schweiz (SAS) wurde im Doku-
ment DAR-3-EM-11 „Gegenseitige Anerkennung 
von Begutachterschulungen“ (Version 1.0, 09/1993) 
festgehalten [79]. Es wurde auf der 11. DAR-Sitzung 
am 21.09.1993 bestätigt und am 24.01.1994 von 
den Repräsentanten der drei Akkreditierungssyste-
me unterschrieben (Abb. 53). Den Akkreditierungs-
stellen in  Deutschland, Österreich und der Schweiz 
standen somit gleichwertig qualifizierte Begutachter 
zur Verfügung, falls im eigenen Land keine unabhän-
gigen Begutachter für bestimmte Verfahren vorhan-
den waren. Gemäß der „Regelung zur Durchführung 

von Begutachterschulungen im DAR-System“  
(DAR-3-EM-10, Version 3.0 bestätigt am 
11.06.2008) [77] wurde in der DAR-Geschäfts-
stelle eine Jahresstatistik über die von den Akkre-
ditierungsstellen getätigten  Begutachterschulungen 
geführt. Für den Zeitraum vom Februar 1992 bis 
Juni 2009 wurden insgesamt 151 Schulungen zu den 
verschiedenen Blöcken mitgeteilt, die in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz durchgeführt wurden. 
Diese hohe Anzahl entstand durch eine steigende 
Nachfrage nach Akkreditierungen insgesamt und 
infolge neuer Sachgebiete, für die eine Akkreditie-
rung möglich war.

2.3.4.4 Tutorenerfahrungsaustausche

Im Auftrag des ABT wurden von der Geschäftsstelle 
des DAR regelmäßig Erfahrungsaustausche organi-
siert. Teilnehmer waren die für Schulungen in den 
einzelnen Akkreditierungsstellen zuständigen Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen als auch Vortragende 
in solchen Schulungen, die sogenannten Tutoren. 
Sie fanden jährlich in der Regel im Frühjahr statt, 
von 1994 bis 2002 als zweitägige Veranstaltung, 
ab 2003 als eintägige Veranstaltung. An ihnen 
nahmen auch Vertreter der österreichischen und 
der schweizerischen Akkreditierungsstelle teil. Ins-
gesamt wurden 16 Tutorenerfahrungsaustausche 
durchgeführt. Der letzte war am 12.03.2009. Die 
Tutorenerfahrungsaustausche hatten das Ziel, die 
gewonnenen Erfahrungen auszutauschen, Prob-
leme und Lösungsmöglichkeiten zu identifizieren 
als auch über nationale und internationale Ent-
wicklungen zu informieren. Sie trugen dazu bei, in 
Deutschland, Österreich und in der Schweiz ein 
einheitliches Schulungs- und Qualifikationsniveau 
aller Begutachter zu sichern. Die Teilnehmer am 
Tutorenerfahrungsaustausch wirkten als Multi-
plikatoren für die Begutachterschulungen in ihren 
eigenen Akkreditierungsstellen. 
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Abb. 53 Unterschriebene gegenseitige Anerkennungsvereinbarung von Begutachter schulungen, 1994
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Feste Tagesordnungspunkte der Tutorenerfahrungs-
austausche waren:

 — Aktuelle Informationen auf dem 
Gebiet der Akkreditierung (aus DAR, 
EAL, EAC, später EA, IAF, ILAC)

 — Harmonisierung europäischer und 
internationaler Anerkennung

 — Informationen aus deutschen, europäischen 
und internationalen Normungsgremien 

 — Qualifikation der Begutachter: Informationen 
über durchgeführte Begutachterschulungen; 
Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des 
Qualifikationsniveaus der Begutachter; 
Harmonisierung der Anforderungen an 
Begutachter; Informationen über das aktuelle 
D-A-CH-Rahmenprogramm, Modifikationen 
von Dokumenten und Schulungsblöcken; 
Technische Fragen zur Begutachtung

 — Austausch von praktischen Erfah-
rungen, Diskussion technischer 
Fragen der Akkreditierung

 — Berücksichtigung der Belange 
des gesetzlich geregelten Bereichs, 
Informationen aus der KOGB

 — Harmonisierung privater und staatlicher 
Akteure im Akkreditierungswesen

2.3.4.5 Anwendung des Rahmenpro-
gramms zur Schulung von Begut achtern: 
Modulares Trainingskonzept (MTC) 

Das Schulungsprogramm für Begutachter im 
deutschsprachigen Raum (DAR-Broschüre Nr. 9, 
Januar 1993) [80] war Bestandteil der Schulungs-
unterlagen des „Modular Training Concept“ (MTC) 
für Programme zur Förderung der Qualitätsinfra-
struktur in den Ländern Mittel- und Osteuropas 
(Abb. 55, Seite 110). Das MTC wurde 1995 unter 
Nutzung der Erfahrungen des ABT entwickelt. Im 
Jahr 2001 wurde es gemeinsam mit der österreichi-
schen und schweizerischen Akkreditierungsstelle 
grundsätzlich überarbeitet (Abb. 56, Seite 110). 
Das MTC behandelte in 20 Modulen alle Aspekte 
der Konformitätsbewertung einschließlich der An-
forderungen an die ausführenden Institutionen und 
die anzuwendenden Verfahren. Förderprogramme 
für mittel- und osteuropäische Staaten fanden im 
Zeitraum von 1995 bis 1998 im Projekt „Akkre-
ditierung und Zertifizierung in Mittel- und Osteu-
ropäischen Staaten“ (AMOS) einer gleichnamigen 
BAM-Projektgruppe statt. Dem AMOS-Projekt 
folgte das sogenannte MECAS-Projekt, ebenfalls für 
mittel- und osteuropäische Staaten. MECAS stand 
für „Modular Concept for Establishing Harmoni-
sed Conformity Assessment Systems“. Das MTC 
wurde auch in Folgeprojekten der BAM im Rahmen 
der Technischen Zusammenarbeit von Internatio-
nal Conformity Assessment Technology Transfer 
(iCATT) angewendet. Das MTC war Grundlage 
von über 100 Schulungen im Rahmen der oben 
genannten Projekte. 
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Das im ABT erarbeitete Schulungsprogramm für 
Begutachter und als auch die Erfahrungen bei sei-
ner Anwendung fanden Eingang in das Sektorkon-
zept: „Messen, Normen, Prüfen, Qualität sichern“ 
( MNPQ) des Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) mit 
Entwicklungs- und Schwellenländern von 1994 
[82] sowie in das PTB-Programm zur Gründung 
von „National  Accreditation Focal Points“ vom 
Juli 2015 [83]. Das MNPQ-Sektorkonzept und 
das PTB-Programm zu nationalen Kontaktstellen 
für Akkreditierung wurden weltweit erfolgreich in 
Projekten der Technischen Zusammenarbeit mit 
Entwicklungs- und Schwellenländern angewendet.

2.3.4.6 Ergebnisse

Der ABT war der zuerst gegründete Ausschuss des 
DAR. Der ABT bestand bis zum Ende des DAR 
im Jahr 2009 und führte 19 Sitzungen durch. Das 
im ABT erarbeitete „Rahmenprogramm für die 
Schulung von Begutachtern im deutschsprachigen 
Raum in Akkreditierungsverfahren“ [78] und die 
Kriterien für die Begutachterqualifikation [74] wa-
ren wichtige Grundlagen für das Akkreditierungs-
wesen in Deutschland. Die einheitliche Schulung 
von Begutachtern trug wesentlich zur Akzeptanz der 
Akkreditierungsverfahren bei. Die DAkkS   GmbH 
hat das Rahmenprogramm für die Schulung von 

Begutachtern in Akkreditierungsverfahren im Jahr 
2010 in ihr Regelwerk als verpflichtendes Dokument 
übernommen [75][81] (Abb. 54). 

Die Tutorenerfahrungsaustausche dienten dem Er-
fahrungsaustausch und der Wissensvermittlung zum 
neuesten Stand der Regelungen zur Akkreditierung 
und der Normung. In sie flossen die Erfahrungen 
bei der Anwendung der Rahmenprogramme in der 
Praxis ein. Es wurden 16 Tutorenerfahrungsaustau-
sche durchgeführt. Die Ergebnisse des ABT fanden 
Berücksichtigung im MTC von 1995. Das MTC 
wurde erfolgreich in Projekten des Technologie-
transfers in den Staaten Mittel- und Osteuropas 
eingesetzt. Diese Projekte halfen technische Han-
delshemmnisse beim Zugang zum Gemeinsamen 
Markt der EU abzubauen und eine entsprechende 
Qualitätsinfrastruktur in den Partnerländern zu 
entwickeln.

Abb. 54  
Auszug aus dem Deck-
blatt des DAkkS GmbH 
Rahmenprogramms 
für die Schulung 
von Begutachtern 
in Akkreditierungs-
verfahren vom 
14.06.2010 [75][81]
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Abb. 56 
Titelblatt MTC  

von D-A-CH  
aus dem Jahr 2001

links (Seite 110): 
Titelblatt

rechts (Seite 111):  
Beschreibung, Inhalte

Abb. 55 
Titelblatt MTC  
AMOS-Projekt  

aus dem Jahr 1995

links (Seite 110): 
Titelblatt

rechts (Seite 111):  
Beschreibung, Inhalte
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3.0 Europäische Entwicklungen

In Europa entstanden frühzeitig regionale Verbände 
der Akkreditierungsstellen: WECC im Jahr 1975, 
WELAC im Jahr 1989, EAC im Jahr 1991 und EAL 
im Jahr 1994. EAL und EAC vereinten sich 1997 zur 
EA. Dieser Zusammenschluss spiegelt die Entwick-
lung in den meisten europäischen Ländern wider, in 
denen bereits Akkreditierung von Zertifizierungs-
stellen als auch von Prüf- und Kalibrierlaboratorien 
von einer einzigen Stelle durchgeführt wurden. Die 
Struktur von EA war der von EAL (Abb. 57) und 
EAC ähnlich. Als zusätzliches Gremium kam der 
EA-Beirat EAAB hinzu. Die Zusammenlegung 
von EAL und EAC führte zu einer einheitlichen 
Regelsetzung, zu reduzierten Kosten bei der Mit-
wirkung der nationalen Akkreditierungsstellen in 

nunmehr nur einer europäischen Organisation und 
zu Kostenreduzierungen bei den Evaluierungen zur 
gegenseitigen Anerkennungsvereinbarung.

Die europäischen Prüf- und Kalibrierlaboratorien 
schlossen sich 1990 zu EUROLAB, der europäischen 
Organisation von Prüf- und Kalibrierlaboratorien, 
zusammen. Dadurch konnten sie ihre Interessen 
bündeln, Erfahrungen bei der Akkreditierung aus-
tauschen und in den EA-Beirat einbringen.

Abb. 57 Organisationsstruktur von EAL mit 6 Komitees im Jahr 1994 [57]
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3.1 EA Permanent Liaison Group (PLG)

Anfang der 1990er Jahre gab es seitens der regio-
nalen Akkreditierungsorganisationen und der 
regionalen Organisation von Konformitätsbewer-
tungsstellen Bestrebungen zur Zusammenarbeit, um 
gegenseitige Interessen miteinander zu verbinden, 
Konfliktbereiche frühzeitig zu identifizieren und 
möglichst zu beseitigen. Das sollte in einer gemein-
samen Arbeitsgruppe geschehen. So entstand die 
Permanent  Liaison Group (PLG) im Jahr 1992 aus 
einer Ad-hoc-Gruppe von WELAC und EUROLAB 
[57][84]. 
Nach dem Zusammenschluss von WECC mit 
 WELAC zu EAL im Jahr 1994, bekam die PLG den 
Status eines gemeinsamen Komitees von EAL und 
EUROLAB (Abb. 57). Die europäischen Organisa-
tionen EA, EUROLAB, EURACHEM,  EUROMET 
und International Confederation of Inspection and 
Certification Organisations (CEOC) entsandten 
Vertreter in die PLG. Die PLG verband die Interessen 
der Europäischen Organisation für Prüflaboratorien 
EUROLAB mit denen der Akkreditierer. Ziel war 
eine optimierte Zusammenarbeit auf technischer 
Ebene bei der Problemanalyse und Findung von 
Lösungsvorschlägen. Die Erfahrungen bei der Ent-
wicklung und Anwendung der EAL-Dokumentati-
on und anderen relevanten Dokumenten wurden 
ausgetauscht. Die PLG diente dem Meinungs- und 
Erfahrungsaustausch zwischen Akkreditierern und 
Laboratorien zum aktuellen Akkreditierungsgesche-
hen in Europa. 

Der Vorsitz der PLG wechselte alternativ zwischen 
einem EAL- (später EA-) und EUROLAB-Vertreter. 
Der PLG-Vorsitzende war Mitglied des EAL Exe-
kutivkomitees. Deutsche Mitglieder der PLG waren 
Dr. Bernd Steffen (1992 bis 2005), als Vertreter  
für die Akkreditierungsstellenorganisationen (DAR, 
EAL), und Dr. Manfred Golze (2003 bis 2011), 
als Vertreter  für die Laboratoriumsorganisation 
( EUROLAB). In der Regel fanden zwei Sitzungen im 
Jahr statt. Die Ergebnisse und Vorschläge wurden 
auf den Vollversammlungen von EAL beziehungs-
weise EA und EUROLAB vorgestellt. Die PLG 
gründete zwei Arbeitsgruppen. Eine Arbeitsgruppe 
befasste sich mit dem Einsatz von Referenzmate-
rialien und der Anwendung von Eignungsprüfungen 
bei Akkreditierungen, die andere Arbeitsgruppe 

mit den Möglichkeiten, Referenzmaterialhersteller 
und Eignungsprüfungsanbieter zu akkreditieren. 
Wichtige Diskussionspunkte in der PLG waren:

 — Angleichung des ISO/IEC Guide 25 an 
ISO 9000 im Jahr 1995, Einbeziehung 
der ISO 9001:2000 bei der Erarbeitung 
der ISO/IEC 17025 im Jahr 2003 

 — Akkreditierung beziehungsweise Begutachtung 
von Notifizierten Stellen und alternative 
Möglichkeiten für eine Benennung

 — Harmonisierung der Praxis bei der Akkre-
ditierung mit flexiblem Geltungsbereich 
(Sammlung positiver und negativer 
Beispiele und Erfahrungsaustausch)

 — Förderung der Akzeptanz der gegensei-
tigen Anerkennungsvereinbarungen 

 — Nutzung und verbindliche Teilnahme 
an Vergleichsuntersuchungen

 — Akkreditierung von Anbietern 
von Eignungsprüfungen

 — Umgang mit Meinungen und Interpreta-
tionen in Prüfberichten (Einbringung als 
Gliederungspunkt in die ISO/IEC 17025)

 — Unterstützung von gemeinsamen 
Arbeitsgruppen der Akkreditierungs- und 
Labororganisationen zu Referenzma-
terialien und Eignungsprüfungen

 — Vermeidung von redundanten Begut-
achtungen von Laboratorien (mit 
Mehrfachdisziplinen, Mehrfachfunk-
tionen und Mehrfachstandorten)

 — Informationsverbreitung über den 
Wert von Akkreditierungen für 
die Industrie und Kunden

Nach der 45. PLG-Sitzung am 23.05.2011 [85] in 
der BAM, Berlin, fanden keine weiteren Sitzungen 
der PLG statt. Mit Inkrafttreten der EU-Verordung 
765/2008 [42] bekam EA von der Europäischen 
Kommission eine neue Rolle zugewiesen. Die Akkre-
ditierung durch EA-Mitglieder wurde als geeigneter 
Kompetenznachweis gesehen und diente den natio-
nalen Behörden als bevorzugte Grundlage für die 
Benennung Notifizierter Stellen an die Europäische 
Kommission.
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3.2 Senior Officials Group on Standardisation 
and Conformity Assessment (SOGS)

Die Europäische Kommission wurde zu Fragen 
der Akkreditierung und Konformitätsbewertung 
durch die SOGS beraten [86]. Die SOGS war der 
General-Direktion „Unternehmen und Industrie“ 
in der Europäischen Kommission zugeordnet. Sie 
hatte den Status einer informellen Expertengruppe 
der Kommission mit zeitlich unbefristetem Auf-
trag. Deutschland wurde in dieser Expertengruppe 
durch das  BMWi vertreten. Die Gruppe strebte ein 
möglichst einheitliches und vergleichbares Konfor-
mitätsbewertungssystem in Europa an, insbesondere 
im gesetzlich geregelten Bereich. Die Vorschläge der 
SOGS waren an die Europäische Kommission und 
die nationalen Behörden gerichtet. Sie wurden als 
sogenannte SOGS-Dokumente mit einer laufenden 
Nummer in die entsprechenden Gremien eingespeist. 
Die Akkreditierung wurde als geeignetes Instrument 
angesehen, die Kompetenz von Konformitätsbewer-
tungsstellen durch eine dritte, unabhängige Stelle 
festzustellen. Die Akkreditierung wurde in vielen 
Bereichen Voraussetzung für die Notifizierung von 
Konformitätsbewertungsstellen. Notifizierung be-
deutet, dass ein Mitgliedstaat der Europäischen 
Kommission offiziell mitteilt, welche Konformitäts-
bewertungsstelle in seinem Staat kompetent ist, die 
Anforderungen bestimmter Richtlinien zu erfüllen. 
Die Gruppe der Hohen Beamten für Normung und 
Konformitätsbewertung gab Empfehlungen zur 
Entwicklung einheitlicher und vergleichbarer Kon-
formitätsbewertungssysteme an die Mitgliedstaaten 
in Form der sogenannten CERTIF-Papiere heraus.

Im April 2000 wurde die SOGS-Arbeitsgruppe 
WG 1 „Notified Bodies“ gegründet. Sie hatte das 
Ziel, die Konformitätsbewertungssysteme in Eu-
ropa transparent darzustellen, die Anforderungen 
an Notifizierte Stellen zu harmonisieren und dazu 
einen verbindlichen Ratsbeschluss vorzubereiten. 
Nach Inkrafttreten der EU-Verordnung 765/2008 
[42] änder te sich der Fokus der SOGS und so wur-
de sie zum 01.01.2013 in „Expert Group on the 
 Internal Market for Products“(IMP) umbenannt 
und der Generaldirektion „Binnenmarkt, Industrie, 
Unternehmertum und KMU“ (GROW) zugeordnet. 
Die Expertengruppe bestand zu dieser Zeit aus drei 
Arbeitsgruppen.

Aufteilung der IMP in drei Arbeitsgruppen

IMP Working Group on Market Surveillance

IMP Working Group on Accreditation and 
Conformity Assessment

IMP Working Group on Information and 
Communication System for the pan-Euro-
pean Market Surveillance (ICSMS)
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3.3 Gründung des EA Advisory Board (EAAB)

EA hatte durch die Vereinigung von EAL und 
EAC eine Monopolstellung in Europa und konnte 
verpflichtende Regeln für die Mitgliedsakkreditie-
rungsstellen erlassen. Auf Initiative des DAR wurde 
in die neue Satzung von EA die Einrichtung eines 
unabhängigen Beirats, des EAAB, aufgenommen. 
Dieser Beirat sollte die Interessen der von der Ak-
kreditierung betroffenen Konformitätsbewertungs-
stellen, der interessierten Kreise und der Behörden 
vertreten und Einfluss auf die Akkreditierungspolitik 
von EA nehmen können. Der EA-Beirat trat am 
16.11.1998 zu seiner ersten Sitzung zusammen. Der 
Beirat hatte 21 Mitglieder, die alle wichtigen, von 
der Akkreditierung betroffenen Bereiche vertraten. 
Dazu gehörten Vertreter der Konformitätsbewer-
tungsstellen, der Industrie, Dienstleister, des Handels, 
der EU-Mitgliedstaatsbehörden, Verbraucherorgani-
sationen, Metrologie institutionen, der Europäischen 
Kommission und der europäischen Normungsor-
ganisationen. Vorsitzender wurde Anthony Davies 
(Council of European Producers of Materials for 
Construction (CEPMC)), Stellvertreter wurde Alan 
Bryden (EUROLAB). Deutsche Mitglieder waren 
Herr Steck ( EURACHEM/EUROMET), Günter 

Beer ( Liaison Group of the European Mechanical, 
Electrical, Electronic and Metal Working Industries 
(ORGALIME)),  Ulrich Becker (BMAS). 

In den Sitzungen des EAAB wurden wichtige The-
men wie „Recognition and  Acceptance“, „Accre-
ditation and Notification“ und „Added Value“ der 
Akkreditierung im Zusammenhang mit den gegen-
seitigen Anerkennungsverein barungen diskutiert. 

Der EA-Beirat trug zu einem verbesserten Verständ-
nis der interessierten Kreise, der akkreditierten 
Konformitätsbewertungsstellen untereinander und 
zu einem stärkeren Interessensausgleich mit den 
Akkreditierungsstellen bei. Dadurch erhöhte sich 
die gegenseitige Akzeptanz.
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4.1 Ausgangssituation

Der DAR befasste sich seit seiner Gründung per-
manent mit Strukturfragen. Diese ergaben sich 
aus der Zusammensetzung seiner Mitglieder und 
deren Einzelinteressen, dem Konsensprinzip und 
dem Bestreben, optimale Strukturen für die Ziele 
des DAR zu finden. Der DAR war keine juristi-
sche Person, sondern eine freiwillige Arbeitsge-
meinschaft bürgerlichen Rechts. Er konnte bei 
Regelverstößen, Logomissbrauch, Haftungsfragen, 
unlauterem Wettbewerb und unlauterer Werbung 
nur eingeschränkt rechtlich wirksam werden. Für 
mehrheitlich und nicht im Konsens mit allen DAR-
Mit gliedern gefasste Beschlüsse und Entscheidungen 
gab es keine verbindliche Durchsetzungskraft mit 
entsprechenden Konsequenzen bei Nichteinhaltung 
von Beschlüssen und des Regelwerks gegenüber den 
Mitglieds-Akkreditierungsstellen. Der DAR suchte 
stets Konsenslösungen, was jedoch nicht immer ge-
lang. Es gab zahlreiche Überlegungen, das deutsche 
Akkreditierungssystem einfacher zu gestalten, um 
damit gleichzeitig zu einer transparenteren, interna-
tional akzeptierten Außendarstellung zu gelangen 
[87][88]. Anlass für derartige Überlegungen ergaben 
sich aus den europäischen MLA-Beitrittsverfahren, 
aus internationalen Anfragen und während der Be-
suche ausländischer Besuchergruppen im DAR und 
den deutschen Akkreditierungsstellen. 

Durch Überlappungen von Aufgabengebieten 
der privaten Akkreditierungsstellen entstanden 
Wettbewerbssitua tionen zwischen ihnen und Zu-
ständigkeitskonflikte. Diese konnten in den ersten 
Jahren im DAR auf Kompromiss- und Konsensbasis 
gelöst werden. Die einheitliche Außendarstellung 
des deutschen Akkreditierungssystems gelang. 
Das Entstehen neuer Akkreditierungsstellen sollte 
verhindert werden, um den damit verbundenen 
erhöhten Koordinierungsaufwand im DAR zu 
vermeiden und um das Einplatzprinzip (siehe Ka-
pitel 2.3.3.4, Seite 92 und Kapitel 4.3, Seite 124) 
zu erhalten. Die im Jahr 1994 neu in den DAR 
aufgenommenen Akkreditierungsstellen ZLG, BSI, 
DASET und DACH fügten sich in die bis dahin 
bestehende Struktur ein. Mit der Gründung neuer 
staatlicher Akkreditierungsstellen (zum Beispiel 

KBA und AKMP im Jahr 1994, KL-MESS im Jahr 
1995) wurde die Aufteilung der Akkreditierung in 
den gesetzlich geregelten und den gesetzlich nicht 
geregelten Bereich verfestigt. Es entstand jedoch ein 
zunehmender Koordinierungsbedarf für den DAR 
durch die hinzugekommenen Akkreditierungsstellen. 
Bei der Vielzahl der Akkreditierungsstellen mit un-
terschiedlichen Tätigkeitsbereichen war es natürlich, 
dass es unterschiedliche Ansichten und Entwick-
lungen in den einzelnen Akkreditierungsstellen gab. 
Die Akkreditierungsstellen folgten den Empfehlun-
gen ihrer Beiräte, in denen die interessierten Kreise 
vertreten waren. Wettbewerb trat beispielsweise auf, 
wenn ein Prüflaboratorium seinen Tätigkeitsbereich 
um ein Gebiet erweiterte, das in das Sachgebiet einer 
anderen Akkreditierungsstelle fiel. Eine mehrfache 
Akkreditierung gleicher Inhalte sollte jedoch mög-
lichst vermieden werden. Der DAR versuchte, das 
zu koordinieren und möglichst im Konsens zu lösen. 
Anlässlich des dreijährigen Bestehens des DAR gab 
der DAR-Vorsitzende auf der 13. DAR-Sitzung am 
09.03.1994 eine kurze Rückblende und Ergebnis-
einschätzung. Zu diesem Zeitpunkt gab es neun 
private und fünf staatliche Akkreditierungsstellen, 
die Mitglieder im DAR waren. Der DAR stellte sich 
damals als Gremium dar, das in der Lage war, die 
Akkreditierungen durch verschiedene Akkreditie-
rungsstellen in Deutschland zu koordinieren. Das 
war ein Verdienst aller beteiligten Institutionen und 
der sachkundig arbeitenden Geschäftsstelle. Der 
Vertreter des  BMWi im DAR, Dr. Hartwig Berghaus, 
wies mit Nachdruck auf die Ziele des DAR hin und 
dass der DAR als ein gemeinsamer Vorschlag des 
Bundes, der Länder und der deutschen Industrie 
entstanden war.
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In der 13. DAR-Sitzung wurden folgende Fragen 
zur Diskussion gestellt [89]:

„Tragen alle Mitglieder die Ziele und 
Beschlüsse mit? 
Vertreten die Delegierten des DAR in Organi
sationen die Meinung des DAR? 
Ist der DAR in der Lage, das Akkreditierungs
geschehen in Deutschland zu koordinieren?“ 

Die Antwort gab der DAR-Vorsitzende in einer Er-
klärung zum Selbstverständnis des DAR [90], die die 
überwiegende Zustimmung der Mitglieader fand: 

„Selbstverständnis des DAR 
 
Alle im DAR und in der TGA vertretenen 
 Institutionen tragen die Ziele des DAR  
mit und unterstützen durch Mitarbeit. 
 

Ziele: 

Verzahnung von geregeltem und nicht  
geregeltem Bereich. 

Erhöhung von Qualität und Fachkompetenz 
deutscher Laboratorien. 

Anerkennung deutscher Zertifikate in Europa. 

Mitgestaltung europäischer Absprachen. 

 
 
Beschlüsse des DAR sind für seine Mitglieder 
bindend. 
Delegierte des DAR vertreten den DAR und 
dessen Meinung, nicht ihre eigenen Institu
tionen.“ 
 

Einige Akkreditierungsstellen des gesetzlich nicht 
geregelten Bereichs stellten 1994 bei den europä-
ischen Akkreditierungsorganisationen EAC und 
EAL Anträge auf Mitgliedschaft in deren gegensei-
tigen Anerkennungsvereinbarungen. Dazu fanden 
Evaluierungen durch Teams von EAC beim DAP, 
DATech,  DEKITZ als Akkreditierer für Produktzer-
tifizierungsstellen und bei der TGA als Akkreditierer 
für QS- und Personalzertifizierungsstellen statt. Die 
WELAC-Evaluierungen wurden bei DAP, DATech 
und  DEKITZ als Akkreditierer von Prüflaboratorien 
durchgeführt. Im Ergebnis stellte sich heraus, dass 
bei den evaluierten Akkreditierungsstellen hinsicht-
lich festgelegter Verantwortlichkeiten, Struktur und 
der Art der Dokumentation des QS-Systems Unter-
schiede bestanden, die einem einheitlichen deutschen 
Akkreditierungssystem entgegenstanden. Der DAR 
griff diese Themen auf und so entwarf der AIZ ein 
Positionspapier, welches das Ziel hatte, zu einer ver-
besserten Struktur und Arbeitsweise der einzelnen 
Akkreditierungsstellen im DAR sowie zu einer trans-
parenten einheitlichen Darstellung des deutschen 
Akkreditierungssystems nach außen beizutragen. 
Im Ergebnis sollten die Verfahrensregeln des DAR 
konkretisiert werden, insbesondere bezüglich der 
Zusammenarbeit unter den Akkreditierungsstellen 
und den Mitgliedschaftsbedingungen des DAR. Das 
Positionspapier wurde auf der 15. DAR-Sitzung am 
21.09.1994 bestätigt und war Handlungsgrundlage 
des DAR bis zum Beginn der Interimsphase im Jahr 
2002 [91]:

 „Positionspapier 
 
Zur besseren Transparenz und Stabilität des 
deutschen Akkreditierungssystems sollten 
die nachfolgenden Positionen im DAR disku
tiert und vertreten werden. Sie waren Grund
lage der DARArbeit in der Anfangsphase 
und bedürfen der erneuten Bestätigung: 
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1. Gemeinsame Regeln und Beschlüsse des 
DAR 
Im DAR werden Regeln verabschiedet und 
Beschlüsse gefasst, die eine fachübergrei
fende Wirkung haben und der Koordinierung 
des deutschen Akkreditierungssystems 
dienen.  
Regeln und Beschlüsse des DAR werden 
möglichst im Konsens gefasst. Ist eine 
Abstimmung ausnahmsweise erforderlich, 
entscheidet die einfache Mehrheit der anwe
senden Mitglieder. Der gesetzlich geregelte 
Bereich kann nicht überstimmt werden.  
In diesem Zusammenhang ist die Arbeits
weise des DAR, beschrieben in der System-
beschreibung, unter Punkt 2 zu beachten. 
Die Regeln und Beschlüsse des DAR werden 
von allen Mitgliedern in ihren Gremien ver
treten. 
 
2. Eingangsbedingungen zum DAR 
Durch die TGA vertretende Akkreditierungs
stellen sind vor Aufnahme in den DAR durch 
die TGA ( ASTÜ) hinsichtlich Einhaltung der 
Voraussetzungen (Punkt 2 der DAR-System
beschreibung, S. 5/6 (16)) zu auditieren und 
können nach Vertragsabschluss mit der TGA 
von dieser zur Aufnahme vorgeschlagen 
werden. 
Akkreditierungsstellen des staatlichen Berei
ches werden in Verantwortung des Bundes 
oder der Länder benannt. Die freiwillige 
Beteiligung der Akkreditierungsstellen des 
geregelten Bereiches an dem System der 
internen Auditierung ist möglich. 
 
 
 

3. Zusammenarbeit der Akkredi
tierungsstellen im DAR 
Akkreditierungsstellen im DAR sollen nach 
dem Gründungsgedanken auf definierten 
Gebieten spezialisiert sein und sich ergänzen. 
Dies ist auch die Grundlage der Darstellung 
des deutschen Systems nach außen. Durch 
Zusammenarbeit in ihren entsprechenden 
Fachgremien ist eine einheitliche Akkredi
tierungspraxis bzgl. der technischen Anfor
derungen anzustreben, wenn auf überlap
penden Gebieten akkreditiert wird. 
Eine Konzentration der Akkreditierungs
aktivitäten sollte angestrebt werden (sowohl 
im gesetzlich geregelten als auch im nicht 
geregelten Bereich). 
 
4. Internationale Vertretung 
Der DAR bestimmt die Vertreter in privat
rechtlichen fachübergreifenden internatio
nalen Organisationen (zum Beispiel EAC, 
EAL, ILAC, IAF), die auf akkreditierungs-
relevanten Gebieten tätig sind. Sie berichten 
dem DAR über die Ergebnisse und koordinie
ren auch die deutsche Mitarbeit in Arbeits
gruppen dieser internationalen Organi-
sationen. 
Jeder Vertreter/Arbeitsgruppenmitglied hat 
eine Beratergruppe, die er selbst aktuell 
informiert und mit der er die Stellungnah
men abstimmt (schriftlich). 
Der AIZ organisiert die Abstimmung der Ver
treter in den verschiedenen Organisationen. 
Die Leitlinien und Stellungnahmen des DAR 
zu übergreifenden Themen werden im DAR 
abgestimmt und sind für die Vertreter in den 
verschiedenen Gremien bindend.“ 



Aktivitäten zur Weiterentwicklung des DAR | Aufnahme neuer Mitglieder in den DAR 123

4.2 Aufnahme neuer Mitglieder in den DAR

Die Aufnahme neuer Mitglieder in den DAR er-
folgte gemäß den Verfahrensregeln des DAR [93]. 
Voraussetzung für die Aufnahme von Akkreditie-
rungsstellen aus dem gesetzlich nicht geregelten 
Bereich in den DAR war seit seiner Gründung der 
Abschluss eines Koordinierungsvertrages mit der 
TGA [93]. Dieser sah eine regelmäßige Überprüfung 
der Einhaltung des Regelwerks des DAR und des 
 TGA-  ASTÜ-Verfahrens vor (siehe Kapitel 2.3.2.5, 
Seite  71). Aus dem gesetzlich nicht geregelten 
Bereich wurden auf Vorschlag der TGA die DACH 
und die DASET 1994 als Mitglieder in den DAR 
aufgenommen. Für Akkreditierungsstellen aus dem 
gesetzlich geregelten Bereich erfolgte die Aufnahme 
nach erfolgreichem Abschluss der Bund-Länder-Ko-
ordinierung. Die dienstaufsichtsführenden Ministe-
rien waren dafür verantwortlich, dass diese Akkre-
ditierungsstellen die Forderungen der zutreffenden 
und gültigen Normen einhielten und danach tätig 
waren. Entsprechend dieser Regelungen wurden auf 
der 14. DAR-Sitzung am 13. Juni 1994 aus dem 
gesetzlich geregelten Bereich das BSI und die ZLG 
in den DAR aufgenommen. 

Gemäß Beschluss 33/02/01 des DAR (33. DAR-Sit-
zung am 20.06.2001) wurde die DAR-Geschäfts-
stelle beauftragt, Vorschläge zur Struktur- und 
Arbeitsverbesserung des DAR zu erarbeiten. Dazu 
wurde eine Ad-hoc-Gruppe „Struktur DAR“ ge-
bildet. Mitglieder waren Vertreter des geregelten 

Bereichs und des nicht geregelten Bereichs. Diese 
Ad-hoc-Gruppe bestand bis zur 35. DAR-Sitzung 
am 13.03.2003. Sie verfasste die vierte Version 
der DAR-Verfahrensregeln DAR-GL1 „Verfah-
rensregeln des Deutschen Akkreditierungsrates“. 
Diese wurde auf der 34. DAR-Sitzung (10.10.2001) 
bestätigt, sollte jedoch erst nach Erarbeitung der 

„Regeln zur Aufnahme und Ausschluss von Mit-
gliedern“ in Kraft treten (Beschluss 34/02/01). Das 
erfolgte auf der 35. DAR-Sitzung (13.03.2002). 
Die präzisierten Mitgliedschaftsregeln des DAR 
wurden als Anhang zu den Verfahrensregeln des 
DAR (DAR-GL1 „Regeln für die Mitgliedschaft im 
DAR“ vom 13.03.2002) bestätigt. Die Ergebnisse 
der Ad-hoc-Arbeitsgruppe „Struktur des DAR“ 
führten zu keiner grundlegenden Strukturänderung.
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4.3 „Einplatzprinzip“ und Wettbewerb 
zwischen Akkreditierungsstellen

Bisher galt intern das sogenannte „Einplatzprinzip“. 
Demnach war für die verschiedenen Akkreditie-
rungsgebiete jeweils nur eine Akkreditierungsstelle 
zuständig. Bei der Aufnahme neuer Mitglieder in 
den DAR waren Probleme bei der Abgrenzung der 
Akkreditierungstätigkeiten der einzelnen Akkredi-
tierungsstellen absehbar. Die Aufgabengebiete konn-
ten nicht so scharf getrennt werden, dass es keine 
Überschneidungen gab. In der Sitzung des Vorbe-
reitungskreises für DAR-Sitzungen am 31.08.1994 
[94] wurde appeliert, neue Akkreditierungsstellen 
in Deutschland zu vermeiden und die vorhandenen 
Akkreditierungsstellen langfristig zu konzentrieren. 
Es wurde vermerkt, dass die EG-Kommission keinen 
freien Wettbewerb zwischen Akkreditierungsstellen 
wünscht. Der Grundgedanke der Akkreditierung 
lebe davon, dass Akkreditierungen einheitlich und 
vergleichbar durchgeführt werden und kommer-
zielle Interessen diesem Ziel entgegenstehen würden. 
Für den Fall, dass es dem DAR nicht gelingt, oben 
genannte Fragen zu klären, müsste eine staatliche 
Stelle eingeschaltet werden. 
Im Protokoll der 15. DAR-Sitzung am 21.09.1994 
ist zu lesen [91]:

„Weitere Diskussionspunkte waren 
 Konkurrenz unter Akkreditierungsstellen, 
tatsächliche finanzielle Aufwendungen der 
Akkreditierungsstellen und der Vorschlag 
eines Appells zur Konzentration der Akkredi
tierungsstellen und Verhinderung der Grün
dung weiterer Stellen.“ 
 

„Der bisherige Gedanke des DAR war es, dass 
die verschiedenen Akkreditierungsstellen auf 
abgegrenzten technischen Gebieten tätig 
sind. Akkreditierungsstellen auf überlap
penden Bereichen würden den Konkurrenz
gedanken fördern. Diese könnte die fachliche 
Kompetenz schwächen und wird im  Ausland, 
speziell in der EU-Kommission, nicht 
akzeptiert.“

Die folgenden zwei Beispiele sollen die verzwickte 
Problemlage der Abgrenzung von Aufgabengebieten 
innerhalb des gesetzlich nicht geregelten Bereichs 
(Beispiel 1, anhand der TGA) von denen im gesetz-
lich geregelten Bereich (Beispiel 2) verdeutlichen. 
Das Beispiel 2 zeigt Überlappungen bei der Akkre-
ditierung im gesetzlich geregelten Bereich durch 
die ZLS und im gesetzlich nicht geregelten Bereich 
durch das DAP.

Beispiel 1: Die TGA als Akkreditierungsstelle 
für Zertifizierungsstellen von Management-
sys temen und Personen

Die TGA führte selbst Akkreditierungen von Zerti-
fizierungsstellen für Managementsysteme und für 
Personen durch. Abb. 58 zeigt das Organigramm der 
TGA als Akkreditierungsstelle für Zertifizierungs-
stellen von Managementsystemen und Personen. 
Aus der Doppelstellung der TGA (Koordinierungs-
stelle der privaten Akkreditierungsstellen (Abb. 39, 
Seite 70) und gleichzeitig als Akkreditierungs-
stelle für Zertifizierungsstellen von Management-
systemen und Personen (Abb. 58)) ergaben sich 
Wettbewerbssituationen und Interessenkonflikte 
zwischen den von der TGA zu koordinierenden 
Akkreditierungsstellen und der TGA als Akkredi-
tierungsstelle. Diese Interessenkonflikte spitzten 
sich durch Neuaufnahmeanträge in den DAR zu 
und führten zu den Interimsphasen des DAR (siehe 
Kapitel 4.6, Seite 130).
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Beispiel 2: Doppelakkreditierungen einer 
staatlichen Produktzertifizierungsstelle  
durch DAP und ZLS

Die BAM-Zertifizierungsstelle (BZS) wurde im Jahr 
1996 gegründet. Sie ist innerhalb der BAM eine 
unabhängige Einheit. Ihrem Lenkungsgremium 
steht der BAM-Präsident vor. Die BZS zertifiziert 
technische Produkte, die in der BAM geprüft 
wurden, sowohl im gesetzlich geregelten als auch 
im gesetzlich nicht geregelten Bereich. Zusätzlich 
zertifiziert die BZS Qualitätsmanagementsysteme 
von Herstellern im gesetzlich geregelten Bereich. 
Grundlage der Produktzertifizierung sind Prüfer-
gebnisse von BAM-Prüflaboratorien. Diese Prüfla-
boratorien erfüllten die Anforderungen der Norm  
DIN EN ISO/IEC 17025 beziehungsweise ihrer 
Vorgänger. Zahlreiche BAM-Prüflaboratorien waren 
vom DAP akkreditiert. 

Die BZS vergibt zwei Konformitätsbewertungs-
zeichen (Abb. 59): 

1. Im gesetzlich nicht geregelten Bereich auf 
der Basis freiwilliger Normen das Zeichen 

„BAM Baumuster geprüft“ und bei zusätz-
licher Überprüfung des Qualitätssystems des 
Herstellers „BAM Geprüft und überwacht“. 

2. Die CE-Kennzeichnung bei Erteilung 
von EG-Baumusterprüfbescheinigungen 
und der Zertifizierung des  zugehörigen 
Qualitätsmanagementsystems des Her-
stellers mit der EU-Kenn-Nr. 0589, das 
auf dem Produkt angebracht wird. 

Abb. 58 Organigramm der TGA als Akkreditierungsstelle für Zertifizierungsstellen von Managementsystemen und Personen [53]



126 Aktivitäten zur Weiterentwicklung des DAR | „Einplatzprinzip“ und Wettbewerb zwischen Akkreditierungsstellen

Die BZS wurde von zwei Akkreditierungsstellen 
akkreditiert (siehe Anl. 12):

1. von der DAP als Produktzertifizie-
rungsstelle im gesetzlich nicht gere-
gelten Bereich (seit 15.09.1999) 

2. von der ZLS als Produktzertifizie-
rungsstelle im gesetzlich geregelten 
Bereich vom 15.03.1996 für folgende 
Richtlinien und deren Vorgänger:

 — ATEX Richtlinie 2014/34/EU für Geräte 
und Schutzsysteme zur Verwendung in 
explosionsgefährdeten Bereichen [95]

 — PED Richtlinie 97/23/EG vom 29. Mai 1997 
über Druckgeräte und Richtlinie 2014/68/EU  
vom 15. Mai 2014 für Druckgeräte [96]

 — TPED Richtlinie 2010/35/EU vom 16. Juni 
2010 über ortsbewegliche Druckgeräte [97]

Die BZS konnte mit der ZLS-Akkreditierung nach-
weisen, dass sie in Zusammenarbeit mit BAM-Prüfla-
boratorien kompetent ist, die grundlegenden 
Anforderungen an Produkte aus obengenannten 
EG-Richtlinien und deren zugehörigen Normen 
zu prüfen und zu bewerten. Mit der ZLS-Akkre-
ditierung wurde der BZS auch die Kompetenz 
bestätigt, die Qualitätsmanagementsysteme der 
Hersteller prüfen und bewerten zu können, damit 
eine konstante und qualitätsgerechte Produktion 
der zertifizierten Produkte sichergestellt ist. Die 
ZLS-Akkreditierung war die Voraussetzung für 
die Notifizierung der BAM bei der Europäischen 
Kommission mit der Kenn-Nummer 0589. Die 
BAM wurde in die Datenbank der Notifizierten 
Stellen der Europäischen Kommission (NANDO) 
aufgenommen. 

Abb. 59 zeigt die damalige Internetseite der BZS. 
Diese enthält den Verweis auf die DAP-Akkreditie-
rung mit der DAR-Registrierungs-Nummer in der 
Datenbank akkreditierter Stellen des DAR sowie 

den Verweis auf die ZLS-Akkreditierung mit der 
Notifizierungsurkunde der BAM für die entspre-
chenden EG-Richtlinien.

Die BZS wurde also von zwei Akkreditierungsstel-
len, die beide Mitglied im DAR waren, akkreditiert. 
Dabei wurde die Qualifikation des Personals, die 
Eignung der Verfahren und die der technischen Ein-
richtungen sowohl von der ZLS als auch dem DAP 
überprüft. Der Überdeckungsgrad betrug mehr als 
80 Prozent und hätte im optimalen Fall nur einmal 
überprüft werden müssen, wenn die bereits vorhan-
denen Kompetenznachweise des DAP durch die ZLS 
anerkannt worden wären. Stattdessen wurden die 
gleichen Elemente wiederholt überprüft, was einen 
beachtlichen Zeit- und Kostenaufwand bedeutete. 
Die beiden Akkreditierungsstellen führten vertrags-
gemäß, jede für sich, die Überwachungsbegutach-
tungen durch, allerdings zu unterschiedlichen Zeit-
punkten. Die BZS versuchte in einem Pilotversuch, 
die Überwachungsbegutachtungen gemeinsam von 
ZLS und DAP gleichzeitig durchführen zu lassen. 
Damit sollten Aufwand und Kosten minimiert 
werden. Das gelang nur in einem Einzelfall und 
wurde nicht wiederholt. Dazu wäre ein weiterfüh-
rendes Engagement beider Akkreditierungsstel-
len notwendig gewesen. Trotz der erfolgreichen 
Zusammenarbeit von Akkreditierungsstellen auf 
anderen Gebieten (siehe Kapitel 2.3.3, Seite 91) 
konnte in diesem Fall keine weitere Zusammenar-
beit beziehungsweise Anerkennung vorhandener 
Akkreditierungen erreicht werden. Die beiden Ak-
kreditierungsstellen setzten ihre Begutachtungen 
und Überwachungen getrennt fort. Diese Vorge-
hensweise betraf nicht nur die BZS, sondern viele 
andere Produktzertifizierungsstellen in Deutschland. 
Anl. 12 zeigt in einer Parallel darstellung links,  die 
von der ZLS akkreditieren Tätigkeitsbereiche der 
BZS für EG-Richtlinien mit den beiden Notifizie-
rungsurkunden des BMAS und rechts, die vom DAP 
akkreditierten Tätigkeitsbereiche der BZS mit der 
DAR-Registrierungsnummer DAP-ZE-3998.00.
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Abb. 59 Beispiel für Doppelakkreditierung der BZS durch ZLS und DAP
Screenshot der damaligen BZS-Internetseite [92].  
Hervorhebung 1 – ZLS: Notifizierungsurkunden des BMAS an die EU-Kommission mit Verweis auf die gesetzliche  
Akkreditierung durch die ZLS. 
Hervorhebung 2 – DAP: DAR-Logo mit Registierungsnummer DAP-ZE-3998.00, Zertifizierungsstelle für Produkte.

2

1
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4.4 Koordinierungsgruppe gesetzlich geregelter Bereich (KOGB)

Die Europäische Kommission forderte Ende 1999 
die Mitgliedstaaten auf, ihre Strukturen auf dem Ge-
biet der Akkreditierung und Benennung mitzuteilen 
[98]. Von deutscher Seite wurde daraufhin im Juni 
2000 der Kommission eine Beschreibung der Ver-
fahren zu Akkreditierungs-/Anerkennungs-, Benen-
nungs- und Notifizierungsverfahren in Deutschland 
für die Richtlinien des Neuen Konzepts übergeben. 
Im Oktober 2000 wurde eine ergänzte Fassung mit 
dem Titel „SOGS N377 DE – Akkreditierungs-/
Anerkennungs-, Benennungs- und Notifizierungs-
verfahren in Deutschland im Geltungsbereich des 
EG-Vertrages, Brüssel vom 20.10.2000“ [99] ein-
gereicht. Die Akkreditierung in Deutschland wurde 
darin als dezentrales System mit Koordinierung 
innerhalb des gesetzlich geregelten Bereichs als Teil 
des DAR beschrieben (farblich hervorgehoben in 
Tab. 8).

In Deutschland waren 1999 sieben Akkreditie-
rungsstellen im gesetzlich geregelten Bereich auf 
unterschiedlicher gesetzlicher Grundlage aktiv. Um 
unnötigen Mehraufwand bei den Akkreditierun-
gen durch verschiedene Akkreditierungsstellen im 
gesetzlich geregelten Bereich bei ein und derselben 
Konformitätsbewertungsstelle zu begrenzen und 
um die Akkreditierungen im gesetzlich geregelten 
Bereich vergleichbar zu machen, war eine verstärkte 
Koordination untereinander notwendig. Diese konn-
te der DAR wegen fehlender Eingriffsmöglichkeiten 

nicht zufriedenstellend leisten. Daher wurde auf 
Initiative des  BMWi und der Regulierungsbehörde 
für Telekommunikation und Post (RegTP) im Jahr 
2001 die KOGB als eine Arbeitsgruppe ohne den 
Status einer juristischen Person gegründet. Mitglie-
der waren Vertreter der Akkreditierungsstellen des 
gesetzlich geregelten Bereichs. Die KOGB wurde 
von Hans Meierhofer, Abteilungsleiter RegTP, ehe-
maliger Präsident des Bundesamtes für Post und 
Telekommunikation, geleitet. Das erste Abstim-
mungsgespräch des gesetzlich geregelten Bereichs 
fand am 06.04.2001 beim  BMWi in Bonn statt 
[100] und war zugleich die Gründungssitzung der 
KOGB. Es ging bei diesem ersten Treffen um die 
Zusammenarbeit des gesetzlich geregelten Bereichs 
in Deutschland unter dem Dach des DAR. Letzterer 
sollte erhalten und gestärkt werden und weiterhin 
als Sprachrohr des deutschen Akkreditierungssys-
tems nach außen dienen. Die Geschäftsstelle der 
KOGB wurde bei der RegTP in Mainz angesiedelt, 
da dort Erfahrungen bei der Umsetzung der Dritt-
staatenabkommen, der Anerkennung von benannten 
Stellen sowie Erfahrungen bei der Akkreditierung 
durch die RegTP vorlagen. Die KOGB erstellte zu-
nächst eine tabellarische Übersicht der „Gremien 
mit Relevanz zur Konformitätsbewertung, Akkredi-
tierung, Anerkennung, Benennung sowie staatlichen 
Inspektionen und Untersuchungen“ (Tab. 8).

Tab. 8 Auszug aus der Übersicht nationaler Benennungssysteme für SOGS WG 1, hier für Deutschland [99]
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4.5 Neuaufnahmeanträge und Rechtsvorgänge

Im Juni 2001 beantragte eine Akkreditierungsstelle 
des gesetzlich nicht geregelten Bereichs die Aufnah-
me in den DAR. Gemäß DAR-Regelwerk [93] war 
dazu eine Überprüfung der Unterlagen durch die 
TGA im Rahmen ihrer Koordinierungsfunktion 
erforderlich. Der Antragsteller stimmte dem nicht 
zu, da die TGA auch als Akkreditierungsstelle für   
Zertifizierungsstellen von Managementsystemen 
tätig war und sich somit eine Wettbewerbssituation 
mit dem Antragsteller ergab. Ohne eine erfolgrei-
che Überprüfung durch die TGA war damals keine 
Aufnahme in den DAR möglich. Der Antragsteller 
wurde nicht in den DAR aufgenommen. Der gleiche 
Antragsteller erhob deshalb im Juli 2002 gegen den 
DAR Klage bezüglich einer vermeintlichen Mono-
polstellung des DAR und forderte Schadensersatz 
für Aufträge, die er nur mit Mitgliedschaft im 
DAR hätte bekommen können. Die Klagen gegen 
den DAR und seinen Vorsitzenden wurden jedoch 
erst Ende 2004 abgewiesen und das Verfahren 
eingestellt. Das DAR-Präsidium beauftragte nach 
Eingang der Klage eine juristische Überprüfung 
der Verfahrensregeln (DAR-GL1). Dabei sollten die 
nationalen als auch europäischen Festlegungen zur 
Monopolstellung von Akkreditierungsstellen und 

des Wettbewerbs unter Akkreditierungsstellen be-
rücksichtigt werden. Die Tätigkeit des DAR und der 
TGA, wettbewerbsrechtliche Haftungsfragen, die 
Nutzung des Bundesadlers, Gleichbehandlungsfra-
gen und Fragen zum Markenrecht sollten ebenfalls 
juristisch überprüft werden. Daraus sollten Hinwei-
se für eine geeignete Rechtsform des DAR abgeleitet 
werden. Im Ergebnis wurden die Mitgliedschafts-
bedingungen und das Aufnahmeverfahren in den 
DAR geändert. Ein Überwachungsverfahren wurde 
eingeführt, um die Einhaltung der verpflichtenden 
Regeln des DAR regelmäßig zu überprüfen. Es gab 
jedoch keine grundlegenden Strukturänderungen. 
Die Rechtsform des DAR als freiwillige Arbeits-
gemeinschaft bürgerlichen Rechts ohne den Status 
einer juristischen Person blieb unverändert. Die 
Trennung in die zwei Bereiche, gesetzlich geregelter 
Bereich und gesetzlich nicht geregelter Bereich, blieb 
ebenfalls bestehen. 
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4.6 Die Interimsphasen I und II des DAR 

Vorgeschichte

Die im Zusammenhang mit Neuaufnahmeanträgen 
in den DAR (siehe Kapitel 4.5, Seite 129) erfolgte 
juristische Überprüfung der Verfahrensregeln des 
DAR war wegen der komplexen Zusammenhänge 
nicht einfach. Eine schnelle, sowohl für den gesetz-
lich geregelten als auch gesetzlich nicht geregelten 
Bereich, akzeptable Lösung für ein rechtssicheres 
Aufnahmeverfahren und die Abweisung der Klagen 
zeichnete sich nicht ab. Die KOGB empfahl daher 
den Akkreditierungsstellen des gesetzlich geregelten 
Bereichs den Austritt aus dem DAR und verfasste 
dazu einen Beschluss am 25.06.2003 [101]. Diesem 
Beschluss folgten ab Mitte 2003 ZLG, ZLS und 
BSI (siehe auch Kapitel 4.7, Seite 134). Die KOGB 
forderte gleichzeitig den DAR zur Überarbeitung des 
Regelwerks und zu einer Umstrukturierung auf. Das 
sollte während einer sogenannten Interimsphase 
geschehen, da die bisherige Ad-hoc-Gruppe „DAR 
Struktur“ keine für den geregelten Bereich befriedi-
genden Vorschläge unterbreiten konnte. Die KOGB 
war der Ansicht, dass der gesetzlich geregelte Be-
reich nicht für Haftungsfragen des gesetzlich nicht 
geregelten Bereiches herangezogen werden durfte.

Vom DAR-Präsidium wurde die Ad-hoc-Gruppe 
„Interimslösung“ zur Erarbeitung von Lösungsvor-
schlägen einberufen. Auf der 13. Präsidiumssitzung 
des DAR am 21.10.2002 wurden von ihr zwei Vari-
anten vorgestellt:

1. Umstrukturierung des DAR zu einer 
Diskus  sionsplattform, Trennung der beiden 
Bereiche (gesetzlich geregelter und gesetzlich 
nicht geregelter Bereich). Aufgeben der 
gemeinsamen Urkunden, Insignien und 
Änderung der Internetseite des DAR.

2. Änderung des Status von Mitgliedern des 
geregelten Bereichs in einen Gaststatus, der 
ein Haftungsrisiko aus Handlungen des nicht 
geregelten Bereichs ausschließen sollte.

Der erste Vorschlag entsprach praktisch einer Auflö-
sung des DAR, inklusive des Verlustes der Insignien. 
Dem konnte und wollte der gesetzlich nicht geregel-
te Bereich nicht zustimmen. Der zweite Vorschlag, 
die Umwandlung des Mitgliedstatus im DAR in 
einen reinen Gaststatus der Akkreditierungsstellen 
des gesetzlich geregelten Bereichs, fand bei diesen 
keine Zustimmung. Auf der 36. DAR-Sitzung am 
22.10.2002 wurde dann die Interimsphase I mit 
einer Gültigkeit von dreieinhalb Mona ten bis 
zur 37. DAR-Sitzung am 18.02.2003 beschlossen 
(Beschluss 36/2/02). Der folgende Text wurde als 
Ergänzung zu den „Verfahrensregeln des Deutschen 
Akkreditierungsrates“ (DAR-GL1) verabschiedet 
[102].

„DAR Interimslösung I 
Diese Interimslösung hat den Zweck, die  
Verantwortung für den Zugang zum DAR 
von Seiten des gesetzlich geregelten Bereichs 
von dem des nicht gesetzlich geregelten 
Bereichs zu trennen und in die Eigenverant
wortung der jeweiligen Bereiche zu stellen. 
Diese Interimslösung soll die Schaffung eines 
neu zu regelnden Zugangsverfahrens ermög
lichen, ohne dieses inhaltlich zu präjudizieren. 
 
1. Aufnahme neuer Mitglieder 
Für die Gültigkeitsdauer dieser Interims-
lösung entscheiden die Mitglieder des nicht 
gesetzlich geregelten Bereichs (organisiert 
durch die TGA) und die Mitglieder des 
gesetzlich geregelten Bereichs (organisiert 
durch die KOGB) selbstständig und eigenver
antwortlich über die Aufnahme neuer Mit
glieder jeweils aus ihrem Bereich in den DAR. 
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2. Beschlussfassung 
Der DAR dient unter dieser Interimslösung 
der Beratung von Empfehlungen. Er fasst 
während dieser Zeit keine Beschlüsse. Über 
die Umsetzung von DAREmpfehlungen 
entscheiden die beiden Bereiche in eigener 
Verant wortung. 
 
3. Geltungsdauer 
Diese Interimslösung tritt durch Beschluss 
des DAR am 22.10.2002 in Kraft. Sie ist 
gültig bis zum 18.02.2003. Sie ist spätestens 
dann durch eine weiterführende Lösung 
im Besonderen für die Zusammensetzung 
des DAR und Nutzung seiner Insignien zu 
ersetzen. Für die Dauer dieser Interimslösung 
werden entgegenstehende Regelungen des 
DAR außer Kraft gesetzt.“

Auf der 37. DAR-Sitzung am 18.02.2003 stellte die 
Ad-hoc-Gruppe „Interimslösung“ des Präsidiums 
den folgenden Vorschlag für eine Interimslösung II 
vor. Diese Lösung wurde nach Diskussion in der 
Sitzung bestätigt [103][104]:

„Interimslösung II 
In die Interimslösung II sind Ergebnisse 
des vorläufigen Gutachtens von Herrn 
Prof. K.-J. Michaeli / Dr. A. Scheffler zu 
Rechtsfragen des Deutschen Akkreditie
rungssystems eingeflossen. Nach Vorliegen 
des endgültigen Gutachtens ist diese Lösung 
zu überprüfen und gegebenenfalls unter 
Beachtung der europäischen Entwicklungen 
anzupassen. 
Die Interimslösung I tritt am 18.02.2003 
außer Kraft und wird durch folgende  
Interimslösung II abgelöst: 
Während der Interimsphase II entscheiden 
die Mitglieder des gesetzlich geregelten und 
des gesetzlich nicht geregelten Bereiches 
selbständig und eigenverantwortlich über 

die Aufnahme neuer Mitglieder jeweils aus 
ihrem Bereich. Entscheidungen über die Auf
nahme neuer Mitglieder des gesetzlich nicht 
geregelten Bereiches werden mit sofortiger 
Wirkung von einem unabhängigen Gremium 
getroffen. Die vom gesetzlich nicht geregel
ten Bereich zu überarbeitenden Aufnahme
kriterien werden schnellstmöglich bekannt 
gegeben. 
 
1. Die TGA- GmbH trennt ihre Akkreditie
rungstätigkeit von ihrer Koordinierungs und 
Überwachungstätigkeit. Diese Tätigkeiten 
werden getrennten, rechtlich, personell und 
organisatorisch voneinander unabhängigen 
Rechtsträgern übertragen. In der Zeit bis 
zur Einrichtung dieses Rechtsträgers wird 
den von der TGA koordinierten Stellen des 
gesetzlich nicht geregelten Bereiches die 
sofortige Auflösung der Koordinierungs
verträge angeboten. Sollte dieses Angebot 
angenommen werden, werden die Koordi
nierungs- und Überwachungsaufgaben von 
einer Koordinierungsgruppe des gesetzlich 
nicht geregelten Bereiches wahrgenom
men, an der alle Mitglieder des gesetzlich 
nicht geregelten Bereiches gleichberechtigt 
mitwirken. 
 
2. Der DAR stellt fest, dass im gesetzlich 
nicht geregelten Bereich keine Sektorali
sierung gefordert wird und damit Wett
bewerb zwischen den Akkreditierungsstellen 
des gesetzlich nicht geregelten Bereiches 
 zu lässig ist. Dies wird bei der Aufnahme 
neuer Mitglieder aus dem gesetzlich nicht 
geregelten Bereich berücksichtigt. 
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3.  Der DAR dient in der Interimsphase II 
der Beratung von Empfehlungen. Er fasst 
während dieser Zeit keine Beschlüsse. Über 
die Umsetzung von DAREmpfehlungen 
entscheiden die beiden Bereiche in eigener 
Verantwortung.“ 

Der oben zitierte Text der Interimslösung II wurde 
mit Datum der Bestätigung auf der 37. DAR-Sitzung 
am 18.02.2003 als Anlage zu den DAR-Verfahrens-
regeln (DAR-GL1, Version 2.1 vom 09.12.1997) 
veröffentlicht. Die Überprüfung der während der 
Interimsphase II geltenden Verfahrensregeln auf ihre 
Rechtmäßigkeit hatte ergeben, dass eine Delegierung 
von Entscheidungen, die der DAR selbst zu treffen 
hat, auf Dritte nicht zulässig sei. Zu solchen Dritten 
zählten die KOGB oder ein von der TGA getrennter, 
unabhängiger und noch zu schaffender Rechtsträger. 
Der DAR müsste seine Beschlüsse selbst fassen [104]
[105][106]. Auf der 38. DAR-Sitzung am 18.12.2003 
wurde deshalb die Interimslösung II außer Kraft ge-
setzt. Der DAR beschloss, wieder eigene Beschlüsse 
zu fassen (Beschluss 38.2/01/03). Die Interimsphase 
II wurde damit am 18.12.2003 beendet und dauerte 
nur zehn Monate. Die während der Interimsphasen 
entstandenen verschiedenen Strukturänderungs-
vorschläge, zum Beispiel das Eckpunktepapier der 
KOGB sowie weitere Vorschläge des  BMWi und 
des BDI, wurden zwar diskutiert, führten jedoch zu 
keiner grundlegenden Änderung. Die Notwendigkeit 
einer gesetzlichen Lösung wurde immer offensicht-
licher, konnte jedoch vom DAR nicht allein bewirkt 
werden. Die Gutachten zu Rechtsfragen des DAR 
[104][105][106], die während der Interimsphasen 
entstanden, führten zu Ergänzungen in den Ver-
fahrensregeln des DAR (DAR-2-GL-01, Anl. 17). 
Die damals neue Version 3.0 der Verfahrensregeln 
des DAR enthielt erstmals als Anlage „Verpflich-
tende Regeln des DAR“ (siehe Anl. 17, Seite 208). 
Zu den verpflichtenden Regeln gehörte nunmehr 
die verbindliche Anwendung der aufgelisteten 
DIN-Normen und ISO/IEC-Normen in der jeweils 
gültigen Fassung. Diese Normen enthielten die 
Anforderungen an Akkreditierungsstellen selbst 
und die Anforderungen an die zu akkreditieren-
den Konformitätsbewertungsstellen in den Normen  
DIN EN ISO/IEC 17025:2000 für Laboratorien, 

DIN EN 45004 (Juni 1995) für Inspektionsstellen, 
DIN EN 45011 (1998) für Produktzertifizierungs-
stellen, DIN EN 45012 für Managementsystem-  
Zertifizierungsstellen, DIN EN ISO/IEC 17024:2003 
für Personenzertifizierungsstellen. Darüber hinaus 
waren die DAR-Regeln für die Nutzung der DAR-
Insig nien auf den Akkreditierungsurkunden und des 
DAR- Logos verpflichtend einzuhalten.

Da der DAR seit seiner 38. Sitzung am 18.12.2003 
selbst wieder Beschlüsse fasste, konnte er über die 
Aufnahme neuer Mitglieder als auch über den 
Ausschluss von Mitgliedern entscheiden, wenn 
diese das Regelwerk nicht einhielten. Neu einge-
führt wurde auch, dass der DAR-Vorsitzende zwei 
Stellvertreter bekam, einen aus dem gesetzlich 
geregelten Bereich und einen aus dem gesetzlich 
nicht geregelten Bereich. Die geänderten Verfah-
rensregeln sollten befristet für eine Übergangsphase 
bis zum 31.12.2004 gültig sein. Als Voraussetzung 
für die DAR-Mitgliedschaft wurde für Akkreditie-
rungsstellen des gesetzlich nicht geregelten Bereichs 
der Nachweis der Einhaltung der verpflichtenden 
Regeln festgelegt. Die Mitgliedschaft war nicht 
mehr an den Abschluss eines Koordinierungs- und 
Überwachungsvertrages mit der TGA gebunden. Die 
Evaluierung der Aufnahmewilligen sollte im Auftrag 
des DAR-Vorsitzenden durch die BAM erfolgen. 
Dazu war von den Antragstellern ein Vertrag mit 
der BAM über die Evaluierung abzuschließen. Das 
Gutachten über die Evaluationsergebnisse war die 
Grundlage für den DAR-Vorsitzenden zur Aufnah-
meentscheidung in den DAR. Die Überwachung der 
privaten Akkreditierungsstellen im gesetzlich nicht 
geregelten Bereich sollte im zweijährigen Rhythmus 
ebenfalls durch die BAM erfolgen, bei begründeten 
Hinweisen auf Nichteinhaltung der verpflichtenden 
Regeln auch früher. Es wurden klare Regeln für 
die Beendigung der Mitgliedschaft sowohl für Ak-
kreditierungsstellen im gesetzlich nicht geregelten 
als auch im gesetzlich geregelten Bereich festgelegt 
(siehe Kapitel 4.9, Seite 135). Die privaten Akkre-
ditierungsstellen aus dem gesetzlich nicht geregel-
ten Bereich beteiligen sich nunmehr direkt an der 
Finanzierung der DAR-Geschäftsstelle und nicht 
mehr über die TGA-Koordinierung. Ein Präsidium 
des DAR war jetzt nicht mehr vorgesehen. Die 15. 
und zugleich letzte Sitzung des DAR-Präsidiums 
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fand am 04.06.2003 statt. Zu den Aufgaben des 
DAR-Vorsitzenden gehörte nach wie vor die Ver-
tretung des DAR auf internationaler Ebene.

Zusammenfassung Interimsphase

Auslöser der Interimsphase I war der bereits zur 
36. DAR-Sitzung am 22.10.2002 vorliegende 
Entwurf des „Gutachtens zu Rechtsfragen des 
Deutschen Akkreditierungswesens“ (Protokoll 36. 
DAR-Sitzung v. 22.10.2002 Anlage P36DAR09) 
[107]. Nach Vorliegen der Endfassung dieses Gut-
achtens vom 17.02.2003 [104] begann die Inte-
rimsphase II. Aufgrund des juristischen Gutachtens 
[106] und der gutachterlichen Stellungnahme [105] 
wurde die Interimsphase II auf der 38. DAR-Sit-
zung am 18.12.2003 beendet. Die Gesamtdauer 
der Interimsphasen betrug zehneinhalb Monate 
(22.10.2002 bis 18.12.2003). Nach der Beendi-
gung der Interimsphase II fasste der DAR wieder 
Beschlüsse. 

Die TGA gab ihre Koordinierungs- und Überwa-
chungsfunktion für die privaten Akkreditierungsstel-
len im DAR im Rahmen des TGA-  ASTÜ-Verfahrens 
auf. Die Koordinierungsverträge erloschen bezie-
hungsweise wurden gekündigt. Das Einplatzprinzip 
wurde beendet, das heißt für die verschiedenen 
technischen Akkreditierungsgebiete konnten nun 
mehrere Akkreditierungsstellen tätig werden. 
Wettbewerb zwischen Akkreditierungsstellen war 
möglich. Gemäß den Rechtsgutachten sollte ein neu-
trales Gremium für die Prüfung der Aufnahme von 
Antragstellern und deren Überwachung geschaffen 
werden. Die Koordinierungsgruppe gesetzlich nicht 
geregelter Bereich (KONGB) wurde am 25.06.2003 
als freiwillige Arbeitsgemeinschaft gegründet (siehe 
Kapitel 4.8, Seite 134). Die KONGB schlug vor, 
die Evaluierungen von Neuantragstellern und die 
Überprüfung der bisherigen DAR-Mitglieder des 
nicht geregelten Bereichs im Auftrag des DAR durch 
die BAM durchführen zu lassen. 

Die Verfahrensregeln des DAR (DAR-GL1) wurden 
zwischen der 35. DAR-Sitzung am 13.03.2002 und 
39. DAR-Sitzung am 20.04.2004 bezüglich Aufnah-
me neuer DAR-Mitglieder, der Überprüfung der 
bestehenden DAR-Mitgliederakkreditierungsstellen 
und um die verpflichtenden Regeln des DAR ergänzt. 
Diese wurden als Anlage zu den Verfahrensregeln 
des DAR (DAR-02-GL-01, Version 3.0 bestätigt 
am 18.12.2003) auf der 38. DAR-Sitzung am 
18.12.2003 beschlossen und veröffentlicht. Diese 
überarbeiteten Regeln wurden vom Bundeskartell-
amt mit positivem Ergebnis geprüft. Die Vorga-
ben des BMI für die Nutzung des Bundesadlers 
wurden weiterhin erfüllt. Die korrekte Nutzung 
des Bundesadlers wurde verbindlicher Bestandteil 
der ergänzten Verfahrensregeln des DAR. Im Er-
gebnis dieser Veränderungen war der DAR wieder 
handlungs- und beschlussfähig. Das Gesamtsystem 
wurde jedoch durch den Austritt der staatlichen 
Akkreditierungsstellen ZLG, ZLS und BSI ab Mitte 
2003 aus dem DAR geschwächt.

Die vom  BMWi initiierten Gesetzentwürfe für ei-
ne nationale Gesamtlösung mit nur einer privaten 
oder staatlichen Akkreditierungsstelle und die auf 
europäischer Ebene vorhandenen ähnlichen Be-
strebungen wurden weiterverfolgt, führten jedoch 
noch nicht zu Veränderungen in Deutschland. Die 
Situation Ende 2003 Anfang 2004 wurde in [108] 
und [109] beschrieben.
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4.7 Austritte aus dem DAR
Die Akkreditierungsstellen des gesetzlich geregelten 
Bereichs waren bezüglich des ungeklärten Haftungs-
risikos, des offenen Ausgangs der Klage und des 
Schadensersatzanspruchs gegen den DAR im Jahr 
2002 verunsichert. Eine kurzfristige Neustruktu-
rierung des deutschen Akkreditierungssystems, das 
auch alle Belange des gesetzlich geregelten Bereichs 
erfüllte, war aus dem DAR heraus nicht möglich. 
Gemäß des Beschlusses der 13. KOGB-Sitzung am 
25.06.2003 [101] (siehe auch Kapitel 4.6, Seite 130) 
traten folgende Akkreditierungsstellen des gesetzlich 
gere gelten Bereichs aus dem DAR aus:

 — ZLG mit Schreiben vom 30.06.2003 
an den DAR-Vorsitzenden

 — ZLS mit Schreiben vom 02.07.2003 
an den DAR-Vorsitzenden

 — BSI mit Schreiben vom 10.10.2003 
an den DAR-Vorsitzenden

Damit wurden wesentliche Teile des gesetzlich 
geregelten Bereichs aus dem DAR herausgelöst. 
Ein einheitliches Akkreditierungssystem unter 
dem Dach des DAR war nicht mehr möglich. Die 
Vertreter der Akkreditierungsstellen des gesetzlich 
geregelten Bereichs wirkten jedoch weiter inhaltlich 
in den Ausschüssen des DAR mit, da es fachliche 
Schnittstellen für beide Bereiche gab. Ein Vertreter 
der KOGB nahm regelmäßig an den DAR-Sitzun-
gen teil. Umgekehrt nahm ein Vertreter der DAR- 
Geschäftsstelle an den Sitzungen der KOGB teil, 
so dass ein gegenseitiger Informationsaustausch 
gewährleistet war.

Dem Austritt der Akkreditierungsstellen ZLS, ZLG 
und BSI aus dem DAR folgten zwei weitere Stellen: 
die LAI beim Ministerium für Umwelt, Landwirt-
schaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes 
Nordrhein-Westfalen (MULNV NRW) mit Schrei-
ben vom 20.10.2003 an die DAR-Geschäftsstelle 
und die Bauministerkonferenz, Konferenz der für 
Städtebau, Bau- und Wohnungswesen zuständigen 
Minister und Senatoren der Länder (ARGEBAU) 
mit Schreiben vom 11.07.2003 an die DAR- 
Geschäftsstelle und bezog sich auf einen Beschluss 
der Fachkommission Bautechnik auf seiner 150. 

Sitzung. Bereits 2002 trat das Bundesministerium für 
Gesundheit (BMG) mit Schreiben vom 08.08.2002 
an die DAR-Geschäftsstelle aus dem DAR aus, mit 
dem Verweis, dass die Belange des Medizinproduk-
te-Bereichs bereits von der ZLG und ZLS vertreten 
werden. Mit Schreiben vom 20.01.2004 an den 
DAR beendete die private Akkreditierungsstelle 
DASET aus Kostengründen die Mitgliedschaft 
im DAR und stellte die Akkreditierungstätigkeit 
ein. Die einzige zu diesem Zeitpunkt noch gültige 
 DASET-Akkreditierung wurde dem DAP übergeben. 
Im Jahr 2006 übergab DASMIN alle seine Akkredi-
tierungsverfahren an die DACH und beendete seine 
Akkreditierungstätigkeit.

4.8 Koordinierungsgruppe  
gesetzlich nicht geregelter 
Bereich (KONGB)
Am 25.06.2003 wurde die KONGB infolge der gut-
achterlichen Stellungnahme [105] gegründet. Die 
Satzung der KONGB wurde von einem Rechtsan-
waltsbüro auf Konformität mit kartellrechtlichen 
Fragen überprüft. Da die BAM die vom Kartellamt 
geforderte Unabhängigkeit für die Durchführung 
der Evaluierungsverfahren besaß und als juristische 
Person Evaluierungsverträge abschließen konnte, 
wurde aus Kosten- und Effektivitätsgründen auf die 
Gründung der KONGB als juristische Person (e.V. 
oder  GmbH) verzichtet. Die BAM übernahm die 
Aufgaben der Evaluierung neuer und bestehender 
Mitgliedschaften im gesetzlich nicht geregelten 
Bereich und gründete den BAM-Evaluierungsaus-
schuss (siehe Kapitel 4.9, Seite 135). Mit Schrei-
ben vom 16.12.2003 des BAM-Präsidenten an den 
DAR-Vorsitzenden wurden mit Zustimmung des 
 BMWi die Evaluierungsaufgaben formal von der 
BAM übernommen.

Die KONGB bestand aus Vertretern der sechs 
Akkreditierungsstellen des gesetzlich nicht gere-
gelten Bereichs (DAP, DATech, TGA, DACH, DKD, 
GAZ), einem BDI-Vertreter und einem Vertreter 
der DAR-Geschäftsstelle. Später reduzierte sich 
die Anzahl der Akkreditierungsstellenvertreter, da 
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die DATech in die TGA integriert wurde. Sprecher 
beziehungsweise Vorsitzender der KONGB war 
Univ.-Prof. Dr. Kurt Ziegler (Erster Vorsitzender 
des VMPA, Präsident des Materialprüfungsamts 
 Berlin-Brandenburg). 

Die KONGB war insbesondere in der zweiten Jah-
reshälfte im Jahr 2003 aktiv, in der allein sechs 
Sitzungen stattfanden. In der KONGB wurden die 
Aufnahmeregeln und das Überprüfungsverfahren 
für die Mitgliedschaft im DAR beraten und der 
Verfahrensablauf festgelegt. Es wurden die Grund-
lagen und Dokumente für die späteren Evaluie-
rungsverfahren geschaffen. In den Sitzungen der 
KONGB wurden der Evaluierungsvertrag zwischen 
der BAM und der jeweiligen Akkreditierungsstelle 
sowie die Regeln des BAM-Evaluierungsverfahrens 
verabschiedet. Die Verfahrensweise entsprach der 
gängigen internationalen Evaluierungspraxis von 
Akkreditierungsstellen, die Mitglied in der gegen-
seitigen Anerkennungsvereinbarung werden woll-
ten (ISO/IEC Guide 68:2002, der späteren Norm 
 ISO / IEC 17040:2005). Es wurde darauf geachtet, 
dass alle kartellrechtlichen Empfehlungen der 
Rechtsgutachten [106] umgesetzt wurden. 

Die KOGB und KONGB führten im März 2004 
und Juni 2004 gemeinsam  informelle Treffen durch 
und tauschten sich über aktuelle Fragen aus. Neben 
der Erarbeitung der Grundlagen für die Aufnahme 
neuer DAR-Mitglieder und der Überprüfung beste-
hender Mitgliedschaften wurden in der KONGB 
auch europäische und internationale Vorgänge zur 
gegenseitigen Anerkennung verfolgt, da zu dieser 
Zeit keine AIZ-Sitzungen stattfanden (siehe Kapi-
tel 2.3.2, Seite 67). In der KONGB wurden die 
Vorgehensweisen der Peer Evaluierungsteams, die 
Klassifizierung der festgestellten Abweichungen von 
Anforderungen und der personelle Aufwand bei 
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der 
Evaluierungen ausgewertet. Die KONGB bestand 
zwischen 2003 bis 2005 als koordinierendes Organ 
der Akkreditierungsstellen des gesetzlich nicht gere-
gelten Bereichs des DAR. Die 11. und letzte Sitzung 
der KONGB fand am 07.09.2005 statt. Das in der 
KONGB erarbeitete Dokument „Vorgehensweise 
bei der Aufnahme neuer DAR-Mitglieder und der 
Aufrechterhaltung der DAR-Mitgliedschaft im 

gesetzlich nicht geregelten Bereich“ wurde Teil der 
Verfahrensregeln des DAR (DAR-02-GL1) und im 
Dokument „Aufnahme neuer Mitglieder im nicht 
geregelten Bereich“ [110] beschrieben. Die vertrag-
liche Regelung für die neuen Akkreditierungsstellen 
und die bestehenden DAR-Mitgliedschaften enthielt 
eine Verpflichtungserklärung zur Kostenübernahme 
des Evaluierungsverfahrens, zur Beteiligung an der 
Finanzierung der DAR-Geschäftsstelle sowie zur 
Teilnahme an regelmäßigen Überwachungsverfah-
ren. Die KONGB hatte mit diesen Dokumenten 
und Verfahrensregeln ein rechtssicheres Verfahren 
für den DAR erarbeitet. Dieses hatte bis zur Ver-
abschiedung und Inkraftsetzung des  AkkStelleG in 
Deutschland Bestand. Die Mitgliedschaft im DAR, 
die Nutzung des Bundesadlers und der DAR-Insig-
nien hatten solide Grundlagen. Die einheitliche und 
von der BAM überprüfte Arbeitsweise waren ein 
Vorteil bei den späteren reibungslosen Fusionen der 
drei privaten Akkreditierungsstellen DACH, DAP 
und TGA zur DGA (siehe Kapitel 7.4, Seite 158) 
und der anschließenden Verschmelzung mit der 
 DAkkS    GmbH Ende 2009 (siehe Kapitel  7.5.2, 
Seite 160).

4.9 BAM-Evaluierungen  
der privaten DAR-Mitglieds-
akkreditierungsstellen
Der Evaluierungsausschuss wurde nach Beendigung 
der Interimsphase II am 28.01.2004 in der BAM 
gegründet und bestand bis 2008. Es fanden sechs 
Sitzungen statt. Der Evaluierungsausschuss hatte 
die Aufgabe, im Auftrag des DAR als unabhängiges 
Gremium, die Akkreditierungsstellen des gesetzlich 
nicht geregelten Bereichs, die Mitglied im DAR 
werden wollen, mittels eines transparenten und 
vergleichbaren Verfahrens zu überprüfen sowie die 
Akkreditierungsstellen, die bereits DAR-Mitglied 
waren, mit dem gleichen Verfahren zu überwachen. 
In einem Evaluierungsverfahren sollte festgestellt 
werden, ob die Mindestanforderungen an die Mit-
gliedschaft im DAR durch die jeweilige Akkredi-
tierungsstelle eingehalten wurden. Zu dieser Zeit 
war es jedermann in Deutschland möglich, eine 
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Akkreditierungsstelle im gesetzlich nicht geregelten 
Bereich zu gründen und nach beliebigen Regeln 
außerhalb des DAR tätig zu werden. Erst bei ei-
nem Antrag auf Mitgliedschaft im DAR bestand 
die Pflicht zur Evaluierung durch die BAM. Der 
Evaluierungsausschuss hatte fünf Mitglieder: Chris-
tine von Vangerow, Leiterin des BAM-Justiziariats, 
Dr. Bernd Isecke, BAM-Fachbereichsleiter „Kor-
rosion und Korrosionsschutz“, Dr. Bernd Steffen, 
BAM-Fachbereichsleiter „Qualität im Prüfwesen“ 
(nach dessen Eintritt in den Ruhestand September 
2004 gefolgt von Dr. Joachim Thiele, BAM-Refe-
rat Akkreditierung und Konformitätsbewertung), 
Otfried Stibitz,  BMWi, vormaliger Leiter der staat-
lichen Akkreditierungsstelle BAPT, und Manfred 
Kaufmann, DIN-Normenausschuss Qualitätsma-
nagement, Statistik und Zertifizierungsgrundlagen 
(NQSZ) (nach seinem Eintritt in den Ruhestand 
gefolgt ab 2008 von Anja Berndt, DIN, NQSZ). 
Die Mitglieder hatten in der Summe ausreichende 
organisatorische, normative und juristische Kennt-
nisse zur Arbeitsweise von Akkreditierungsstellen 
und deren Evaluierung im Rahmen der EA MLA 
Evaluierungsverfahren zur gegenseitigen Anerken-
nung. Den Vorsitz des Evaluierungsausschusses 
der BAM übernahm Christine von Vangerow im 
Auftrag des BAM-Präsidenten Prof. Dr. Manfred 
Hennecke. Für den Evaluierungsausschuss wurde 
eine Geschäftsstelle im BAM-Referat „Konformi-
tätsbewertung, Akkreditierung“ eingerichtet und 
mit ihrer Führung Dr. Joachim Thiele beauftragt. 
Die Mitglieder des Evaluierungsausschusses wur-
den vom BAM-Präsidenten bestellt und waren zur 
Vertraulichkeit verpflichtet. Die Geschäftsordnung 

des Evaluierungsausschusses wurde vom BAM-Prä-
sidenten bestätigt. Arbeitsgrundlage des Evaluie-
rungsausschusses war folgendes Regelwerk:

 — Grundsätze der Überprüfung der privaten 
Akkreditierungsstellen im gesetzlich nicht 
geregelten Bereich im DAR (26.05.2004)

 — Evaluierungsvertrag zwischen BAM 
und Akkreditierungsstelle

 — ISO/IEC Guide 68:2002 „Arrangements 
for the recognition and acceptance 
of conformity results“ [111]

 — DIN EN ISO/IEC 17040:2005  
„Konformitätsbewertung – Allgemeine 
Anforderungen an die Begutachtung unter 
gleichrangigen Konformitätsbewertungs-
stellen und Akkreditierungsstellen“

Für alle Antragsteller und bestehende DAR-Mit-
gliedschaften galt das gleiche Evaluierungsverfahren 
mit folgenden Ablaufschritten:

Vertragsabschluss mit der BAM

1. Einreichung der erforderlichen Unter-
lagen an den Evaluierungsausschuss

2. Auswahl und Benennung der Evaluatoren
3. Dokumentenprüfung der Akkreditie-

rungsstelle durch die Evaluatoren
4. Durchführung des Geschäfts-

stellenaudits vor Ort
5. Durchführung je eines Witness-Audits für je-

des Tätigkeitsgebiet der Akkreditierungsstelle
6. Überprüfung der Abstellung von fest-

gestellten Nichtkonformitäten
7. Auswertung der Teilergebnisse und 

Erstellung des Gesamtgutachtens 
durch den Evaluierungsausschuss

8. Übergabe des Evaluierungs-
gutachtens an den DAR

9. Rechnungslegung durch die BAM
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Dem DAR lagen Anfang 2004 Neuaufnahmeanträge 
vor von der „Deutschen Akkreditierungsstelle für 
Überwachungsstellen“ (DAÜ) im gesetzlich nicht 
geregelten Bereich, später „Deutsches Institut für 
Akkreditierungssysteme  GmbH“ (DIAS, Antrag 
vom September 2000), von „European Quality 
Council“ (EQC, Antrag vom Juni 2001) und von 

„German Accreditation Association“ (GA-A, Antrag 
vom April 2003). DIAS und GA-A wurden von der 
BAM evaluiert. EQC verfolgte den Antrag nicht 
weiter. 

Die Auswahl und Benennung von Evaluatoren 
erfolgte auf der Grundlage ihrer Erfahrungen im 
Akkreditierungswesen und bei Begutachtungen so-
wie belegbaren Kenntnissen in verschiedenen Akkre-
ditierungsfachgebieten. Alle Evaluatoren waren zur 
strikten Vertraulichkeit verpflichtet. Aus Gründen 
der Unabhängigkeit wurden international erfahrene 
Mitarbeiter und Peer Evaluatoren der österreichi-
schen und schweizerischen Akkreditierungsstellen 
als Evaluatoren eingesetzt. Die Ergebnisse von be-
reits durchgeführten internationalen Evaluierungen 
bei EA-Mitgliedsakkreditierungsstellen wurden im 
BAM-Evaluierungsverfahren berücksichtigt. Der 
Evaluierungsausschuss erstellte aus den Evaluie-
rungsberichten ein Gesamtgutachten und übergab 
es dem DAR-Vorsitzenden zur Entscheidung über 
die Neuaufnahme beziehungsweise Aufrechter-
haltung der DAR-Mitgliedschaft. Über den Stand 
der Evaluierungsverfahren wurde regelmäßig in 
den DAR-Sitzungen, im Newsletter „DAR aktuell“ 
sowie auf den DAR-Tutorenerfahrungsaustauschen 
berichtet. Damit war die notwendige Transparenz 
über den Ablauf und die Ergebnisse unter Beachtung 
der Vertraulichkeit gegeben. Allen fünf DAR-Mit-
gliedsakkreditierungsstellen des gesetzlich nicht 
geregelten Bereichs wurde nach der Evaluierung die 

Mitgliedschaft im DAR vom Vorsitzenden bestätigt. 
Für eine Akkreditierungsstelle fand eine zusätzliche 
Evaluierung zur Erweiterung ihres Tätigkeitsgebiets 
auf die Akkreditierung von Zertifizierungsstellen 
für Managementsysteme und Personen statt. Diese 
wurde vom DAR bestätigt. Es wurden zwei Neu-
antragsteller zum 01.05.2006 in den DAR aufge-
nommen (GA-A und DIAS). 

Der Beginn des Zeitpunkts der zweijährigen Über-
wachung gemäß Evaluierungsvertrag wurde vom 
DAR auf den 01.01.2008 festgelegt (DAR-Beschluss 
46/05/07 der 46. DAR-Sitzung am 19.09.2007). 
Die Überwachungen sollten bis zum 31.12.2009 
abgeschlossen werden. Die Akkreditierungsstellen 
hatten in der Überwachungszeit die Möglichkeit, 
schlüssige Selbsterklärungen über die Erfüllung aller 
verpflichtenden Regeln abzugeben. Die letzte Sitzung 
des Evaluierungsausschusses fand am 29.05.2006 
statt. Danach fanden keine Sitzung mehr statt. Der 
Ausschuss war jedoch weiterhin aktiv. Die Arbeit 
erfolgte auf elektronischem Weg. Zwischen 2004 
und 2007 wurden sieben BAM-Evaluierungsver-
fahren durchgeführt. 

Die Akkreditierungsstellen des gesetzlich gere-
gelten Bereichs führten untereinander ebenfalls 
Evaluierungen nach dem gleichen Regelwerk des 
BAM-Evaluierungsausschusses durch. Es wurden 
jedoch keine Evaluierungsverträge abgeschlos-
sen und Kosten berechnet. Diese Evaluierungen 
wurden von der KOGB koordiniert und dienten 
der Feststellung vergleichbarer Arbeitsweisen der 
Akkreditierungsstellen. Über die Ergebnisse der Eva-
luierungen im gesetzlich geregelten Bereich wurde 
auf den DAR-Sitzungen berichtet. Die bestehenden 
Mitgliedschaften in der KOGB wurden bestätigt. Es 
gab keine Neuaufnahmen.





KAPITEL 5

Vorbereitung der  
EU-Verordnung zur  
Akkreditierung und eines 
Akkreditierungsstellen-
gesetzes in Deutschland
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5.1 Entwicklungen in Europa von 2003 bis 2008

Im Zusammenhang mit dem Beschluss der Euro-
päischen Kommission im Jahr 2003, das Konzept 
des Neuen Ansatzes von 1985 und des Globalen 
Konzepts für Zertifizierung und Prüfwesen von 
1989 zu überarbeiten, erfolgten in den Jahren 
2005 und 2006 klarere Begriffsdefinitionen und 
Festlegungen zu Inhalten von Konformitätsbewer-
tungsverfahren in Verbindung mit der CE-Kenn-
zeichnung, der Notifizierung, den Anforderungen 
an Notifizierte Stellen, der Markt überwachung 
und der Akkreditierung. Akkreditierung und Kon-
formitätsbewertungsverfahren sollten europaweit 
eine einheitliche gesetzliche Grundlage erhalten. 
In EU-Dokumenten wie zum Beispiel „Elements 
for a horizontal legislative  approach to technical 
harmonisation“ [112] favorisierte die Europäische 
Kommission die Akkreditierung als geeignetes und 
bevorzugtes Instrument des Kompetenznachweises 
von Konformitätsbewertungsstellen und damit als 
vorrangige Grundlage für eine Notifizierung. Die 
Akkreditierung sollte zukünftig als Dienstleistung im 
allgemeinen öffentlichen Interesse gelten und wett-
bewerbsfrei sein. Sie sollte die letzte verbindliche 
Kontrollebene der Konformitätsbewertungskette 
darstellen. Um in allen Mitgliedstaaten vergleich-
bare Verfahren zu haben, sollte es je Mitgliedstaat 
nur noch eine Akkreditierungsstelle geben. Daraus 
ergaben sich für Deutschland, Belgien und Italien 
Handlungsbedarf, da hier mehrere Akkreditierungs-
stellen tätig waren.

Im Februar 2007, während der deutschen EU-Rats-
präsidentschaft vom 01.01.2007 bis 30.06.2007, 
wurden von der EU-Kommission ein „Vorschlag 
für eine Verordnung des Europäischen Parlaments 
und des Rates über die Vorschriften für die Ak-
kreditierung und Marktüberwachung im Zusam-
menhang mit der Vermarktung von Produkten“ 
[113] und ein „Vorschlag für einen Beschluss des 
Europäischen Parlaments und des Rates über einen 
gemeinsamen Rechtsrahmen für die Vermarktung 
von Produkten“ [114] zur Diskussion vorgelegt. Der 
EU-Verordnungsentwurf [113] sah unter Artikel 4 
die Etablierung „einer einzigen nationalen Akkre-
ditierungsstelle“ je Mitgliedstaat vor. Ein „Akkre-
ditierungssystem“ war vorerst nicht grundsätzlich 
ausgeschlossen. Durch diese Vorschläge entstand 
dringender Handlungsbedarf für eine Umgestal-
tung des deutschen Akkreditierungssystems. Die 
Europäische Kommission sah eine enge Zusammen-
arbeit mit EA als Organisation der europäischen 
Akkreditierungsstruktur vor. Nach Verabschiedung 
der EU-Verordnung 765/2008 wurde von EA unter 
anderem das Dokument EA 2/17 „Accreditation of 
Conformity Assessment Bodies for notification pur-
poses - AfN“ für die Begutachtung von Notifizierten 
Stellen erarbeitet und 2009 verabschiedet (siehe 
Anl. 8, DAR-Dokument DAR-3-EM-25, 12/2009), 
welches zu einer Harmonisierung der Akkreditie-
rungen Notifizierter Stellen sorgen sollte.
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5.2 Entwicklungen in Deutschland

Deutschland konnte nach dem Austritt der wich-
tigsten staatlichen Akkreditierungsstellen ZLS und 
ZLG aus dem DAR im Jahr 2003 in Europa nicht 
mehr glaubwürdig vermitteln, dass das deutsche 
Akkreditierungssystem in seiner Zersplitterung 
kontrollierbar ist und reibungslos funktionierte. 
Zu dieser Zeit beschrieben der Artikel „DAR vor 
Herausforderungen – Über die aktuellen Prob-
leme des deutschen Akkreditierungswesens“ im 
Jahr 2003 [108] und der Artikel „Entwicklung mit 
dem DAR – Deutscher Akkreditierungsrat setzt 
Arbeit fort“ im Jahr 2004 [109] die damalige Si-
tuation. Die Dissertation „Die Auswirkungen der 
Akkreditierung von Prüflaboratorien und Zertifi-
zierungsstellen von Produkten“ im Jahr 2003 [115] 
wertete die Ergebnisse einer Fragebogenaktion unter 
Konformitätsbewertungsstellen aus. Sie spiegelte 
den Stellenwert und die Probleme des deutschen 
Akkreditierungssystems aus Sicht der akkreditier-
ten Stellen wider. Das  BMWi erkannte im Zuge 
der europäischen Entwicklungen Handlungs- und 
Regel setzungsbedarf und gab im Jahr 2004 eine 
Studie zur Untersuchung der „Konformitätsbe-
wertung in Deutschland“ in Auftrag. Es sollten die 
rechtlichen Möglichkeiten einer Neustrukturierung 
des deutschen Akkreditierungssystems untersucht 
und Lösungsansätze identifiziert werden. Zu dieser 
Studie fanden ab 2004 Gespräche mit Vertretern 
zuständiger Ministerien, Akkreditierungsstellen 

und Konformitätsbewertungsstellen im europäi-
schen Ausland (Frankreich, Niederlande, Öster-
reich, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich) 
sowie mit deutschen Stellen statt. Im April 2006 
wurden die Ergebnisse der Studie veröffentlicht 
[116]. Demnach würde der Wettbewerb zwischen 
Akkreditierungsstellen unter ökonomischen Ge-
sichtspunkten eher zu einem Absenken der Qualität 
der Akkreditierung führen und indirekt zu einem 
sinkenden Vertrauen in die Ergebnisse der Konfor-
mitätsbewertung. Die Einrichtung einer einzigen 
nationalen Akkreditierungsstelle widersprach nicht 
dem geltenden europäischen und deutschen Recht. 
Die Autoren der Studie empfahlen, der politischen 
Linie der Europäischen Kommission zu folgen, 
Wettbewerb zwischen Akkreditierungsstellen auszu-
schließen und in Deutschland eine einzige nationale 
Akkreditierungsstelle zu etablieren. Die Arbeiten 
an den in den Jahren 2003 und 2004 entstandenen 
ersten Entwürfen für ein deutsches Akkreditierungs-
gesetz sowie an dem im Jahr 2004 diskutierten 
Eckpunktepapier zur Umgestaltung des deutschen 
Akkreditierungssystems wurden nicht fortgesetzt, 
da diese Vorschläge weiterhin von einem System 
mit mehreren Akkreditierungsstellen ausgingen. Es 
sollten die konkreten rechtlichen Anforderungen 
der EU abgewartet und dann berücksichtigt werden.
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5.3 Akkreditierungsbeirat (AKB) beim  BMWi 
von 2006 bis 2009

Ausgehend von der Entwicklung in der EU und den 
Ergebnissen der Studie „Konformitätsbewertung in 
Deutschland“ [116], die im April 2006 veröffentlicht 
wurde, wurde vom  BMWi im August 2006 ein AKB 
als neues Beratungsgremium gegründet. Mit ihm 
sollten wieder alle beteiligten Kreise in die Diskussi-
on einbezogen werden. Der AKB hatte 21 Mitglieder 
und die gleiche Anzahl Stellvertreter. Sie repräsen-
tierten die Akkreditierungsstellen von Bund und 
Ländern, die Wirtschafts- und Verbraucherverbände 
sowie die Konformitätsbewertungsstellen. Der AKB 
sollte bis zum Abschluss gesetzlicher Vorgaben 
durch einen Rechtsakt der EU und ein deutsches 
Akkreditierungsgesetz das  BMWi zu allen Fragen 
der Akkreditierung beraten. Das  BMWi übernahm 
die Außenvertretung des deutschen Akkreditie-
rungssystems in europäischen und internationalen 
Gremien (EA, ILAC, IAF, KOM). Zur einheitlichen 
deutschen Außenvertretung gehörten

 — die Mitarbeit in relevanten Gremien der 
Akkreditierungsinfrastruktur, der Normung 
und der Europäischen Kommission

 — die Erarbeitung und Abgabe von Stellung-
nahmen zu Dokumenten (Normenentwürfe, 
Leitfäden, Akkreditierungsregeln), Entwick-
lungen und politischen Strategien sowie

 — die Sicherstellung der internationalen 
Akzeptanz deutscher Akkreditierungen, zum 
Beispiel für das EA Peer Evaluierungssystem 
und der gegenseitigen Anerkennungsverein-
barungen im gesetzlich geregelten Bereich.

Vorsitzender des AKB wurde der BAM-Präsident 
Prof.  Dr.  Manfred Hennecke (Abb. 60). Stell-
vertretender Vorsitzender wurde Günter Beer, 
 Siemens AG. Mit der Leitung der Geschäftsstelle 
wurde Dr.  Michael Nitsche (Abb. 61) beauftragt 
[117].

Die Gründungssitzung des AKB fand am 31.08.2006 
in Berlin statt [117][118][119]. In dieser Sitzung wurde 
die zukünftige Organisation der Außenvertretung 
des deutschen Akkreditierungssystems unter Be-
rücksichtigung europäischer und internationaler 
Entwicklungen beraten sowie die dazu möglichen 
und notwendigen nationalen Anpassungen des 
Akkreditierungssystems. Das Entsenden deut-
scher Vertreter in die Gremien der internationalen 
Akkreditierungsorganisationen wurde ebenfalls 
übernommen [120]. Die internationalen Akkreditie-
rungsorganisationen wurden über die Änderungen 
im deutschen Akkreditierungssystem informiert. 
Die Mitgliedschaften in den gegenseitigen Aner-
kennungsvereinbarungen blieben erhalten. Abb. 62 
zeigt einen Auszug aus Dokument EA-01/08 „EA 
Multi and bilateral Agreement Signatories“ vom 

Abb. 60  
Prof. Dr. Manfred Hennecke

Präsident der BAM  
von 2002 bis 2013

Quelle: BAM

Abb. 61  
Dr. Michael Nitsche

Leiter der BAM 
Arbeitsgruppe „Infor
mationsmanagement 
öffentlich-technische 
Sicherheit“ in der Fach-
gruppe III.1 „Gefahrgut
verpackungen“

Quelle: BAM
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Abb. 62 Auszug aus Dokument EA-01/08 EA Multi and bilateral Agreement  Signatories vom Juni 2009 mit EA MLA-Beitrittsdaten der 
deutschen Akkreditierungsstellen 

Verweis auf die geänderte Außenvertretung des deutschen Akkreditierungssystems durch den AKB anstelle des DAR ab Mitte 2006 farblich 
hervorgehoben; Die Zahlen vor den Beitrittsdaten stehen für die verschiedenen Geltungsbereiche des EA MLA, siehe Tab. 6
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Juni 2009 mit den EA MLA-Beitrittsdaten der 
deutschen Akkreditierungsstellen und Verweis auf 
die geänderte Außenvertretung des deutschen Ak-
kreditierungssystems durch den AKB anstelle des 
DAR. Der AKB richtete einen Unterausschuss ein, 
der sich mit der inhaltlichen Vorbereitung auf die 
EA-Vollversammlungen mit Themen der grenzüber-
schreitenden Akkreditierung, der Umsetzung der 
internationalen Norm ISO/IEC 17020, den Fragen 
der flexiblen Akkreditierung, der Teilnahme an 
Ringversuchen und der Diskussion „Was ist akkre-
ditierbar?“ befasste. Ein weiteres Gremium, welches 
in dieser Zeit gebildet wurde, war das Nationale 
Forum der Anerkennungs- und Akkreditierungs-
stellen (FAA). Mit dem AKB beim  BMWi bestand 
nun zusätzlich zum DAR ein weiteres Gremium im 
deutschen Akkreditierungssystem. Daher waren 
eine klare Aufgabenaufteilung und Aufgabenab-
grenzung notwendig. Tab. 9 zeigt die Gremien des 
Akkreditierungswesens zu dieser Zeit. Die Tab. 9 
ist ein Auszug aus der Übersicht „Gremien mit 

Relevanz zur Konformitätsbewertung, Akkreditie-
rung, Anerkennung, Benennung sowie staatlichen 
Inspektionen und Untersuchungen“ [121] zum Punkt 
Akkreditierungswesen. Tab. 10 beschreibt die Auf-
gabenverteilung dieser Gremien und macht den 
vergrößerten Koordinierungs- und Informations-
aufwand deutlich. Der AKB richtete im Jahr 2007 
eine Projektgruppe „Konzepte für eine deutsche 
Akkreditierungsstelle“ ein, da der Entwurf einer eu-
ropäischen Verordnung der EU-Ratsarbeitsgruppe 
vorsah, dass jeder Mitgliedstaat nur eine nationale 
Akkreditierungsstelle betreibt [113]. Die Projektgrup-
pe sollte die Möglichkeiten für eine Umgestaltung 
des deutschen Akkreditierungssystems gemäß den 
Vorstellungen der EU-Kommission untersuchen und 
Vorschläge zur Umsetzung unterbreiten. Für „eine 
einzige nationale Akkreditierungsstelle“ standen 
in Deutschland unter Berücksichtigung der föde-
ralen Strukturen mehrere Optionen zur Auswahl: 
eine Stelle des Bundes, eine Stelle der Länder oder 
eine Stelle der Wirtschaft (mit einer Beleihung). Im 

BUNDESMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT UND ENERGIE ( BMWi)

Gremium Vorsitzender Stellvertreter

AKB  
Akkreditierungsbeirat

Prof. Dr. Manfred Hennecke Günther Beer, Siemens AG

FAA  
Nationales Forum der Anerkennungs  
und Akkreditierungsstellen

Theo Metzger, BNetzA Prof. Dr. Kurt Ziegler, DAP

KOGB  
Koordinierungsgruppe des gesetzlich geregelten 
Bereiches

Hans Meierhofer, BNetzA Dr. Undine Soltau, ZLG

UA  
Unterausschuss

Dr. Andreas Steinhorst, DACH Johann Huber, ZLS

DEUTSCHER AKKREDITIERUNGSRAT (DAR)

Gremium Vorsitzender Stellvertreter

DAR  
Deutscher Akkreditierungs Rat

Dr. Monika Wloka, DAR Ulrich Böshagen 
Dieter Penning, BNetzA

DAR-ATF  
Ausschuss Technische Fragen

Dr. Andreas Steinhorst, DACH -

DAR-ABT  
Ausschuss Begutachtungstechnik

Dr. Monika Wloka, DAR -

Tab. 9 Übersicht der Gremien des Akkreditierungswesens in Deutschland nach Gründung des AKB, 2006 [121]
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AKB wurden verschiedene Wege diskutiert, wie zum 
Beispiel die Fusion der Stellen des privaten Bereichs, 
die Bildung einer wirtschaftsgetragenen Stelle im 
privaten Bereich oder die Bildung eines staatlichen 
Kompetenzzentrums Akkreditierung Deutschland. 
Die Projektgruppe des AKB erarbeitete einen Vor-
schlag für eine nationale Akkreditierungsstelle des 
Bundes und der Länder. Die Spitzenverbände der 
deutschen Wirtschaft legten ihrerseits ein Eckpunk-
tepapier für eine nationale Akkreditierungsstelle 
vor. Der AKB diskutierte beide Konzepte [122]
[123]. Es kam jedoch zu keinen Entscheidungen. 
Im Juli 2008 wurde vom Europäischen Parlament 
und Rat der neue gesetzliche Rechtsrahmen „New 
Legislative Framework [42][124][125] für Akkredi-
tierung, Marktüberwachung und Vermarktung von 
Produkten“ verabschiedet. Damit wurde verbindlich 
festgelegt, dass jeder Mitgliedstaat nur noch eine 
nationale Akkreditierungsstelle bis zum 01.01.2010 
zu haben hat. Zur Umsetzung der neuen europäi-
schen Vorgaben wurde das deutsche  Gesetz über die 

Akkreditierungsstelle (Akkreditierungsstellengesetz, 
AkkStelleG) zum 31.07.2009 verabschiedet [126]. 
Bis zum 01.01.2010 war die nationale Akkreditie-
rungsstelle einzurichten. Die achte und letzte Sitzung 
des AKB fand am 30.09.2009 statt. Die Außen-
vertretung des deutschen Akkreditierungssystems 
wurde bis 31.12.2009 vom  BMWi wahrgenommen.

Tab. 10 Die Aufgabenverteilung zwischen DAR, AKB und FAA [118]





KAPITEL 6

DAR-Entwicklungen
im Zeitraum 2006 bis 2009
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6.1 Ausgangssituation

Mit der Übernahme der Außenvertretung des deut-
schen Akkreditierungssystems durch das  BMWi 
Mitte 2006 änderte der DAR seine diesbezüglichen 
Verfahrensregeln. Das  BMWi bestätigte nunmehr 
die Vertreter in internationalen Organisationen. 
Diese fungierten dann im Auftrag des  BMWi. Die 
Kooperation mit der schweizerischen Akkreditie-
rungsstelle, der österreichischen Akkreditierungs-
stelle und der Akkreditierungsstelle Lichtensteins 
wurde an den AKB übergeben (45. DAR-Sitzung 
am 24.11.2006). Der AIZ wurde zum 01.01.2007 
offiziell geschlossen.

6.2 Änderungen  
in der Mitgliedschaft

Zum 01.05.2006 wurde nach erfolgreicher BAM- 
Evaluierung die Akkreditierungsstelle GA-A in den 
DAR aufgenommen. Die bereits vor der GA-A in 
den DAR aufgenommene DIAS trat mit Schreiben 
vom 06.04.2006 aus dem DAR aus, kündigte den 
Evaluierungsvertrag und leitete ihre Verfahren auf 
das DAP über. Am 29.09.2007 wurden DATech 
und TGA rückwirkend zum 01.01.2007 zusam-
mengelegt. Geschäftsführer der zusammengelegten 
Akkreditierungsstelle war Dr. Thomas Facklam, der 
zuvor Geschäftsführer der beiden einzelnen Akkre-
ditierungsstellen war. Die zusammengelegte Akkre-
ditierungsstelle TGA/DATech blieb Mitglied im DAR 
und Unterzeichner des EA MLA. Die Gesellschaft 
für Akkreditierung und Zertifizierung mbH (GAZ) 
informierte über ihre Internetseite, dass sie zum 
31.12.2007 ihre Zertifizierungstätigkeit einstellt 
und die bestehenden Zertifikate zum 31.12.2008 
auslaufen würden. Die GAZ erfüllte damit eine For-
derung der Norm DIN EN ISO/IEC 17011, wonach 
Akkreditierung und Zertifizierung nicht gleichzeitig 
von ein und derselben Stelle durchgeführt werden 
dürfen. Der GAZ wurde die Mitgliedschaft im DAR 
am 31.10.2007 bestätigt.
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6.3 Änderungen in der Struktur

Die Struktur des DAR nach der Gründung des 
AKB beim  BMWi zeigt Abb. 63. Der Ausschuss für 
Zusammenarbeit und der Ausschuss Internationale 
Zusammenarbeit stellten ihre Tätigkeit ein. Das 
DAR-Präsidium wurde aufgelöst. Bis zur Neugrün-
dung der nationalen Akkreditierungsstelle setzten 
der DAR und seine Ausschüsse ATF und ABT ihre 
Tätigkeiten fort. Die Aktivitäten des AKB konzen-
trierten sich auf die politische Beratung und Fra-
gestellungen der europäischen und internationalen 
Akkreditierungsorganisationen. Überschneidungen 
und Doppelarbeit zum DAR wurden vermieden. 
Die gegenseitige Information und Beteiligung von 
Vertretern des DAR an  KOGB-Sitzungen und um-
gekehrt wurde fortgesetzt, um die Gleichwertigkeit 

der Akkreditierungen in allen Bereichen zu beför-
dern. Die DAR-Geschäftsstelle informierte alle 
interessierten Kreise über aktuelle nationale und 
internationale Entwicklungen auf dem Gebiet der 
Akkreditierung über die Internetseite des DAR und 
den DAR-Newsletter „DAR aktuell“. Die DAR-Da-
tenbank der akkreditierten Konformitätsbewer-
tungsstellen wurde weiterhin aktuell gehalten und 
stand über die DAR-Internetseite öffentlich und 
kostenfrei zur Verfügung.

Abb. 63 Strukturbild des DAR im Jahr 2007
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Ausschuss für Technische Fragen

Im ATF wurden zu dieser Zeit Fragen zur Ak-
kreditierung von Konformitätsbewertungsstellen 
mit mehreren Standorten, Fragen der grenzüber-
schreitenden Akkreditierung zur Vermeidung von 
Doppelakkreditierungen, Regeln zur Nutzung 
des ILAC  MRA-Logos bearbeitet. Grundlage 
waren weiterhin die internationalen Normen der 
 ISO/ IEC 17000er Reihe.

Ausschuss für Begutachtertraining

Im ABT wurden die Unterlagen zur Begutachter-
schulung an neue Normen und Rechtsvorschriften 
angepasst. Die vom ABT organisierten jährlichen 
DAR-Tutorenerfahrungsaustausche wurden 
fortgesetzt. 

Personelle Veränderungen

Dr. Monika Wloka (Abb. 64) wurde zur Vorsitzen-
den des DAR gewählt und übernahm diese Funktion 
ab 01.11.2007 infolge des Eintritts des bisherigen 
DAR-Vorsitzenden, Dr. Hans-Ulrich Mittmann, in 
den Ruhestand zum 31.10.2007. Stellvertretende 
DAR-Vorsitzende wurden Dieter Penning, BNetzA, 
und Ulrich Böshagen. Leiterin der DAR-Geschäfts-
stelle wurde Dr. Gabriele Dudek (Abb. 65), die zuvor 
mehrere Jahre den DAR-Ausschuss ATF betreut 
hatte. 

Abb. 64  
Dr. Monika Wloka

Leiterin der 
DAR-Geschäftsstelle 
von 1991 bis 2007, 
DARVorsitzende 2007 
bis 2009

Quelle: BAM

Abb. 65  
Dr. Gabriele Dudek

Leiterin der  
DAR-Geschäftsstelle 
von 2007 bis 2009

Quelle: BAM
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7.1 Ausgangssituation
Im Juli 2008 wurde vom Europäischen Parlament 
und Rat der neue gesetzliche Rechtsrahmen (New 
Legislative Framework [42][124][125]) für Akkre-
ditierung, Marktüberwachung und Vermarktung 
von Produkten verabschiedet. Der EU-Verordnung 
765/2008 zufolge sollte die Akkreditierung das 
bevorzugte Mittel zum Kompetenznachweis von 
Konformitätsbewertungsstellen sein und die Grund-
lage für die Notifizierung bilden. Pro Mitgliedstaat 
sollte es ab 01.01.2010 nur noch eine Akkredi-
tierungsstelle geben. Akkreditierungssysteme aus 
mehreren Akkreditierungsstellen würden nicht mehr 
akzeptiert werden. Dem musste auch Deutschland 
Folge leisten. Die sich daraus ergebenden neuen 
Herausforderungen an das deutsche Akkreditie-
rungssystem und der zu diesem Zeitpunkt erreichte 
Stand wurde für die in Deutschland betroffenen 
Kreise in den DIN-Mitteilungen [122] beschrieben. 
Die internationale Akkreditierungsgemeinschaft 
wurde ebenfalls darüber im ILAC Newsletter [123] 
informiert.

7.2 Vorbereitung und 
 Verabschiedung des  
AkkStelleG
Im März/April 2008 wurde vom  BMWi eine Wirt-
schaftlichkeitsbetrachtung zur Begleitung der Geset-
zesvorlage zur Einrichtung einer Akkreditierungs-
stelle vorgenommen. Dazu wurden die Eckdaten zur 
damaligen Akkreditierungsstruktur in Deutschland 
ermittelt. Die Daten dienten dem  BMWi und dem 
Bundesrechnungshof zur Abwägung der beiden 
Optionen „Gründung einer Bundesbehörde“ oder 

„Beleihung einer privaten Stelle“ im Rahmen des 
Akkreditierungsgesetzgebungsverfahrens. Es wur-
den folgende Angaben zusammengestellt:

DKD, KBA, 
BNetzA, DAU, 
EBA, BASt

Akkreditierungsstellen des 
Bundes

ZLS, ZLG,  
AKS Hannover, 
SAL, DIBt

Akkreditierungsstellen der 
Länder

DAP, DACH, 
TGA/DATech, 
GAZ, GA-A

Private Akkreditierungs stellen

Das waren insgesamt elf behördliche und fünf 
private Akkreditierungsstellen mit insgesamt rund 
170 Beschäftigten und rund 4600 akkreditierten 
Konformitätsbewertungsstellen. Am 20.08.2008 
fand im  BMWi eine Anhörung im Rahmen des ge-
planten Gesetzgebungsverfahrens für ein deutsches 
 AkkStelleG statt. An dieser Veranstaltung nahmen 
Vertreter aller wichtigen Interessensgruppen und 
Industrieverbände teil. Das geplante Gesetz sah 
prinzipiell zwei Möglichkeiten der Einrichtung 
einer nationalen Akkreditierungsstelle vor: eine 
rein behördliche Lösung oder eine wirtschaftsge tra-
gene Akkreditierungsstelle. Am 22.04.2009 wurde 
vom Bundeskabinett der Entwurf des Gesetzes zur 
Errichtung einer nationalen Akkreditierungsstelle 
verabschiedet und das parlamentarische Verfahren 
eingeleitet. Die Verabschiedung des  AkkStelleG er-
folgte zum 31.07.2009 [126]. Da das Gesetz unmit-
telbare Handlungsaufträge für den Bund nach sich 
zog, die bis Ende 2009 umgesetzt werden mussten, 
richtete das  BMWi einen Aufbaustab ein, der die 
Gründung der nationalen Akkreditierungsstelle 
in verschiedenen Teilprojekten vorbereitete (siehe 
Kapitel 7.5, Seite 158).
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7.3 Organisation des  
Übergangs DAR zur 
 DAkkS   GmbH

Der DAR bereitete in seiner 49. und 50. Sitzung 
die Organisation des Übergangs zur nationalen Ak-
kreditierungsstelle vor. Die auslaufenden Aufgaben 
des DAR und die von der  DAkkS   GmbH zu über-
nehmenden Aufgaben wurden auf der 50. (letzten) 
DAR-Sitzung am 09.12.2009 beschlossen [127][128]. 
Verbliebenene Restaufgaben des DAR waren:

 — Pflege der DAR-Datenbank „Akkreditierte 
Stellen“ bis zum Auslauf der noch gültigen 
DAR-Akkreditierungen. (Die Datenbank 
akkreditierter Stellen des DAR wurde 
schrittweise in die DAkkS-Datenbank 
akkreditierter Stellen überführt.) 

 — Bereitstellung und Sicherung der Infor-
mationen auf der DAR-Internetseite bis 
zur Übernahme durch die neue nationale 
Akkreditierungsstelle DAkkS  GmbH. 
(Die DAR-Internetseite bestand noch 
bis zum 31.03.2015 und wurde dann 
abgeschaltet. Der Besucher von dieser Seite 
wurde in diesem Zeitraum automatisch auf 
die DAkkS-Internetseite weitergeleitet.)

 — Herausgabe der letzten Ausgabe des News-
letters „DAR aktuell“ im Frühjahr 2010 

 — Überwachung der korrekten Anwendung 
des markengeschützten DAR-Logos 
bis mindestens 2017, solange die 
BAM der Markeninhaber war

 — Sicherstellung der anteiligen 
Zahlungen der Mitgliedsbeiträge in 
den internationalen Organisationen 
für Akkreditierung (EA, ILAC, IAF)

 — Ansprechbarkeit für alle Fragen im 
Zusammenhang mit der Abwicklung 
der Restaufgaben des DAR und deren 
Übernahme durch die DAkkS  GmbH

Die vor dem 31.12.2009 ausgestellten DAR-
Akkre ditierungsurkunden blieben bis zum maxi-
mal möglichen Datum, fünf Jahre ab Beendigung 
der Tätigkeit des DAR, das heißt bis maximal 
31.12.2014 gültig. Voraussetzung war die erfolgrei-
che regelmäßige Überwachung, die ab 01.01.2010 
von der  DAkkS   GmbH durchgeführt wurde. Die 
zum 01.01.2010 weggefallenen Aufgaben des DAR 
waren:

 — Koordinierung der Mitglieder-Akkredi-
tierungsstellen des gesetzlich geregelten 
und gesetzlich nicht geregelten Bereichs

 — Überwachung der privaten Akkreditie-
rungsstellen des DAR durch die BAM

 — Durchführung der 
DAR-Tutorenerfahrungsaustausche

 — Sicherstellung der Kostenbeteiligung 
der privaten Akkreditierungsstellen 
an der DAR-Geschäftsstelle

 — Aktualisierung der DAR-Datenbank 
der akkreditierten Stellen

 — Pflege der DAR-Internetseite 
und des DAR-Regelwerks

 — Herausgabe des Newsletters „DAR aktuell“
 — Ansprechpartner zu Fragen des 

deutschen Akkreditierungswesens

Umgestaltung des deutschen Akkreditierungssystems | Organisation des Übergangs DAR zur DAkkS GmbH
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Die Bilanz des DAR

Der DAR koordinierte die deutschen Akkre-
ditierungsstellen des gesetzlich geregelten 
und des gesetzlich nicht geregelten  
Bereichs. 

Der DAR vertrat das deutsche Akkreditie-
rungssystem in internationalen Organisa-
tionen. 

Der DAR schuf mit Hilfe seiner vier Aus-
schüsse ein umfangreiches Regelwerk, das 
erfolgreich in der Praxis angewandt wurde.

Der DAR wirkte bei der internationalen  
Normung und beim Regelwerk internatio-
naler Akkreditierungs gremien aktiv mit.

Alle bis Ende 2009 gültigen DAR-Dokumen-
te wurden in einem Startpaket der DAkkS 
zur weiteren Anwendung übergeben. Das 
waren die Liste der grundlegenden Normen 
zur Akkreditierung und Konformitätsbewer-
tung, das DAR-Regelwerk, entsprechende 
DKD-Schriften, verpflichtende Regeln von 
EA, ILAC und IAF.

Die Bilanz des ATF

Klärung von Grundsatzfragen der tech-
nischen Kompetenz, Definitionen und 
Deskriptoren zur Registrierung in der Daten-
bank akkreditierter Stellen mit geeigneten 
Suchfunktionen, Entwicklung von Regeln 
zur Messunsicherheit, Rückführbarkeit, 
Ringversuchen, Anforderungen an Ringver-
suchsanbieter und Referenzmaterialher-
steller, Einrichtung von Datenbanken für 
Ringversuchsanbieter IRIS, EPTIS

Die Bilanz des AZ

Gegenseitige Anerkennung von  
Akkreditierungen

Einheitliche Struktur des Qualitäts-
managementhandbuchs

Gemeinsame Sektorkomitees und  
Begutachterpools

Gemeinsame Akkreditierungen unter  
Federführung einer Akkreditierungs stelle

Erstellung eines Grundlagenkatalogs für 
die Zusammenarbeit gesetzlich geregelter 
Bereich mit dem gesetzlich nicht geregelten 
Bereich

Abschluss von Kooperationsverträgen

Die Bilanz des ABT

Erarbeitung eines mit der österreichischen 
und schweizerischen Akkreditierungs-
stelle abgestimmten D-A-CH-Schulungs-
programms für Begutachter

Durchführung der DAR-Tutorenerfahrungs-
austausche

Entwicklung des „Modularen Trainings-
konzepts“ mit Österreich und der Schweiz, 
Anwendung in Projekten wie AMOS, MECAS 
und in iCATT-Projekten der BAM.
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Die Bilanz des AIZ

Die internationale Anerkennung des  
deutschen Akkreditierungssystems und die 
Mitwirkung in internationalen Gremien, die 
ununterbrochene Mitgliedschaft deutscher 
Akkreditierungsstellen im MLA, die Infor-
mation internatio naler Besucher über das 
deutsche  Akkreditierungssystem

Die Einnahme von Führungspositionen 
durch Vertreter des deutschen Akkreditie-
rungssystems wie zum Beispiel IAF-Vor-
sitzender, EA-Vorsitzender, EA-Sekretär, 
ILAC APC-Vorsitzender, IAF MLA MC-Sekre-
tariate, EA WG Training Sekretariat

Mitwirkung bei Gründung des EAAB und der 
EA PLG

Mitwirkung bei der Weiterentwicklung des 
EA Peer Evaluierungs systems, EA WG Trai-
ning, A-Series ( ILAC/ IAF Joint WG)

Entwicklung der KPI

Mitwirkung bei der Klassifizierung der  
Feststellungen bei Peer Evaluierungen

Mitwirkung bei der Regelerstellung zur 
grenzüberschreitenden Akkreditierung 
(Cross Frontier Policy)

Regeln für Nutzung der Logos von 
ILAC MRA und IAF MLA

Gastgeberschaft für eine internationale 
wissenschaftliche Konferenz zu den Vollver-
sammlungen von ILAC und IAF im Jahr 2002 
in Berlin mit einem ganztägigen Seminar für 
Entwicklungs- und Schwellenländer,  
(Developing Countries Seminar), der Transfer 
von Erfahrungen in internationalen Projek-
ten für Entwicklungs- und Schwellenländer 
sowie Mittel- und Osteuropäische Staaten

Nach der Etablierung der  DAkkS   GmbH als einzige 
deutsche Akkreditierungsstelle zum 01.01.2010 
bestand fortan kein Koordinierungsbedarf mehr 
zwischen mehreren Akkreditierungsstellen. Der 
DAR beendete daher seine aktive Tätigkeit nach ins-
gesamt 19 Jahren zum 31.12.2009. Am 09.12.2009 
fand seine letzte, die 50. Sitzung in der BAM statt. 
Abb. 66 zeigt alle Teilnehmer  dieser Sitzung. Abb. 68 
zeigt die bis zum 31.12.2009 gültige Struktur des 
DAR, wie sie im Internet zu sehen war. Das offizielle 
Schreiben des  BMWi zur „Beendigung der Arbeits-
gruppe Deutscher Akkreditierungsrat“ trägt das 
Datum 25.11.2010 [129]. Mit Erlass des  BMWi vom 
17.12.2009 sollte die DAR-Geschäftsstelle in der 
BAM bis spätestens 31.12.2010 geschlossen werden. 
Die noch verbliebenen Restaufgaben wurden der 
Geschäftsstelle des neuen AKB bei der BAM über-
geben. Das Personal der DAR- Geschäftsstelle wurde 
in die Geschäftsstelle des neuen AKB übergeleitet. 
Abb. 67 ist das Gruppenbild der ehemaligen Mitar-
beiter der DAR-Geschäftsstelle am 28.  November 
2013 anlässlich der Verabschiedung der letzten 
DAR-Vorsitzenden und langjährigen Leiterin der 
DAR-Geschäftsstelle, Dr. Monika Wloka, in den 
Ruhestand.
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Abb. 66 Gruppenbild der Teilnehmer an der 50. DAR-Sitzung am 09.12.2009 in der BAM, Berlin

Von links nach rechts: Inga Schlüter (DIN), Hans Meierhofer (BNetzA, KOGB), Andrea Valbuena (DGA), Dr. Gabriele Dudek (Leiterin der 
DAR-Geschäftsstelle/BAM), Dr. Thomas Facklam (DGA), Dieter Penning (BNetzA, KOGB), Dr. Michael Nitsche (BAM), Dr.  Michael Wolf (DKD), 
Dr. Markus Racke (DAU), Dr. Monika Wloka (DAR-Vorsitzende/BAM), Dr. Bernd-Josef  Schlothmann (GAZ), Prof. Dr. Erwin Thiemann (GAZ), 
Reinhard U. Wanzek (GA-A), Andreas Lehmann (KBA), Dr. Jürgen M. Schulz (AKS), Ulrich Böshagen (Stellvertretender DAR-Vorsitzender), 
Dr. Andreas Steinhorst (DGA), Dr. Ron Lipka ( BMWi), Prof. Dr. Kurt Ziegler (DGA), Ingo Ruthemeier ( BMWi)  
Quelle: BAM
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Abb. 67 Gruppenbild der ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DAR-Geschäftsstelle, 28.11.2013

Von links nach rechts: Claudia Orth (Sekretariat), Dr. Hans-Ulrich Mittmann (DAR-Vorsitzender von 1991 bis 2007), Dipl.-Phys. Natalie 
Bendix (Betreuerin von DAR-AZ, DAR-ABT, Tutorenerfahrungsaustausch, Anfragenbeantwortung), Dr. Gabriele Dudek (Betreuerin von 
DAR-ATF, DAR-Geschäftsführerin von 2007 bis 2009), Dr. Monika Wloka (DAR-Geschäftsführerin von 1991 bis 2007, DAR-Vorsitzende von 
2007 bis 2009, Betreuerin von DAR-ABT und DAR-AZ), Dr. Joachim Thiele (Betreuer DAR-AIZ), Dr. Frauke Behrens (DAR-Geschäftsstelle), 
Michael Franke (DAR-Verzeichnis akkreditierter Stellen, später DAR-Datenbank und Internetseite von 1991 bis 2009), Dipl.-Päd. Susanne 
Stobbe (Sekretariat,  Fremdsprachenkorrespondentin von 1991 bis 2009), Rechtsanwalt Ulrich Böshagen (Stellvertretender DAR-Vorsitzen
der von 1991 bis 2009)  
Quelle: BAM
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7.4 Fusion privater 
Akkreditierungsstellen

Nach dem Inkrafttreten des deutschen AkkStelleG 
[126] zum 01.08.2009 schlossen sich die größten pri-
vaten Akkreditierungsgesellschaften in Deutschland 
(DACH, DAP und TGA) im September 2009 zur 
Deutschen Gesellschaft für Akkreditierung  GmbH 
(DGA) zusammen. Die DGA hatte drei Geschäfts-
führer: Dr. Thomas Facklam, Univ.-Prof. Dr. Kurt 
Ziegler, Dr. Andreas Steinhorst. Vom  BMWi wurde 
am 16.10.2009 die DAkkS zunächst als eine zu 
100% vom Bund getragene   GmbH gegründet. Die 
DGA ging am 17.12.2009 in die  DAkkS   GmbH 
über und wurde mit den Aufgaben der nationa-
len Akkreditierungsstelle durch Beleihung betraut. 
Die Akkreditierungsstelle des DKD bei der PTB 
wurde durch einen Organisationserlass des  BMWi 
Ende 2009 in die  DAkkS   GmbH übergeleitet. Die 
DAR-Mitgliedsakkreditierungsstellen wurden be-
auftragt, den DAR bis spätestens 30.10.2009 über 
ihre Verfahren zur Überführung der Akkreditie-
rungen auf die neue nationale Akkreditierungsstelle 
zu informieren. GA-A und DIAS stellten die Akkre-
ditierungstätigkeiten ein und übergaben die Ver-
fahren an die  DAkkS   GmbH zur Überwachung ab 
dem 01.01.2010, gemäß § 13 des AkkStelleG. Die 
GAZ beendete die Akkreditierungstätigkeit, über-
gab die Verfahren jedoch nicht an die  DAkkS   GmbH 
zur Überwachung. Die GAZ-Akkreditierungen 
liefen demzufolge aus. Diese Stellen hatten dann 
die Möglichkeit, Neuanträge auf Akkreditierung 
an die  DAkkS   GmbH zu stellen. Die staatlichen 
Akkreditierungsstellen, wie zum Beispiel ZLS und 
ZLG, stellten ihre Akkreditierungstätigkeiten bis 
zum 31.12.2009 ein. Sie sind weiterhin als befug-
niserteilende Behörden tätig und koordinieren sich 
in der aus der KOGB hervorgegangenen Koordinie-
rungsgruppe befugniserteilende Behörden (KBeB). 
Sie erteilen die Befugnis, im gesetzlich geregelten 
Bereich tätig werden zu dürfen, wenn die Kompe-
tenz durch eine Akkreditierung der  DAkkS   GmbH 
nachgewiesen wurde. Sie geben die Zustimmung zur 
Benennung als Notifizierte Stelle an die Europäische 
Kommission in Brüssel und zur Aufnahme in die 
NANDO-Datenbank der Notifizierten Stellen im 
Internet. 

7.5 Aufbaustab beim  BMWi 
und Gründung der nationalen  
Akkreditierungsstelle 
7.5.1 Aufbaustab

Nach der Verabschiedung des  AkkStelleG durch 
den Bundestag am 19.06.2009 und Veröffentli-
chung im Bundesgesetzblatt am 06.08.2009 nahm 
am 10.08.2009 ein Aufbaustab beim  BMWi seine 
Tätigkeit auf [130]. Ziel war die Vorbereitung der 
Gründung der nationalen Akkreditierungsstelle 
gemäß des  AkkStelleG [126]. Die Mitglieder des 
Aufbaustabs im  BMWi waren Vertreter der Akkre-
ditierungsstellen des gesetzlich geregelten und des 
gesetzlich nicht geregelten Bereichs (DKD, TGA, 
ZLS, DAP, DACH, AKS Hannover, BNetzA) und 
der BAM. Der Aufbaustab wurde durch Mitarbeiter 
des  BMWi, weiterer Ressorts und Behörden unter-
stützt. Die Leitung des Aufbaustabs hatte Norbert 
Barz in seiner Eigenschaft als für Akkreditierung 
zuständiger Referatsleiter im  BMWi. Für den Auf-
baustab wurde ein Lenkungsgremium eingesetzt. 
Das Projektmanagement des Aufbaustabs erfolgte 
durch die Beratungsgesellschaft KPMG. 

Die Aufgabe des Aufbaustabs war die Erarbeitung 
grundlegender Dokumente für den planmäßigen 
Beginn der Tätigkeit der nationalen Akkreditie-
rungsstelle  DAkkS   GmbH zum 01.01.2010 gemäß 
EU-Verordnung 765/2008 und  AkkStelleG. Die 
Mitgliedschaft der neuen Akkreditierungsstelle 
als Rechtsnachfolgerin der bisherigen deutschen 
EA MLA-Unterzeichner (DKD, DGA, gebildet 
aus DACH, DAP und TGA) in der gegenseitigen 
Anerkennungsvereinbarung von EA war weiterhin 
zu gewährleisten. Der Aufbaustab bildete acht Pro-
jektgruppen zur Bearbeitung folgende Aufgaben:

 — Personal
 — Evaluierbares Managementsystem
 — Externe Beziehungen
 — Akkreditierungsverfahren
 — Öffentliche Darstellung
 — Interne Aufbau- und Ablauforganisation
 — Finanzen
 — Infrastruktur
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Abb. 68 Struktur des DAR bis zum 31.12.2009



160

Im Ergebnis wurden bis Ende 2009 der Gesell-
schaftervertrag ausgearbeitet, die Organe der Ak-
kreditierungsstelle als juristische Person mit Beirat, 
Aufsichtsrat und Fachaufsicht vorgeschlagen, die 
Abteilungsstrukturen und Zuordnung der Sektorko-
mitees der neuen Akkreditierungsstelle aus den be-
stehenden der bisherigen Akkreditierungsstellen, die 
gesetzlichen Grundlagen für die Kostenverordnung, 
die Beleihungs-Verordnung, die Akkreditierungs-
symbol-Verordnung entworfen und verabschiedet. 
Ein Qualitätsmanagementhandbuch gemäß den 
Forderungen der DIN EN  ISO / IEC 17011, die 
Akkreditierungsabläufe und die Grundlagen eines 
Finanzplans wurden vom Aufbaustab entworfen. 
Bis zum Jahresende 2009 wurden die Kosten-
verordnung, die Beleihungsverordnung und die 
Akkreditierungssymbolverordnung verabschiedet. 
Die Kostenverordnung [131] hatte das Ziel, eine 
kostendeckende Arbeit abzusichern. Die Belei-
hungs-Verordnung [132] bildete die Grundlage der 
Beleihung einer privatrechtlichen Stelle mit den 
Aufgaben nach dem  AkkStelleG. Die Akkreditie-
rungssymbol-Verordnung [133] legte fest, wie die 
akkreditierten Konformitätsbewertungsstellen mit 
dem DAkkS-Logo auf die Akkreditierung hinweisen 
können.

7.5.2 Gründung der Deutschen 
Akkreditierungsstelle 
( DAkkS  GmbH)
Die  DAkkS   GmbH wurde vom  BMWi mit Gesell-
schaftervertrag vom 16.10.2009 und einem Stamm-
kapital von 25.000 Euro gegründet (zunächst 100% 
Bund). Die Geschäftsanschrift war zunächst das 
 BMWi, Scharnhorststraße 34-37, 10115  Berlin, 
Geschäftsführer war Norbert Barz (Abb. 69). Die 
 DAkkS    GmbH führte in dieser Form zunächst 
keine Akkreditierungen durch, sondern erst ab 
01.01.2010. Am 17.12.2009 wurde die DGA mit 
der DAkkS verbunden. Dadurch ging ein Drittel der 
Gesellschafteranteile der DAkkS an die Wirtschaft, 
vertreten durch den BDI. Das Stammkapital wurde 
auf 37.500 Euro erhöht und als 2. Geschäftsführer 
Dr. Thomas  Facklam (Abb. 70) amtlich eingetragen. 
Der DKD wurde durch einen Organisationserlass 

des  BMWi in die DAkkS übergeleitet. Mit der Ver-
schmelzung im Sinne des § 10 AkkStelleG war die 
 DAkkS   GmbH beleihungsfähig. Sie wurde durch die 
am 21.12.2009 verabschiedete Beleihungsverord-
nung [132] mit den Aufgaben und Befugnissen der 
nationalen Akkreditierungsstelle beliehen.

Abb. 69  
Norbert Barz

Geschäftsführer  
DAkkS GmbH  
von 2009 bis 2016

Quelle: DAkkS GmbH

Abb. 70  
Dr. Thomas Facklam

Geschäftsführer  
DAkkS GmbH  
von 2010 bis 2012

Quelle: DAkkS GmbH

Umgestaltung des deutschen Akkreditierungssystems | Gründung der Deutschen Akkreditierungsstelle (DAkkS GmbH)
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7.5.3 Zusammenfassung

Die europäische Entwicklung auf dem Gebiet der 
Akkreditierung in den Jahren 2006 bis 2009 war 
geprägt vom Beschluss der Europäischen Kommis-
sion aus dem Jahr 2003, das Konzept des Neuen 
Ansatzes von 1985 und des Globalen Konzepts für 
Zertifizierung und Prüfwesen von 1989 zu überar-
beiten. Europaweit sollte eine einheitliche gesetzliche 
Grundlage für Konformitätsbewertung und Akkre-
ditierung als Grundlage der Notifizierung geschaffen 
werden. Die Europäische Kommission favorisierte 
die Akkreditierung als geeignetes und bevorzugtes 
Instrument des Kompetenznachweises von Konfor-
mitätsbewertungsstellen und als vorrangige Grund-
lage für eine Notifizierung. Die Akkreditierung sollte 
zukünftig als Dienstleistung im allgemeinen öffent-
lichen Interesse gelten und wettbewerbsfrei sein. 
Sie sollte die letzte verbindliche Kontrollebene der 
Konformitätsbewertungskette darstellen. In jedem 
Mitgliedstaat sollte es demzufolge nur noch eine 
nationale Akkreditierungsstelle geben. Im Juli 2008 
wurde vom Europäischen Parlament und Rat der 
neue gesetzliche Rechtsrahmen verabschiedet (New 
Legal Framework) [42][124][125]. Durch den Aus-
tritt der ZLS und ZLG aus dem DAR im Jahr 2003 
konnte vom DAR nach außen kein einheitliches und 
in sich geschlossenes deutsches Akkreditierungssys-
tem mehr vertreten werden. Das  BMWi ließ eine 
Studie zur „Konformitätsbewertung in Deutschland“ 
mit Lösungsvorschlägen anfertigen [116]. Im Ergeb-
nis wurde zum 31.08.2006 der AKB  beim  BMWi 
gegründet. Er vereinte wieder alle interessierten 
Kreise in einem Gremium und beriet das   BMWi 
zu allen Fragen der Akkreditierung. Das  BMWi 
übernahm die Außenvertretung des deutschen 
Akkreditierungssystems in allen internationalen 
Gremien und bei der Europäischen Kommission. 
Das  BMWi benannte die deutschen Vertreter in 
internationalen Organisationen. Die Mitgliedschaft 
der deutschen Akkreditierungsstellen in den ge-
genseitigen Anerkennungsvereinbarungen von EA, 
ILAC und IAF blieb erhalten. Als Arbeitsgremien 
schuf sich der AKB einen Unterausschuss und das 

FAA. Der DAR koordinierte weiterhin seine Akkre-
ditierungsstellenmitglieder und änderte seine Ver-
fahrensregeln. Die DAR-Ausschüsse ATF und ABT 
blieben bestehen. Die BAM evaluierte im Auftrag 
des DAR von 2004 bis 2006 zwei Neuantragsteller 
für die Mitgliedschaft im DAR und überprüfte alle 
privaten DAR-Mitgliedsakkreditierungsstellen auf 
die Einhaltung der verpflichtenden Regeln des DAR.

Das deutsche  AkkStelleG wurde im Juli 2009 verab-
schiedet [126]. Das löste die Fusion der großen Ak-
kreditierungsstellen DAP, DACH und TGA zur DGA 
aus. Ende 2009 verschmolz die DGA mit der DAkkS. 
ZLS, ZLG, DKD, GAZ und GA-A stellten bis Ende 
2009 ihre Akkreditierungstätigkeiten ein. Der DAR 
beendete zum 31.12.2009 nach 19 Jahren seine 
aktive Tätigkeit. Die DAR-Geschäftsstelle über-
führte festgelegte Aufgaben an die  DAkkS   GmbH 
und auf den im April 2010 neu gegründeten AKB 
beim  BMWi. Die Geschäftsstelle des DAR wurde 
mit offiziellem  BMWi-Schreiben zum 31.12.2010 
geschlossen. Der im Jahr 2006 gegründete AKB 
beim  BMWi beendete mit seiner letzten Sitzung 
Ende September 2009 die Tätigkeit. Nach der Ver-
abschiedung des  AkkStelleG wurde im September 
2009 beim  BMWi ein Aufbaustab zur Vorbereitung 
der Gründung der nationalen Akkreditierungsstelle 
 DAkkS   GmbH gebildet. Der Aufbaustab erarbeitete 
alle notwendigen Unterlagen für einen erfolgreichen 
Start der  DAkkS   GmbH zum 01.01.2010 und wurde 
Ende 2009 geschlossen. Die Beleihungsverordnung, 
die Kostenverordnung und die Symbolverordnung 
für die neue nationale Akkreditierungsstelle wurden 
bis zum Jahresende 2009 verabschiedet.
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Die  DAkkS   GmbH nahm zum 01.01.2010 ihre 
Geschäftstätigkeit als nationale Akkreditierungs-
stelle gemäß  AkkStelleG und EU-Verordnung 
Nr.  765/2008 auf. Die  DAkkS    GmbH wurde 
durch die Beleihung nunmehr hoheitlich tätig. Sie 
unterliegt dem deutschen Verwaltungsrecht. Sie 
hatte anfangs zwei Geschäftsführer: Dr. Thomas 
 Facklam und Norbert Barz. Nach zwei Jahren wur-
de Dr.  Thomas Facklam von Dr. Andreas  Steinhorst 
(Abb. 71) als Geschäftsführer planmäßig abgelöst. Im 
Jahr 2011 wurde Dr. Frank Salchow 3. Geschäfts-
führer der  DAkkS   GmbH und hatte diese Funktion 
bis zum 30.04.2013 inne. Ab Januar 2014 gab es 
nur noch einen Geschäftsführer, Norbert Barz. Seit 
01.09.2016 ist Dr. Stephan Finke Geschäftsführer 
der DAkkS  GmbH. Vorsitzender des Aufsichtsrates 
der  DAkkS   GmbH wurde Prof. Dr. Manfred Henne-
cke, vormaliger Präsident der BAM.

Die  DAkkS   GmbH vertritt bis heute Deutschland in 
allen internationalen Akkreditierungsorganisationen. 
Die Mitgliedschaft der deutschen Vorgängerorgani-
sationen in EA ging auf die  DAkkS   GmbH über und 
ebenso die Mitgliedschaft in den gegenseitigen An-
erkennungsvereinbarungen von EA, ILAC und IAF. 
Auf ihrer Internetseite verwies die DAkkS GmbH 
als Nachfolgeakkreditierungsstelle auf die EA MLA 
Mitgliedschaft ihrer Vorgänger mit dem frühesten 
Beitrittsdatum (Tab. 6). Zum 03.10.2014 trat die 
DAkkS GmbH dem EA MLA für den Geltungs-
bereich „Validation and Verification“ und zum 
26.04.2018 dem Bereich „Proficiency Testing Pro-
viders“ bei. Die internationalen Organisationen EA, 
ILAC, IAF wurden rechtzeitig über die Fusionen der 
deutschen Akkreditierungsstellen zur DGA und über 
die Neugründung der DAkkS GmbH informiert. 
Sie stimmten dem Verbleib im EA MLA und damit 
in dem ILAC MRA und IAF MLA zu, sodass die 
internationale gegenseitige Annerkennung ununter-
brochen gegeben war.

Anlässlich des Weltakkreditierungstags am 
09.06.2011 führte die DAkkS GmbH die erste natio-
nale Akkreditierungskonferenz durch und infor-
mierte eine breite Öffentlichkeit über ihre Struktur 
und Aufgaben. Weitere Akkreditierungskonferenzen 
der DAkkS GmbH im Zusammenhang mit dem 
Weltakkreditierungstag fanden in den Jahren 2012, 
2013, 2015, 2016 und 2018 statt.

Durch den Zusammenschluss der ehemals priva-
ten Gesellschaften in der neuen  DAkkS   GmbH 
blieben die Erfahrung und technische Kompetenz 
der bisherigen Akteure im Bereich der Akkreditie-
rung erhalten. Die Mitarbeiter der Vorgängerge-
sellschaften wurden ebenso wie alle Begutachter 
übernommen. Die  DAkkS   GmbH übernahm die 
bisherigen Standorte der Vorgängergesellschaften 
als Niederlassungen in Berlin, Frankfurt am Main 
und Braunschweig, Hauptsitz ist Berlin.

Alle vor dem 01.01.2010 erteilten Akkreditierungen 
behördlicher und privater Akkreditierungsstellen 
behielten bis zu ihrem Auslaufen (spätestens zum 
31.12.2014) ihre Gültigkeit und wurden durch die 
 DAkkS   GmbH überwacht. 

Über die Neuordnung des deutschen Akkreditie-
rungssystems informierte das  BMWi eine breite 
Öffentlichkeit in der Broschüre „Schlaglichter der 
Wirtschaftspolitik“ im April 2010 mit einem Kapitel 

„Neuordnung des deutschen Akkreditierungswesens: 
Ein wichtiger Beitrag zur Stärkung von Verbrau-
chervertrauen und Wettbewerbsfähigkeit“ [134]. 

Start der DAkkS GmbH im Januar 2010

Abb. 71  
Dr. Andreas Steinhorst

Geschäftsführer der 
DAkkS GmbH  
von 2012 bis 2014

Quelle: DAkkS GmbH
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Das  AkkStelleG [126] forderte in § 5 die Einrichtung 
eines AKB beim  BMWi und legte seine Aufgaben 
im Gesetz fest. Die Vorbereitungen für die Um-
setzung dieser Forderung erfolgten im Wesentli-
chen in der Geschäftsstelle des DAR und in enger 
Zusammenarbeit mit dem  BMWi. Der neue AKB 
sollte gemäß  AkkStelleG die Bundesregierung und 
die  DAkkS   GmbH in Fragen der Akkreditierung 
unterstützen. Die Aufgaben des AKB umfassen 
insbesondere die Ermittlung von allgemeinen und 
sektoralen Regeln, die Anforderungen an Konfor-
mitätsbewertungsstellen und Akkreditierungstätig-
keiten konkretisieren; die Förderung der Nutzung 
der Akkreditierung als vertrauensbildendes Element 
der Konformitätsbewertung und die Koordinie-
rung der deutschen Vertretung und Haltung bei 
den Sitzungen der EA. Erster Vorsitzender des AKB 
wurde Prof. Dr.  Manfred Peters, Vizepräsident der 
PTB. Mit der Führung der AKB-Geschäfts stelle 
wurde Dr.  Gabriele Dudek, BAM-Referat S.2 

„Akkreditierung und Konformitätsbewertung“, be-
auftragt. Nach der 5. AKB-Sitzung am 07.04.2011 
übernahm Dr. Frauke Behrens, BAM-Referat S.2 

„Akkreditierung und Konformitätsbewertung“ 
die Geschäftsführung des AKB. Der AKB hat 16 
Mitglieder, die die Befugnis erteilenden Behörden, 
Länder, Konformitätsbewertungsstellen, Wirtschaft, 
Verbraucherorganisationen und Wissenschafts- 
und Forschungseinrichtungen repräsentieren. Die 
Mitgliederauswahl und deren Berufung erfolgten 
unter Einbeziehung aller interessierten Kreise und 
Behörden. Die erste Sitzung des neuen AKB fand 
am 20.04.2010 in Berlin statt. Der AKB tagte in 
der Regel zweimal pro Jahr.

Im Frühjahr 2010 wurden die sieben Fachbeiräte 
des AKB in Analogie zur Abteilungsstruktur der 
 DAkkS   GmbH eingerichtet und später um einen 
achten Fachbeirat erweitert.

Fachbeirat 1 Bauwesen/Verkehr/ 
Werkstofftechnik/ 
Materialprüfung

Fachbeirat 2 Geräte- und  
Anlagen sicherheit/ 
Telekomm unikation/EMV

Fachbeirat 3 Gesundheit/Forensik

Fachbeirat 4.1 Gesundheitlicher  
Verbraucherschutz/Agrar

Fachbeirat 4.2 Chemie/Umwelt

Fachbeirat 5 Metrologie

Fachbeirat 6 System-/ 
Personenzertifizierung

Fachbeirat 7 Horizontale Fragen

Seit 06.06.2016 ist Dr. Michael Nitsche, BAM-Ab-
teilung S „Qualitätsinfrastruktur“, Vorsitzender 
des AKB. Mit Erlass des BMWi vom 17.12.2009 
an den BAM Präsidenten wurde die „Übertragung 
der Aufgaben zur Führung der Geschäftsstelle des 
AKB gemäß § 5 des Gesetzes über die Akkreditie-
rungsstelle auf die BAM“ [135] vorgenommen. Die 
Geschäftsstelle des AKB wurde mit Wirkung vom 
01.01.2010 im BAM-Refe rat S. 2 „Akkreditierung 
und Konformitätsbewertung“ eingerichtet. Sie un-
terstützt den AKB durch:

 — Vor- und Nachbereitung von Sitzungen 
des AKB, Anfertigung von Niederschriften, 
Vorbereitung von Stellungnahmen

 — Koordination der  sektorspezifischen 
Fachbeiräte

 — Funktion als Ansprechpartner in allen 
Angelegenheiten, die den AKB betreffen

 — Information der Öffentlichkeit über 
Beschlüsse und Empfehlungen des AKB

 — Bekanntmachung der ermittelten 
Regeln im Bundesanzeiger
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Die BAM ist seit 1988 auf dem Gebiet des Kom-
petenznachweises von Prüflaboratorien aktiv. Im 
Zusammenhang mit der Vorbereitung des gemein-
samen Marktes der EU, wurde das BAS gegründet. 
Darin kam langjährig erfahrenes BAM-Laborper-
sonal als Fach- und Systembegutachter zum Einsatz. 
Die Begutachter hatten die Möglichkeit, externe 
Prüflaboratorien kennenzulernen und ihren Erfah-
rungsschatz zu erweitern. Das wirkte sich positiv 
auf das Qualitätsmanagementsystem der BAM und 
die Akkreditierung von BAM-Prüflaboratorien aus. 
Anfang der 1990er Jahre waren mehr als 25 Fach- 
und Systembegutachter der BAM für das BAS und 
später DAP aktiv. Über 100 Akkreditierungsverfah-
ren wurden von BAM-Mitarbeitern als Verfahrens-
bearbeiter betreut. Das diente dem Kompetenzerhalt 
und war hilfreich bei der Regelentwicklung. Mitte 
2018 waren noch acht Begutachter der BAM für die 
 DAkkS   GmbH tätig. Weitere BAM-Experten sind 
Mitglieder in den Fachbeiräten des AKB. Den Vor-
sitz des AKB hat im Juni 2016 Dr. Michael Nitsche, 
BAM-Abteilungsleiter „Qualitätsinfrastruktur“, 
übernommen. Der AKB-Fachbeirat „Horizontale 
Fragen“ wird von Dr. Gabriele Dudek, BAM-Re-
feratsleiterin „Akkreditierung und Konformitäts-
bewertung“, geleitet.

Die Übergabe des DAR-Regelwerks und der 
DAR-Datenbank akkreditierter Stellen an die 
 DAkkS   GmbH Ende 2009 waren Anlass, die Ent-
wicklung des deutschen Akkreditierungssystems 
zu reflektieren und in dieser Studie darzustellen. 
Die Studie zeigt den Weg und die wichtigsten Mei-
lensteine bei der Entwicklung des international 
anerkannten deutschen Akkreditierungssystems. 
Sie benennt die aufgetretenen Schwierigkeiten und 
gefundenen Lösungen.

Meilensteine des deutschen 
Akkreditierungssystems

 — Gründung des DAR entsprechend 
des BDI-Modells, 1991

 — Einrichtung der vier DAR-Aus-
schüsse und eines Präsidiums

 — Gründung der Koordinierungsgruppe 
gesetzlich geregelter Bereich KOGB, 2001

 — Klagen gegen den DAR, 2002
 — Rechtsgutachten zur Struktur des DAR 

und Mitgliedschaftsbedingungen
 — Interimsphasen des DAR, Ende 

2002 bis Ende 2003
 — Gründung der KONGB, Juni 2003  

(aktiv von Juni 2003 bis September 2005)
 — Austritte von Akkreditierungs-

stellen des gesetzlich geregelten 
Bereichs aus dem DAR, 2003

 — Gründung des BAM-Evaluierungsaus-
schusses, Evaluierung von Antragstellern 
auf Mitgliedschaft im DAR, Evaluierung 
bisheriger DAR-Akkreditierungsstellen 
auf Einhaltung der verpflichtenden Regeln 
des DAR, Januar 2004 bis Mai 2006

 — Gründung des AKB beim  BMWi, 2006 
(Übernahme der Außenvertretung des 
deutschen Akkreditierungssystems 
durch das  BMWi, 2006-2009)

 — Fusionen der drei großen Akkre-
ditierungsstellen DACH, DAP und 
TGA zur DGA, September 2009

 — Gründung der  DAkkS   GmbH und 
Verschmelzung mit DGA, Ende 2009

 — Gründung des Aufbaustabs beim 
 BMWi für die  DAkkS   GmbH , 
August bis Dezember 2009

 — Beendigung der Tätigkeit des DAR 
und Übergabe des Regelwerks und 
der Datenbank akkreditierter Stellen 
an die  DAkkS   GmbH, Ende 2009

 — Aufnahme der Akkreditierungstätigkeit 
der  DAkkS   GmbH, ab 01.01.2010

 — Gründung des AKB des  BMWi entspre-
chend des  AkkStelleG, April 2010

Gründung der Koordinierungsgruppe gesetz-
lich geregelter Bereich KOGB, 2001

Klagen gegen den DAR, 2002

Rechtsgutachten zur Struktur des DAR und 
Mitgliedschaftsbedingungen

Interimsphasen des DAR, Ende 2002 bis 
Ende 2003

Gründung der KONGB, Juni 2003  
(aktiv von Juni 2003 bis September 2005)

Austritte von Akkreditierungsstellen des 
gesetzlich geregelten Bereichs aus dem 
DAR, 2003

Gründung des BAM-Evaluierungsausschus-
ses, Evaluierung von Antragstellern auf Mit-
gliedschaft im DAR, Evaluierung bisheriger 
DAR-Akkreditierungsstellen auf Einhaltung 
der verpflichtenden Regeln des DAR, Januar 
2004 bis Mai 2006

Gründung des AKB beim  BMWi, 2006 (Über-
nahme der Außenvertretung des deutschen 
Akkreditierungssystems durch das  BMWi, 
2006-2009)

Fusionen der drei großen Akkreditierungs-
stellen DACH, DAP und TGA zur DGA, Sep-
tember 2009

Gründung der  DAkkS   GmbH und Verschmel-
zung mit DGA, Ende 2009

Gründung des Aufbaustabs beim  BMWi für 
die  DAkkS   GmbH , August bis Dezember 
2009

Beendigung der Tätigkeit des DAR 
und Übergabe des Regelwerks und der 
Daten bank akkreditierter Stellen an die 
 DAkkS   GmbH, Ende 2009

Aufnahme der Akkreditierungstätigkeit der 
 DAkkS   GmbH, ab 01.01.2010

Gründung des AKB des  BMWi entsprechend 
des  AkkStelleG, April 2010

Meilensteine des deutschen Akkreditie-
rungssystems

Gründung des DAR entsprechend des 
BDI-Modells, 1991

Einrichtung der vier DAR-Ausschüsse und 
eines Präsidiums
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Über fast zwei Jahrzehnte hat der DAR Prozesse 
und Verfahren der Akkreditierung in Deutschland 
und Europa wesentlich mitgestaltet. Die Verordnung 
Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 09.07.2008 über die Vorschriften 
für die Akkreditierung und Marktüberwachung 
im Zusammenhang mit der Vermarktung von 
Produkten war ein wichtiger Wendepunkt, denn 
sie legte fest, dass Akkreditierung eine hoheitli-
che Tätigkeit ist, die ab dem 01.01.2010 in den 
EU-Mitgliedstaaten jeweils nur von einer nationalen 
Akkreditierungsstelle durchgeführt werden darf. 
Das führte in Deutschland zu einer grundlegenden 
Änderung des Akkreditierungssystems. Infolge der 
Veror dnung Nr. 765/2008 entstand das deutsche 
 AkkStelleG. Im § 8 des  AkkStelleG wurde festgelegt, 
dass eine juristische Person des Privatrechts mit den 
Aufgaben und Befugnissen einer Akkreditierungs-
stelle beliehen werden kann. Demzufolge wurde die 
DAkkS als  GmbH gegründet, die zum 01.01.2010 
ihre Tätigkeit als einzige nationale Akkreditierungs-
stelle aufnahm. Das DAR-Regelwerk, das sich in 
der Praxis bewährt hatte, wurde ihr in Form des 
Startpakets übergeben.

Das deutsche Akkreditierungssystem war und 
ist eines der größten, weltweit anerkannten Ak-
kreditierungssysteme mit der höchsten Anzahl 
akkreditierter Konformitätsbewertungsstellen. 
Daraus ergibt sich die Verpflichtung zur weiteren 
Mitwirkung bei der Gestaltung des internationalen 
Akkreditierungswesens im Hinblick der Globali-
sierung und multinationaler Handelsabkommen 
wie zum Beispiel „Comprehensive Economic and 
Trade Agreement“(CETA) und „Transatlantic Trade 
and Investment Partnership“ (TTIP). Die deutschen 
Erfahrungen aus den nationalen und internationalen 
Evaluierungen und nationalen Fusionen können 
anderen Staaten mit mehreren Akkreditierungs-
stellen wie zum Beispiel USA, Thailand, Indonesien, 
Japan, Vietnam von Nutzen sein. Nationale koordi-
nierende Dachorganisationen ohne Entscheidungs- 
und Durchsetzungsbefugnis und ohne juristische 
Rechtsform (zum Beispiel DAR und der National 
Accreditation Council (NAC) in Thailand) haben 
einen hohen Koordinierungsaufwand und eine 

geringe Durchsetzungskraft und sollten durch eine 
einzige Akkreditierungsstelle mit entsprechenden 
Befugnissen ersetzt werden.

Die Tradition, mit den Weltakkreditierungstagen 
die Bedeutung der Akkreditierung für Konfor-
mitätsbewertungsstellen in die Öffentlichkeit zu 
bringen, wurde nach 2010 in Deutschland von 
der  DAkkS  GmbH fortgesetzt. Es fanden zum je-
weiligen Weltakkreditierungstag, der immer unter 
einem bestimmten Motto stand, mehrere nationale 
Akkreditierungskonferenzen statt, die die Akkre-
ditierer und die an Akkreditierung interessierten 
Kreise zusammen brachten. Die bisherigen Mottos 
der Weltakkreditierungstage waren:

2008 Delivering Trust

2009 Competence

2010 Global Acceptance

2011 Supporting the needs of regulators

2012 Safe food and clean drinking water

2013 Facilitating World Trade

2014 Accreditation: Delivering confidence  
in the provision of energy

2015 Accreditation: Supporting the  
Delivery of Health and Social Care

2016 Accreditation: A global tool to support 
Public Policy

2017 Accreditation: Delivering Confidence in  
Construction and the Built  Environment

2018 Accreditation: Delivering a Safer World

Zukunft der Akkreditierung und 
Konformitätsbewertung

Konformitätsbewertungen waren und sind ele-
mentare Bestandteile wirtschaftlicher Tätigkeit. Sie 
dienen der Förderung des Handels und dem Abbau 
tarifärer Handelshemmnisse sowie dem Schutz der 
Verbraucher und der Umwelt. Die Akkreditierung 
ist ein geeignetes und anerkanntes Mittel, um die 
Kompetenz von Konformitätsbewertungsstellen 
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im gesetzlich nicht geregelten und im gesetzlich 
geregelten Bereich durch eine unabhängige dritte 
Stelle festzustellen. Sie dient als Grundlage für die 
Notifizierung von Konformitätsbewertungsstellen 
bei der Europäischen Kommission.

Der steigende Komplexitätsgrad technischer Er-
zeugnisse, die internationale Arbeitsteilung bei ihrer 
Herstellung und die damit zusammenhängenden 
Prüf- und Zertifizierungsdienstleistungen erzeugen 
neue Tätigkeitsfelder für Akkreditierung und Zer-
tifizierung. Für diese neuen Tätigkeitsfelder sind 
akkreditierungsfähige Konformitätsbewertungs-
programme zu entwickeln und zu erproben. Daraus 
ergeben sich hohe fachliche Anforderungen an das 
Personal von Akkreditierungsstellen. Die Mitarbei-
ter von Akkreditierungsstellen sind professionelle 
Ermittler und Bewerter der Kompetenz von Konfor-
mitätsbewertungsstellen. Die Begutachter müssen 
angemessen ausgebildet sein, über ausreichende 
Erfahrungen verfügen und die Instrumente der 
Konformitätsbewertung beherrschen. Ihr Wissen 
sollte stets technisch-inhaltlich auf dem neuesten 
Stand sein. Die Fähigkeiten und Fertigkeiten der 
Begutachter und Vorgangsbearbeiter sind weiter zu 
pflegen und auszubauen, um die Objektivität der 
Tätigkeit zu erhöhen und die subjektiven Einfluss-
faktoren zu begrenzen. Sie müssen gleichzeitig die 
Anforderungen des gesetzlich geregelten Bereichs 
beherrschen, interpretieren und anwenden können. 
Trainings zum Verhalten der Gutachter vor Ort 
sind weiterhin ausbaubar. Die Kommunikation der 
Begutachtungs- und Evaluierungsergebnisse in den 
Berichten sowie die Erklärung der festgestellten 
Nichtkonformitäten und Kommentare sind Gegen-
stand ständiger Verbesserungsprozesse.

Der KAN-Bericht 47 „Akkreditierung von Kon-
formitätsbewertungsstellen“ der „Kommission 
Arbeitsschutz und Normung“ (KAN) von 2011 
[136] reflektierte den erreichten Stand in Deutsch-
land. Die Studie „Entwicklungsperspektiven der 
Konformitätsbewertung und Akkreditierung in 
Deutschland“ [137] entstand im Auftrag des  BMWi 
im Jahr 2013. Sie befasste sich unter anderem mit 
zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten des deut-
schen Akkreditierungssystems. Vernetzte Indust-
rie 4.0-Systeme im sogenannten Internet of Things 

stellen hohe Anforderungen an die Schnittstellen 
ebenso wie an neue Herstellungstechnologien. 
Dazu zählen additive Fertigung, Einbeziehung von 
künstlicher Intelligenz in Entwurf und Herstellung 
sowie Cyber  Security, um unerlaubte Eingriffe in die 
Entwurfs- und Herstellungsprozesse auszuschließen. 
Die Einzelelemente dieser Aktivitätsbereiche sind 
zu definieren, zu normen und zu prüfen. Zuver-
lässige, belastbare, sichere Prüfergebnisse sind in 
Forschung und Entwicklung, Produktion und im 
Dienstleistungsbereich nach wie vor unverzicht-
bar. Vertrauenswürdige Konformitätsnachweise, 
zum Beispiel in Form von Zertifikaten für sichere 
Produkte, Dienstleistungen und Herstellungspro-
zesse sind erforderlich. Akkreditierung als die 
höchste und letzte Stufe, um die Kompetenz von 
Konformitätsbewertungsstellen zu ermitteln und 
zu bewerten, spielt auch zukünftig eine wichtige 
Rolle. Die Akkreditierungsstellen müssen auf der 
Basis internationaler Normen arbeiten, damit 
ihre Ergebnisse vergleichbar sind und gegenseitig 
anerkannt werden. Unter Akkreditierungsstellen 
darf es keinen Wettbewerb geben, da sonst unter 
Wettbewerbsdruck die Ergebnisse von Konformi-
tätsbewertungen verzerrt werden könnten. Die 
gegenseitigen Anerkennungsvereinbarungen von 
EA sind grundsätzlich auf neue Bereiche erweiterbar. 
Die erprobten Trainings für Evaluierungs-Teamleiter 
und Team-Mitglieder müssen dementsprechend er-
gänzt und laufend weiterentwickelt werden. Mit der 
Teilnahme an den auf europäischer Ebene gestarteten 
Benchmarking-Projekten zwischen Akkreditierungs-
stellen können weitere Optimierungsmöglichkeiten 
erschlossen werden, zum Beispiel bei Zeitabläufen in 
Akkreditierungsverfahren, Vorgaben von Evaluie-
rungsdauer in Abhängigkeit von der Größe der zu 
bewertenden Konformitätsbewertungsstellen und 
Akkreditierungsstellen.

Die Akkreditierung wird nur eine Zukunft haben, 
wenn unabhängig von der Organisationsform der 
Akkreditierungsstellen die technischen Gesichts-
punkte im Vordergrund stehen und die Akkreditie-
rung nicht von formalen Aspekten beherrscht wird.
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IAF MLA (Multilateral Recognition Arrangement) 
IAAC MLA (Multilateral Recognition Arrangement)

MNPQ Sektorkonzept: Messen, Normen, Prüfen, Qualität sichern
MOE Mittel- und Osteuropäische Staaten
MPA-NRW Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen
MRA ILAC MRA (Mutual Recognition Arrangement)

APLAC MRA (Mutual Recognition Arrangement)
MTC Modular Training Concept
MULNV NRW Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 

des Landes Nordrhein-Westfalen
MWV Mineralölwirtschaftsverband e.V.

N
NAC National Accreditation Council
NAMAS National Measurement Accreditation Service
NANDO New Approach Notified and Designated Organisations
NATLAS National Testing Laboratory Accreditation Scheme
ngB nicht geregelter Bereich
NQSZ DIN-Normenausschuss Qualitätsmanagement, Statistik und  

Zertifizierungsgrundlagen
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O
ORGALIME Liaison Group of the European Mechanical, Electrical, Electronic and 

Metal Working Industries

P
PAC Pacific Accreditation Cooperation 
PLG Permanent Liaison Group
PTB Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Q
QMH Qualitätsmanagement-Handbuch

R
RA Rechtsanwalt
RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V.
RD Regierungsdirektor
RegTP Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post (vorher: BMPT, 

BAPT; heute: BNetzA)
RNE Réseau National d‘Essais
RV Ringversuche

S
SAL Staatliche Annerkennungsstelle für Lebensmittelüberwachung
SAQ Swiss Association for Quality
SAS Schweizerische Akkreditierungsstelle
SINCERT Sistema Nazionale per l‘Accreditamento degli Organismi di  

Certificazione
SINAL Sistema Nazionale per l‘Accreditamento di Laboratori
SIT Servizio di Taratura in Italia
SMT Standards, Measurement and Testing
SOGS Senior Officials Group on Standardisation and Conformity Assessment; 

Seit Frühjahr 2013 umbenannt in: Expert Group on the Internal Market 
for Products (IMP)

SPECTARIS Deutscher Industrieverband für optische, medizinische und  
mechatronische Technologien e.V.

T
TGA Trägergemeinschaft für Akkreditierung  GmbH
 TGA-  ASTÜ Ausschuss für Struktur und Überwachung der TGA
TTIP Transatlantic Trade and Investment Partnership (Freihandels- und 

Investitionsschutzabkommen zwischen EU und den USA)
TÜV Technischer Überwachungs-Verein e.V.
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U
UBA Umweltbundesamt

V
VCI Verband der Chemischen Industrie e.V.
VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.
VDEh Verband Deutscher Eisenhüttenleute
VDI Verband Deutscher Ingenieure
VDMA Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V
VdS Schadenverhütung  GmbH
VdTÜV Verband der TÜV e. V.
VMPA Verband der Materialprüfungsanstalten e.V.

W
WECC Western European Calibration Cooperation
WELAC Western European Laboratory Accreditation Cooperation

Z
ZLG Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und 

Medizinprodukten
ZLS Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik
ZRM Zertifizierte Referenzmaterialien
ZVEI Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V.
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